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Abs. Absatz
Art. Artikel

BGBl. Bundesgesetzblatt
BKA Bundeskanzleramt
BM... Bundesministerium...
BMAGS für Arbeit, Gesundheit und Soziales
BMBWK für Bildung, Wissenschaft und Kultur
BMeiA für europäische und internationale Angelegenheiten
BMF für Finanzen
BMI für Inneres
BMJ für Justiz
BMSG für soziale Sicherheit, Generationen und
 Konsumentenschutz
BMSK für Soziales und Konsumentenschutz
BMUKK für Unterricht, Kunst und Kultur
BMVIT für Verkehr, Innovation und Technologie
BMWA für Wirtschaft und Arbeit
BMWF für Wissenschaft und Forschung
B–VG Bundes–Verfassungsgesetz

EDV Elektronische Datenverarbeitung
EG Europäische Gemeinschaft
EU Europäische Union
EUR Euro

(f)f. (fort)folgend(e)

G(es)mbH Gesellschaft mit beschränkter Haftung

i.d.(g.)F. in der (geltenden) Fassung
IT Informationstechnologie

Mill. Million(en)
Mrd. Milliard(en)

RH Rechnungshof

TZ Textzahl(en)

VO Verordnung(en)

Z Ziffer
Zl. Zahl

Weitere Abkürzungen sind bei der erstmaligen Erwähnung im Text angeführt.

Abkürzungen
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Vorbemerkungen
Vorbemerkungen

Vorlage an den Nationalrat

Der RH erstattet dem Nationalrat gemäß Art. 126d Abs. 1 B–VG nach-
stehenden Bericht über Wahrnehmungen, die er bei mehreren Geba-
rungs über prüfungen getroffen hat.

Darstellung der Prüfungsergebnisse

In der Regel werden bei der Berichterstattung punkteweise zusam-
menfassend die Sachverhaltsdarstellung (Kennzeichnung mit 1 an der 
zweiten Stelle der Textzahl), deren Beurteilung durch den RH (Kenn-
zeichnung mit 2), die Stellungnahme der überprüften Stelle (Kennzeich-
nung mit 3 und im Kursivdruck) sowie die allfällige Gegenäußerung 
des RH (Kennzeichnung mit 4) aneinander gereiht. Das in diesem 
Bericht enthaltene Zahlenwerk beinhaltet allenfalls kaufmännische 
Auf– und Abrundungen.

Alle personenbezogenen Bezeichnungen werden aus Gründen der 
Übersichtlichkeit und einfachen Lesbarkeit nur in einer Geschlechts-
form gewählt und gelten gleichermaßen für Frauen und Männer.

Der vorliegende Bericht des RH ist nach der Vorlage über die Website 
des RH „http://www.rechnungshof.gv.at“ verfügbar.

Bund 2008/3 1
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BKA

Bund 2008/3 3

Kurzfassung

Wirkungsbereich des Bundeskanzleramtes

Gemeinschaftsinitiative INTERREG III A 
Österreich – Ungarn; Teilnahme an einer Prüfung 
des Europäischen Rechnungshofes zur Zuverlässig-
keitserklärung für das Haushaltsjahr 2006

Die Verwaltungs– und Kontrollsysteme der Bundeshauptstadt Wien 
wiesen bei den im Rahmen des INTERREG III A–Programms Öster-
reich – Ungarn fi nanzierten Projekten schwerwiegende Mängel auf; 
jene des BKA waren verbesserungsbedürftig. Die Abwicklung, Doku-
mentation und Kontrolle derartiger Projekte durch das Land Bur-
genland erfolgten einwandfrei.

Prüfungsschwerpunkt

Prüfungsschwerpunkt war die Einhaltung der Verpfl ichtungen aus 
den Strukturfondsverordnungen der EU. (TZ 1) 

Bundeshauptstadt Wien

Einige Projekte, die von der Magistratsabteilung (MA) 27 als maß-
nahmenverantwortliche Stelle durchgeführt wurden, wiesen schwer-
wiegende Mängel auf. Diese führten in der Folge zu einer zwei-
maligen Sperre von Mitteln des Europäischen Fonds für Regionale 
Entwicklung (EFRE) durch das BKA. (TZ 12)

Alle vom Europäischen Rechnungshof durch Stichproben ausge-
wählten Projekte wiesen Mängel auf. (TZ 14 bis 17)

Um die Mängel zu bereinigen, organisierte die MA 27 im Jahr 2006 
die Abwicklung von EU–Projekten neu. Dabei wurden auch Finanz-
korrekturen erforderlich. Im April 2007 mussten ein Projekt von 
der Bundeshauptstadt Wien storniert und ein Wiedereinziehungs-
verfahren eingeleitet werden. (TZ 12, 14)
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4 Bund 2008/3

BKA

Das BKA fungierte als Verwaltungsbehörde und Zahlstelle sowie als 
Prüfbehörde. Die erforderliche Trennung der Aufgaben der Verwal-
tungsbehörde und der Zahlstelle war unzureichend. Die Zuverläs-
sigkeit der Ausgabenbescheinigung der Zahlstelle war vorüberge-
hend nicht gegeben. Eine generelle Sperre von EFRE–Mitteln hob 
die Zahlstelle wieder auf, obwohl die von der Prüfbehörde aufge-
zeigten Probleme weiter bestanden. (TZ 7 bis 10)

Aufgrund diverser Änderungen bei der Umsetzung der Prüfvorgaben 
für die Programmperiode 2007 bis 2013 wird sich der Ressourcen-
einsatz für die Prüfbehörde erhöhen. (TZ 10)

Land Burgenland

Bei der Überprüfung der von den Förderstellen des Landes Bur-
genland im Rahmen des INTERREG III A–Programms Österreich – 
Ungarn durchgeführten Projekte gab es keine Beanstandungen. Die 
Abwicklung, Dokumentation und Kontrolle der fünf überprüften 
Projekte waren einwandfrei. (TZ 11) 

Kurzfassung
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 1 Der Europäische Rechnungshof führte von November 2006 bis Jän-
ner 2007 eine Prüfung zur Zuverlässigkeitserklärung für das Haus-
haltsjahr 2006 bezüglich des aus Mitteln des Europäischen Fonds für 
Regionale Entwicklung (EFRE), Periode 2000 bis 2006, fi nanzierten 
INTERREG III A–Programms Österreich – Ungarn durch.

Prüfungsschwerpunkt war die Einhaltung der Verpfl ichtungen aus den 
Strukturfondsverordnungen der EU. Die Prüfung umfasste sowohl das 
BKA, das als Verwaltungsbehörde und Zahlstelle (Abteilung IV/4 Raum-
ordnung und Regionalpolitik) sowie als Prüfbehörde (Abteilung IV/3 
Finanzkontrolle des EFRE) fungierte, als auch die Förderstellen im Land 
Burgenland und in der Bundeshauptstadt Wien. Der Europäische Rech-

Prüfungsablauf und 
–gegenstand

Gemeinschaftsinitiative INTERREG III A 
Österreich – Ungarn

Kenndaten zum Programm der Gemeinschaftsinitiative 
INTERREG III A Österreich – Ungarn

Rechtsgrundlagen 

EU–Rechtsgrundlagen Verordnung (EG) Nr. 1260/1999 zur Regelung der allgemeinen 
 Bestimmungen über die Strukturfonds 

 Verordnung (EG) Nr. 438/2001 in Bezug auf die Verwaltungs– und 
 Kontrollsysteme bei Strukturfondsinterventionen 

 Verordnungen zu den Strukturfonds:

 – Europäischer Fonds für Regionale Entwicklung (EFRE) – (EG) 
  Nr. 1783/1999

 – Europäischer Sozialfonds (ESF) – (EG) Nr. 1784/1999

 – Europäischer Ausrichtungs– und Garantiefonds für die Landwirtschaft 
(EAGFL) – (EG) Nr. 1257/1999

 Verordnung (EG) Nr. 1681/94 betreffend Unregelmäßigkeiten und die Wie-
dereinziehung zu Unrecht gezahlter Beträge im Rahmen der Finanzierung 
der Strukturpolitiken sowie die Einrichtung eines einschlägigen Informa-
tionssystems i.d.F. Verordnung (EG) Nr. 2035/2005

Nationale Rechtsgrundlage Vereinbarung zwischen dem Bund und den Ländern gemäß Art. 15a B–VG 
über Regelungen zur partnerschaftlichen Durchführung der Regionalpro-
gramme im Rahmen der EU–Strukturfonds in der Periode 2000 bis 2006, 
BGBl. I Nr. 147/2001 

Finanzplan 2000 bis 2006 rd. 77 Mill. EUR aus Mitteln des EFRE sowie aus nationalen 
öffentlichen und privaten Kofi nanzierungen

Anzahl der 
geförderten Projekte 124 

III-119 der Beilagen XXIII. GP - Bericht - Hauptdokument 11 von 108



6 Bund 2008/3

nungshof wählte hiefür insgesamt je fünf Projekte in der Bundeshaupt-
stadt Wien und im Land Burgenland als Stichproben aus.

Der RH begleitete die Erhebungen des Europäischen Rechnungshofes in 
Form einer eigenständigen Gebarungsüberprüfung. Im Interesse einer 
einheitlichen Berichterstattung und unbeschadet der Berichterstattung 
des Europäischen Rechnungshofes auf supranationaler Ebene bezog der 
RH in das Ergebnis seiner Begleitprüfung auch die Feststellungen und 
Beurteilungen des Europäischen Rechnungshofes sowie die diesbezüg-
lichen Stellungnahmen des BKA und des Wiener Stadtsenates ein.

Zu dem im September 2007 übermittelten Prüfungsergebnis nahmen 
das BKA und der Wiener Stadtsenat im November 2007 Stellung. Die 
Burgenländische Landesregierung teilte dem RH im Oktober 2007 den 
Verzicht auf die Abgabe einer Stellungnahme mit. Der RH übermittelte 
der Bundeshauptstadt Wien seine Gegenäußerung im Dezember 2007.

 2 Das INTERREG III A–Programm Österreich – Ungarn ist eine Gemein-
schaftsinitiative, die aus Mitteln des EFRE sowie aus nationalen öffent-
lichen Mitteln und aus privaten Mitteln kofi nanziert wird. Es betrifft 
die österreichisch–ungarische Grenzregion, die eine Bevölkerung von 
rd. 3,4 Millionen aufweist und eine Fläche von 20.406 km2 umfasst.

Der Finanzplan 2000 bis 2006 sah rd. 77 Mill. EUR für Maßnahmen 
in sieben Prioritäten vor, um die regionale Wirtschaft zu integrieren, 
den sozialen Zusammenhalt zu stärken und die gute nachbarschaft-
liche Beziehung auszubauen. 

Die Unterlage „Ausgabenbescheinigung und –erklärung und Zahlungs-
antrag“ (Ausgabenbescheinigung) der Zahlstelle des BKA vom 10. Feb-
ruar 2006 enthielt die zuschussfähigen Ausgaben, die dem Fortschrei-
ten der Intervention folgend ausbezahlt wurden. Sie umfasste Mittel 
in Höhe von rd. 38 Mill. EUR für 124 Projekte:

INTERREG III 
A–Programm 
Österreich – Ungarn

Prüfungsablauf und –gegenstand

 in Mill. EUR

EFRE–Mittel 16,2
nationale öffentliche Mittel 17,3
private Mittel 4,4

Summe 37,9
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Auf der Grundlage dieser Ausgabenbescheinigung wählte der Euro-
päische Rechnungshof als Stichproben zehn Projekte (je fünf in der 
Bundeshauptstadt Wien und im Land Burgenland) für seine Prüfung 
im Rahmen der Zuverlässigkeitserklärung für das Haushaltsjahr 2006 
aus.

 3 Der Europäische Rechnungshof hat gemäß Art. 248 Abs. 3 des Ver-
trags zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft (EGV) dem Euro-
päischen Parlament und dem Rat der EU alljährlich eine Erklärung 
über die Zuverlässigkeit der Rechnungsführung sowie über die Recht– 
und Ordnungsmäßigkeit der zugrunde liegenden Vorgänge vorzulegen 
(Zuverlässigkeitserklärung bzw. DAS für Déclaration d‘Assurance). Die 
Zuverlässigkeitserklärungen stellen einen wichtigen Beitrag zum Ent-
lastungsverfahren für die Ausführung des Haushaltsplans der EU dar, 
in dem das Europäische Parlament auf Empfehlung des Rates der Euro-
päischen Kommission die Entlastung für die Ausführung des Haus-
haltsplans erteilt. 

 4 Auf der Grundlage der Bestimmungen des Art. 248 EGV überprüft der 
Europäische Rechnungshof die Recht– und Ordnungsmäßigkeit der 
Einnahmen und Ausgaben der EU und überzeugt sich von der Wirt-
schaftlichkeit der Haushaltsführung sowohl der Gemeinschaft als auch 
jeder von der Gemeinschaft geschaffenen Einrichtung, soweit der Grün-
dungsakt dies nicht ausschließt. Dabei nimmt der Europäische Rech-
nungshof seine Prüfungshandlungen erforderlichenfalls an Ort und 
Stelle in den Mitgliedstaaten vor und informiert darüber die Obersten 
Rechnungsprüfungsorgane der Mitgliedstaaten. 

Die Obersten Rechnungsprüfungsorgane haben dem Europäischen 
Rechnungshof mitzuteilen, ob sie beabsichtigen, an der Prüfung durch 
den Europäischen Rechnungshof teilzunehmen. Der RH hat von dieser 
Möglichkeit bisher grundsätzlich Gebrauch gemacht. Im Wege derar-
tiger Begleitprüfungen informiert er den Nationalrat, den jeweiligen 
Landtag bzw. den Gemeinderat der Bundeshauptstadt Wien aus erster 
Hand über Prüfungen des Europäischen Rechnungshofes. 

Gebarungskontrolle

Zuverlässigkeits-
erklärung

Externe Finanz-
kontrolle 

Gemeinschaftsinitiative INTERREG III A 
Österreich – Ungarn

III-119 der Beilagen XXIII. GP - Bericht - Hauptdokument 13 von 108



8 Bund 2008/3

Der RH überzeugt sich dabei von der Wirksamkeit der verwaltungsin-
ternen Kontrollsysteme, um die — im Fall nachträglich festgestellter 
Mängel — vorgesehenen fi nanziellen Sanktionen und einen allfälligen 
endgültigen Verlust von EU–Mitteln zu vermeiden. Mit seinen Begleit-
prüfungen wirkt der RH daran mit, dass die von der EU bereitgestell-
ten Mittel sowohl wirtschaftlich und zweckmäßig als auch nachhal-
tig eingesetzt werden. 

 5 Die gemeinschaftlichen Vorschriften für Förderungen im Bereich der 
Strukturpolitik übertragen den Mitgliedstaaten die administrative 
Abwicklung und die verwaltungsinterne Kontrolle der Verwendung 
von EU–Mitteln. Die nähere organisatorische Ausgestaltung bleibt den 
Mitgliedstaaten überlassen. 

In Österreich sind die Zuständigkeiten zwischen dem Bund und den 
Ländern im Wege einer Vereinbarung gemäß Art. 15a B–VG zur part-
nerschaftlichen Durchführung der Regionalprogramme im Rahmen der 
EU–Strukturfonds geregelt.

 6.1 (1) Der Europäische Rechnungshof prüfte die Einhaltung der Verpfl ich-
tungen aus den Strukturfondsverordnungen der EU. Er unterschied fol-
gende wesentliche Fehlerarten, welche die Zuverlässigkeit der Rech-
nungsführung sowie die Recht– bzw. Ordnungsmäßigkeit des zugrunde 
liegenden Vorgangs beeinträchtigen können:

– Fehlen eines Prüfungspfads für die Ausgaben;

– Ausgaben — gemäß Projektentscheidung — nicht zuschussfähig;

– Ausgaben nicht ordnungsgemäß nachgewiesen:

• Fehlen maßgeblicher Belegunterlagen (z.B. des Nachweises, dass 
die verrechneten Kosten marktkonform sind);

• Fehlen ordnungsgemäß begründeter Zurechnungsmethoden für 
Direktkosten (z.B. nicht tatsächlich entstandene Personalkos-
ten);

– Einnahmen nicht berücksichtigt (z.B. fehlende Berücksichtigung von 
Sponsormitteln).

Verwaltungsinterne 
Kontrolle

Fehlerarten und 
Schlüsselindikatoren

Gebarungskontrolle
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Ferner müssen mehrere Schlüsselindikatoren für die Umsetzung der 
VO (EG) Nr. 438/2001 in Bezug auf die Verwaltungs– und Kontroll-
systeme erfüllt sein. Dazu zählen z.B. eine klare Beschreibung, Zuwei-
sung und Trennung von Aufgaben (Art. 3), zufriedenstellende Verfah-
ren für die laufende Überprüfung der Recht– und Ordnungsmäßigkeit 
der kofi nanzierten Projekte (Art. 4), die Gewährleistung der Zuver-
lässigkeit der Ausgabenbescheinigungen (Art. 9) sowie angemessene 
Stichprobenkontrollen (Art. 10). 

(2) Auf Basis der Ausgabenbescheinigungen stellten der Europäische 
Rechnungshof und der RH fest, dass Ausgaben gemäß den Projektge-
nehmigungen nicht zuschussfähig und nicht ordnungsgemäß nachge-
wiesen sowie Einnahmen nicht berücksichtigt wurden. Die festgestellten 
Mängel betrafen drei von der Magistratsabteilung (MA) 27 – EU–Stra-
tegie und Wirtschaftsentwicklung durchgeführte Projekte. Das BKA war 
davon als Verwaltungsbehörde und Zahlstelle betroffen.

Folgende Schlüsselindikatoren waren nicht erfüllt: 

– klare Beschreibung, Zuweisung und Trennung von Aufgaben gemäß 
Art. 3: demnach sorgen die Verwaltungs– und Kontrollsysteme von 
Verwaltungsbehörden, Zahlstellen sowie zwischengeschalteten Stel-
len für eine eindeutige Defi nition, klare Zuweisung und — soweit es 
für die Sicherstellung der wirtschaftlichen Haushaltspraxis erfor-
derlich ist — für eine ausreichende Trennung von Aufgaben inner-
halb der betreffenden Organisation sowie für wirksame Systeme, die 
gewährleisten, dass die Aufgaben in einer ordnungsgemäßen Weise 
ausgeführt werden; 

– zufriedenstellende Verfahren für die laufende Überprüfung der 
Recht– und Ordnungsmäßigkeit der kofi nanzierten Projekte gemäß 
Art. 4: demnach schließen die Verwaltungs– und Kontrollsysteme 
Verfahren ein, um die Erbringung der kofi nanzierten Wirtschafts-
güter oder Dienstleistungen und die Richtigkeit der in Rechnung 
gestellten Ausgaben zu prüfen; 

– Gewährleistung der Zuverlässigkeit der Ausgabenbescheinigungen 
gemäß Art. 9: demnach vergewissert sich die Zahlstelle, bevor sie 
eine Ausgabenbescheinigung erteilt, dass die erforderlichen Vor-
aussetzungen — laut Verordnungen der EG — erfüllt sind und somit 
die Ausgabenbescheinigung nur Ausgaben enthält, die während des 
festgesetzten Zeitraums tatsächlich vom Endbegünstigten getätigt 
sowie durch quittierte Rechnungen oder gleichwertige Buchungs-
belege belegt wurden.

Gebarungskontrolle Gemeinschaftsinitiative INTERREG III A 
Österreich – Ungarn
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10 Bund 2008/3

 6.2 Der RH empfahl dem BKA und der Bundeshauptstadt Wien, bei der 
Abwicklung von Förderprogrammen der EU die Wirksamkeit der Ver-
waltungs– und Kontrollsysteme sicherzustellen, um die im Fall von 
nachträglich festgestellten Mängeln vorgesehenen fi nanziellen Sank-
tionen zu vermeiden. 

Weiters wären Maßnahmen zu setzen, damit die von der EU bzw. durch 
Kofi nanzierungen der öffentlichen Hand bereitgestellten Mittel sowohl 
wirtschaftlich und zweckmäßig als auch nachhaltig eingesetzt wer-
den. 

 7 Das BKA fungierte als Verwaltungsbehörde und Zahlstelle (Abtei-
lung IV/4 Raumordnung und Regionalpolitik) sowie als Prüfbehörde 
(Abteilung IV/3 Finanzkontrolle des EFRE). 

Die Verordnungen der EU schließen die Wahrnehmung der unterschied-
lichen Aufgaben von Verwaltungsbehörde und Zahlstelle, die unver-
einbar sein können, in einer Abteilung nicht aus, sofern eine ausrei-
chende Trennung der Aufgaben jederzeit gewährleistet ist. 

 8 Die Verwaltungsbehörde hat eine koordinierende und anleitende Funk-
tion. Sie hat die Aufgabe, ein Programm umzusetzen, wobei opera-
tive Verwaltungsaufgaben, wie die Projektgenehmigung, Beratung und 
die so genannten Art. 4–Kontrollen, den koordinierenden Förderstel-
len der Länder bzw. der Bundeshauptstadt Wien übertragen wurden. 
Diese fungieren als zwischengeschaltete Stellen.

Die Abwicklung der im Rahmen des INTERREG III A–Programms Öster-
reich – Ungarn im Land Burgenland durchgeführten Projekte wurde der 
Abteilung Landesamtsdirektion (LAD) – Europabüro im Amt der Bur-
genländischen Landesregierung übertragen, die sich dabei der Regio-
nalmanagement Burgenland Gesellschaft m.b.H. bediente.

Im Bereich der Bundeshauptstadt Wien oblag die Abwicklung der 
Projekte der MA 27. In Bezug auf das Projekt ÖkoBusinessPlan der 
Bundeshauptstadt Wien wurden die Art. 4–Kontrollen dem Bereich 
„GEO–Umweltdaten und Controlling“ in der MA 22 – Umweltschutz 
übertragen. Die MA 27 überwachte diese Kontrollen. 

BKA

Organisation

Verwaltungsbehörde

Gebarungskontrolle
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Gemäß den in Österreich verwendeten Verwaltungs– und Kontrollsys-
temen müssen die von einem Endbegünstigten gemeldeten Ausgaben 
vor deren Auszahlung einer Art. 4–Kontrolle unterzogen werden, so 
dass die der Europäischen Kommission gemeldeten Ausgaben frei von 
Fehlern und Unregelmäßigkeiten sein sollten. 

 9.1 (1) Die Zahlstelle ist die bescheinigende Stelle, die bestätigt, dass die 
der Europäischen Kommission gemeldeten Ausgaben frei von Fehlern 
und Unregelmäßigkeiten sind, wobei operative Tätigkeiten im Zusam-
menhang mit konkreten Zahlungen dem ERP1)–Fonds übertragen wur-
den. 

1) European Recovery Program (Europäisches Wiederaufbauprogramm)

(2) Die Abteilung IV/3 des BKA, welche die Finanzkontrolle gemäß 
Art. 10 der VO (EG) Nr. 438/2001 durchführt, stellte schwerwiegende 
Mängel bei drei von der MA 27 verwalteten Projekten fest. Darauf-
hin veranlasste die Zahlstelle im April 2004 eine generelle Zahlungs-
sperre für die EFRE–Mittel. Obwohl die aufgezeigten Probleme wei-
ter bestanden, wurde — mit Ausnahme der drei durch die Prüfbehörde 
bemängelten Projekte — die generelle Sperre im Mai 2004 wieder auf-
gehoben.

Die Abteilung IV/4 hielt es für nicht vertretbar, jedwede Zahlung bis 
zu einer späteren Überprüfung völlig zu stoppen, weil dadurch die 
Erreichung von Programmzielen — die rasche Integration der neuen 
Mitgliedstaaten — gefährdet worden wäre. Sie vertraute auf die von 
der MA 27 bis Ende 2004 zugesagten Korrekturen und Maßnahmen 
zur Verbesserung des Abrechnungs– und Prüfsystems. Die Frist für die 
Vorlage des hiezu angeforderten Prüfberichts der MA 27 wurde in der 
Folge mehrfach erstreckt. 

(3) Im Februar 2006 übermittelte das BKA der Europäischen Kommis-
sion die Ausgabenbescheinigung. Als das BKA feststellte, dass das Kont-
rollsystem der MA 27 nach wie vor nicht funktionierte und erheb-
liche Mängel bestanden, verhängte es Ende März 2006 neuerlich eine 
generelle Sperre der EFRE–Mittel für sämtliche von der MA 27 abge-
wickelten Projekte. Die Sperre betraf nicht nur das INTERREG III A–
Programm Österreich – Ungarn, sondern auch die Projekte der Pro-
grammteile Österreich – Tschechien und Österreich – Slowakei, somit 
insgesamt rund 130 Projekte. 

Zahlstelle

BKA Gemeinschaftsinitiative INTERREG III A 
Österreich – Ungarn
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Laut Abteilung IV/4 sei Mitte Dezember 2006 für 70 der 130 betrof-
fenen Projekte ein ordnungsgemäßer Prüfbericht vorgelegen. Die Aus-
gabenbescheinigungen 2004 bis 2006 beruhten somit zumindest teil-
weise nicht auf ordnungsgemäßen Daten. 

 9.2 Die erforderliche Trennung der Aufgaben der Verwaltungsbehörde und 
der Zahlstelle im Rahmen der Abteilung IV/4 war unzureichend. Durch 
die Aufhebung der Zahlungssperre war die Zuverlässigkeit der Aus-
gabenbescheinigung der Zahlstelle vorübergehend — jedenfalls zum 
Zeitpunkt des überprüften EFRE–Zahlungsantrags — nicht gegeben. 

Der RH empfahl, die unterschiedlichen Aufgaben der Verwaltungsbe-
hörde und der Zahlstelle personell und organisatorisch klar vonein-
ander zu trennen, um den unterschiedlichen Interessen besser Rech-
nung tragen zu können. 

Weiters regte er an, erkannte Mängel und Unzulänglichkeiten unver-
züglich und mit dem gebotenen Nachdruck zu beheben, um die Zuver-
lässigkeit der Ausgabenbescheinigungen zu gewährleisten. Die der 
Europäischen Kommission gemeldeten Ausgaben sollten frei von Feh-
lern und Unregelmäßigkeiten sein sowie auf ordnungsgemäßen Daten 
beruhen, auch wenn es sich um Zwischenzahlungen handelt. 

 9.3 Laut Stellungnahme des BKA seien die vorübergehenden Mängel in 
der Zuverlässigkeit der Ausgabenbescheinigungen durch die außerge-
wöhnlichen Zusatzbelastungen im Zusammenhang mit dem Vollbeitritt 
der neuen Mitgliedstaaten zu den INTERREG–Programmen verursacht 
worden. Die für die Zuverlässigkeit der Ausgabenbescheinigungen rele-
vanten Kontrollen würden gemäß Art. 4 der VO (EG) Nr. 438/2001 von 
den Ländern als zwischengeschaltete Stellen wahrgenommen. 

Aus Sicht des BKA sei zwischen der beim BKA verbleibenden reinen 
Aufsichts– und Koordinationsfunktion der Verwaltungsbehörde sowie 
jener der Zahlstelle keine Unvereinbarkeit gegeben. Dennoch würden 
— um den auf EU–Ebene geäußerten Bedenken und um der Anregung 
des RH Rechnung zu tragen — in der nächsten Programmperiode die 
Funktionen der Verwaltungsbehörde und Bescheinigungsbehörde (ent-
spricht der bisherigen Zahlstelle) getrennt werden.

BKA
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 10.1 Die Abteilung IV/3 führte die Finanzkontrolle gemäß Art. 10 der VO 
(EG) Nr. 438/2001 durch und war auch für die Vermerke zum Abschluss 
der Interventionen gemäß Art. 15 dieser Verordnung zuständig. In 
Bezug auf das INTERREG III A–Programm Österreich – Ungarn wur-
den ca. 40 % der Ausgaben überprüft. Die Erfüllung der Aufgaben der 
Abteilung IV/3, System– und Stichprobenprüfungen sowie die Arbei-
ten zur Erstellung des Schlussvermerks, wurden vom Europäischen 
Rechnungshof nicht beanstandet. 

Aufgrund diverser Änderungen bei der Umsetzung der Prüfvorgaben 
für die Programmperiode 2007 bis 2013 wird sich der Ressourcenein-
satz für die Prüfbehörde insbesondere durch detaillierte Vorgaben bei 
der Prüfstrategie (z.B. Erhöhung der Stichprobenanzahl bei den zu prü-
fenden Ausgaben) erhöhen.

 10.2 Der RH anerkannte die Leistungen der Abteilung IV/3 des BKA. Er 
empfahl, auf eine entsprechende personelle Ausstattung zu achten. 

 11.1 Im Land Burgenland wurden auf Basis der Ausgabenbescheinigung 
vom 10. Februar 2006 folgende fünf Projekte als Stichproben über-
prüft, deren operative Abwicklung der Abteilung LAD – Europabüro 
im Amt der Burgenländischen Landesregierung übertragen war:

– Grenzüberschreitende Managementstelle Südburgenland

– Internationaler Gesundheitstourismus

– Euregio Koordination 2002 bis 2006

– Internationaler Gewerkschaftsrat Burgenland – Westungarn

– Technische Hilfe Burgenland – Ungarn

Die Abwicklung, Dokumentation und Kontrolle der fünf überprüften 
Projekte waren einwandfrei. 

 11.2 Der Europäische Rechnungshof wertete die Vorgangsweise der befass-
ten Stellen des Landes beim gegenständlichen Programmteil des Bur-
genlandes als vorbildlich. Der RH hob weiters die konstruktive Zusam-
menarbeit mit den Prüforganen hervor. 

Prüfbehörde

Land Burgenland

BKA Gemeinschaftsinitiative INTERREG III A 
Österreich – Ungarn
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 12.1 (1) Die Abwicklung der Projekte in den INTERREG III A–Programmen 
Österreich – Ungarn, Österreich – Tschechien und Österreich – Slowakei 
war der MA 27 übertragen. Dabei war es ihre Aufgabe, die von einem 
Endbegünstigten gemeldeten Ausgaben vor deren Auszahlung einer 
Art. 4–Kontrolle zu unterziehen. 

(2) Die MA 27 hatte — wie erwähnt — die von der Abteilung IV/3 des 
BKA aufgezeigten schwerwiegenden Mängel und die damit verbun-
denen Auszahlungsstopps zu verantworten. Bei keinem der überprüf-
ten Projekte war ein ordnungsgemäß funktionierendes Kontrollsys-
tem eingerichtet. 

In weiterer Folge verpfl ichtete sich die MA 27, alle INTERREG III A–
Projekte, für die bis zu diesem Zeitpunkt Abrechnungen vorgelegt und 
bereits EU–Mittel ausbezahlt bzw. beantragt waren, nochmals zu prü-
fen und gegebenenfalls Korrekturen in die Wege zu leiten. Die Ergeb-
nisse sollten in einem Bericht zusammengefasst und bis spätestens 
Ende 2004 dem BKA vorgelegt werden. Daraufhin wurde die Sperre 
der EFRE–Mittel wieder aufgehoben. 

(3) Der vereinbarte Prüfbericht wurde nicht zeitgerecht vorgelegt. Die 
MA 27 suchte wegen interner Systemumstellungen und Personalwech-
sel mehrfach um Fristverlängerungen an. Im Februar 2006 erfolgte eine 
Neuregelung von Zuständigkeiten, Planung, Durchführung, Kontrolle 
und Abschluss von EU–geförderten Projekten durch die MA 27.

(4) Im März 2006 übermittelte die MA 27 der Abteilung IV/4 des BKA 
den Prüfstatus für 27 Projekte; für 15 weitere Projekte erfolgte eine 
Fristverlängerung bis Mai 2006. Die Prüfung der Unterlagen der 27 Pro-
jekte durch das BKA ergab schwerwiegende Mängel; weiters waren die 
im Jahr 2004 durch die Abteilung IV/3 des BKA aufgezeigten Unzu-
länglichkeiten nicht behoben worden. 

Daraufhin erfolgte Ende März 2006 neuerlich eine generelle Sperre der 
EFRE–Mittel für sämtliche von der MA 27 abgewickelte Projekte.

(5) Mitte Dezember 2006 lag für 70 der 130 betroffenen Projekte ein 
ordnungsgemäßer Prüfbericht vor. 

Abwicklung der 
Projekte

Bundeshauptstadt Wien
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Den Ausgabenbescheinigungen 2004 bis 2006 lagen somit zumindest 
teilweise keine ordnungsgemäßen Daten zugrunde. Um die damit dro-
hende Aufhebung der Mittelbindung für die übrigen Projekte abzu-
wenden, legte die Abteilung IV/4 des BKA der MA 27 nahe, bis Mitte 
Dezember 2006 die Unregelmäßigkeiten gemäß VO (EG) Nr. 1681/94 
i.d.F. VO (EG) Nr. 2035/2005 zu melden. Dies hatte eine Meldung an 
das Europäische Amt für Betrugsbekämpfung (OLAF) zur Folge. 

 12.2 Der RH anerkannte die Maßnahmen der MA 27, um die Abwicklung 
und Kontrolle von Projekten neu zu organisieren. Er merkte allerdings 
an, dass damit zu spät begonnen wurde. Beim Auftreten von Proble-
men wären umgehend personelle und organisatorische Maßnahmen zu 
setzen; insbesondere sollte die Kontrolle verstärkt werden, z.B. durch 
die Beiziehung der Internen Revision des Magistrates der Bundeshaupt-
stadt Wien.

Weiters empfahl der RH, bei der Abwicklung von Förderprogrammen 
der EU die Wirksamkeit der vorgesehenen Verwaltungs– und Kont-
rollsysteme sicherzustellen, um die — im Fall von nachträglich fest-
gestellten Mängeln — vorgesehenen fi nanziellen Sanktionen zu ver-
meiden. Weiters wären Maßnahmen zu setzen, damit die von der EU 
bzw. durch Kofi nanzierung der öffentlichen Hand bereitgestellten Mit-
tel sowohl wirtschaftlich und zweckmäßig als auch nachhaltig ein-
gesetzt werden. 

 12.3 Laut Stellungnahme des Wiener Stadtsenates sei der mit der Ausga-
benkontrolle von EU–Projekten verbundene Aufwand aufgrund unzu-
reichender Erfahrungen zunächst nicht realistisch genug eingeschätzt 
worden. Dies habe zu eingeschränkten Ausgabenkontrollen und zur 
Auszahlung nicht förderfähiger Kosten geführt. Ab Mitte 2005 sei auf 
die aufgetretenen Mängel reagiert worden (Personalaufstockung, neue 
Strukturen für Prüfabläufe, umfassende Dokumentation der Prüfergeb-
nisse, Formulare zur Vereinfachung der Abrechnungsvorgänge). 

Die Behebung der unzureichenden Abrechnungsunterlagen ab Beginn 
der Förderperiode 2002 sei aufgrund der „Altlasten“ und dem dro-
henden Mittelverlust auch mit den neuen Personalressourcen trotz 
intensivster Bemühungen nicht möglich gewesen. Es hätten unter den 
gegebenen Umständen daher keine qualitativ besseren Prüfunterlagen 
übermittelt werden können. 

Bundeshauptstadt Wien Gemeinschaftsinitiative INTERREG III A 
Österreich – Ungarn
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Im September 2006 habe das BKA bestätigt, dass das im Jahr 2005 
neu eingerichtete Verwaltungs– und Kontrollsystem der MA 27 den 
Anforderungen für eine ordnungsgemäße Abrechnungsprüfung und 
Dokumentation gemäß den gemeinschaftsrechtlichen Bestimmungen 
entspreche.

Die Meldung an das Europäische Amt für Betrugsbekämpfung (OLAF) 
sei Teil der Systemvorgänge. Diese Unregelmäßigkeitsmeldungen wür-
den lediglich eine formale Möglichkeit zur Vermeidung eines EFRE–
Mittelverlustes darstellen und seien aus Sicht der Bundeshauptstadt 
Wien mit keinen weiteren Nachteilen verbunden.

Durch die zwischenzeitig erfolgten korrektiven Maßnahmen, die ver-
besserten Verwaltungs– und Kontrollsysteme sowie die laufende gewis-
senhafte Überprüfung der Recht– und Ordnungsmäßigkeit der Ausga-
ben der kofi nanzierten Projekte sei nunmehr gewährleistet, dass der 
Europäischen Kommission in Zukunft nur ordnungsgemäße Finanz-
daten übermittelt und nachträgliche Finanzkorrekturen vermieden wer-
den. Zudem sei sichergestellt, dass die von der EU bzw. von nationalen 
öffentlichen Stellen bereitgestellten Mittel wirtschaftlich, zweckmäßig 
und nachhaltig eingesetzt werden. 

In den Ausgabenbescheinigungen seien nur mehr eindeutig förderfä-
hige Kosten enthalten. Die Anerkennung der zuschussfähigen Kosten 
ab Beginn der Projektabrechnung erfolge nach sorgfältiger und gewis-
senhafter Überprüfung der vorgelegten Abrechnungen.

 12.4 Der RH anerkannte die zwischenzeitig gesetzten Maßnahmen. Er hielt 
aber fest, dass die MA 27 ihrer Verpfl ichtung zur nochmaligen Über-
prüfung der Projekte nicht rechtzeitig nachgekommen war und eine 
umfassende Verbesserung des Verwaltungs– und Kontrollsystems erst 
zeitverzögert erfolgte.

Bundeshauptstadt Wien
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 13 Auf Basis der Ausgabenbescheinigung vom 10. Februar 2006 prüfte 
der Europäische Rechnungshof in der Bundeshauptstadt Wien folgende 
Projekte als Stichproben:

– Mozarthaus Konferenzzentrum

– Labourmarket Monitoring (LAMO) – Arbeitsmarktmonitoring

– Projekt der Volkswirtschaftlichen Gesellschaft zur Förderung der 
Bildungskooperation Österreich – Ungarn

– Aufbau einer wirtschaftsunterstützenden Plattform für Fertigungs-
mechatronik1) und Fertigungslogistik (ÖkoBusinessPlan)

– Ökologisierung der Wirtschaft in Wien und in Györ

1) Mechatronik (Mechanical Engineering–Electronic Engineering) bezeichnet das syn-
ergetische Zusammenwirken der Fachdisziplinen Maschinenbau, Elektrotechnik und 
Informationstechnik beim Entwurf und der Herstellung industrieller Erzeugnisse 
sowie bei der Prozessgestaltung.

Der fi nanzielle Gesamtumfang der überprüften Projekte betrug rd. 
4,4 Mill. EUR, wovon 50 % von der EU fi nanziert wurden.

Mozarthaus Konferenzzentrum

 14.1 Das Projekt hatte die Renovierung des Konferenzzentrums im Mozart-
haus zum Gegenstand. Es war als grenzüberschreitende Wirtschaftsko-
operation zur Entwicklung grenznaher Wirtschaftsstandorte und wirt-
schaftsnaher Infrastruktur deklariert. 

Bei der Projektabwicklung traten in der Folge wesentliche Abrech-
nungsprobleme hinsichtlich der Zuweisung von direkten Kosten und 
bei der Berücksichtigung von Sponsormitteln auf. 

Im Februar 2007 teilte die Bundeshauptstadt Wien dem RH und dem 
Projektbetreiber mit, dass das gegenständliche Projekt aus dem Pro-
gramm zurückgezogen werde. Letztendlich wurde es im April 2007 
storniert und ein Wiedereinziehungsverfahren eingeleitet. 

Überprüfte Projekte

Einzelfeststellungen

Bundeshauptstadt Wien Gemeinschaftsinitiative INTERREG III A 
Österreich – Ungarn
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 14.2 Der RH erachtete den Rückzug des Projekts aus den INTERREG III 
A–Programmen Österreich – Ungarn sowie Österreich – Tschechien 
als zweckmäßig. Die Verwaltungs– und Kontrollsysteme wären so zu 
gestalten, dass die laufende Überprüfung der Recht– und Ordnungs-
mäßigkeit der Ausgaben von vornherein gewährleistet ist und nach-
trägliche fi nanzielle Sanktionen nicht erforderlich werden. Die Ausga-
benbescheinigungen sollten jedenfalls auf ordnungsgemäß überprüften 
Daten beruhen. 

 14.3 Der Wiener Stadtsenat teilte mit, dass dieses Projekt wegen massiver Prob-
leme in der Dokumentation der Abrechnungsunterlagen im Februar 2007 
storniert worden sei. Der Projektträger habe alle ausbezahlten EFRE–Mit-
tel im April 2007 refundiert. Ein Schaden für den Europäischen Haus-
halt sei damit nicht entstanden. Die Verwaltungs– und Kontrollsysteme 
seien inzwischen so gestaltet worden, dass die laufende Überprüfung der 
Recht– und Ordnungsmäßigkeit der Ausgaben gewährleistet sei.

Labourmarket Monitoring (LAMO) – Arbeitsmarktmonitoring

 15.1 Das Projekt bezweckte die Einrichtung und das Monitoring einer sta-
tistischen Datenbank mit Angaben zur Arbeitsmigration auf beiden 
Seiten der Grenze. 

Der Projektträger meldete die Personalkosten zunächst auf der Grund-
lage der geleisteten Arbeitsstunden nach Maßgabe der Nettogehälter 
der betreffenden Mitarbeiter, in den folgenden Meldungen jedoch nach 
einem „marktüblichen Satz“. Die Dokumentation der geleisteten bzw. 
verrechneten Arbeitsstunden war mangelhaft. 

Da Personalkosten nur auf der Grundlage der tatsächlich entstandenen 
Kosten gemeldet werden dürfen, ergab sich in der prüfungsrelevanten 
Ausgabenbescheinigung ein überhöhter Betrag von rd. 31.000 EUR. 

Im Jahr 2003 beauftragte die Gesellschaft eine Umfrage, welche die 
schriftliche Befragung von 200 Unternehmen sowie 15 Expertenin-
terviews in den Programmgebieten umfasste. Den Unterlagen zufolge 
waren die Befragungen zur Zeit der Angebotslegung bereits durch-
geführt worden. 

Die MA 27 korrigierte im Zuge der Abschlussprüfung im Mai 2006 
einen Teil der überhöhten Beträge, allerdings waren diese bereits in 
der Ausgabenbescheinigung deklariert worden.

Bundeshauptstadt Wien
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Die an den Projektträger bis Ende 2005 ausbezahlten EFRE–Mittel 
prüfte die MA 27 nur auf Plausibilität. Im Zuge der Endabrechnung 
im Mai 2006 wurden sämtliche Ausgaben des Projekts gemäß Art. 4 
umfassend geprüft und überwiegend bei den Personalkosten auf Basis 
der tatsächlich entstandenen und nachgewiesenen Kosten Finanzkor-
rekturen vorgenommen. Die MA 27 ergriff somit vor der Endabrech-
nung Maßnahmen, um ausschließlich förderfähige Kosten aus dem 
EFRE zu refundieren. 

 15.2 Nach Ansicht des RH leitete die MA 27 diese Maßnahmen erst sehr 
spät ein. Er empfahl, von Beginn an nur nachgewiesene zuschussfä-
hige Kosten anzuerkennen. Die Prüfung der Recht– und Ordnungs-
mäßigkeit der kofi nanzierten Projekte sollte nicht erst anlässlich der 
Endabrechnung gewissenhaft durchgeführt werden.

 15.3 Laut Stellungnahme des Wiener Stadtsenates sei die beanstandete Dar-
stellung der Personalkosten auf Basis von „marktüblichen Sätzen“ 
bereits im Zuge der Aufrollung der Gesamtabrechnung durch die MA 27 
als nicht richtig erkannt und korrigiert worden. Ebenso seien die über-
höhten Kosten für eine umfangreiche Befragung korrigiert und mit den 
Folgekosten gegengerechnet worden. Durch die EU–konforme Einrich-
tung der Verwaltungs– und Kontrollsysteme in der Bundeshauptstadt 
Wien sei gewährleistet, dass die MA 27 bei jeder Projektabrechnung 
nur förderfähige Kosten anerkenne.

Technik Akademie Vienna Region 

 16.1 Das Projekt bezweckte die Förderung der Ausbildung zum Mechatroni-
ker sowie eine bessere Zusammenarbeit zwischen Fachdisziplinen (Elek-
triker, Mechaniker, Informatiker usw.) auf beiden Seiten der Grenze.

Das Projektmanagement wurde im Juni 2005 ohne Einholung von 
Vergleichsangeboten einem Unternehmen übertragen, dessen Inha-
ber auch beim Projektträger vertreten war. Das Unternehmen ver-
rechnete hiefür 26.069,32 EUR (inklusive Mehrwertsteuer). Der Pro-
jektträger beantragte den Nettobetrag von 21.724,43 EUR, wobei die 
auf Basis eines marktüblichen Satzes für Beratungsleistungen gemel-
deten Arbeitsstunden als Nachweis für die Ausgaben dienten. Dieser 
Sachverhalt war der MA 27 bekannt und wurde im Zuge der Art. 4–
Kontrollen von dieser anerkannt.

Bundeshauptstadt Wien Gemeinschaftsinitiative INTERREG III A 
Österreich – Ungarn
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 16.2 Der Europäische Rechnungshof stellte fest, dass nur Ausgaben aner-
kannt werden, die dem tatsächlichen Gehalt und den nachweislich 
geleisteten Arbeitsstunden der Mitarbeiter entsprechen. Dadurch waren 
die Kosten für das Projektmanagement nicht zuschussfähig. 

Weiters wurde darauf hingewiesen, dass Ausgaben für Unteraufträge, 
welche die Kosten der Durchführung eines Projekts erhöhen, ohne 
jedoch eine anteilsmäßige Wertschöpfung zu bringen, für eine Kofi -
nanzierung aus den Strukturfonds nicht in Betracht kommen. 

Der RH empfahl, sorgfältiger auf die Zuschussfähigkeit von Ausgaben 
zu achten, um nachträgliche fi nanzielle Korrekturen zu vermeiden. 

 16.3 Laut Stellungnahme des Wiener Stadtsenates habe die MA 27 zunächst 
die abgerechneten Beträge in Höhe von 21.724,43 EUR anerkannt und 
nach einer detaillierten Kontrolle im Juli 2006 die erforderlichen Kor-
rekturen vorgenommen.

 17.1 Nicht ordnungsgemäß nachgewiesene Ausgaben betrafen weiters das 
Projekt der Volkswirtschaftlichen Gesellschaft zur Förderung der Bil-
dungskooperation Österreich – Ungarn und das Projekt ÖkoBusi-
nessPlan. Beim erstgenannten Projekt lagen keine detaillierten Auf-
zeichnungen über die Personalkosten vor. Der Projektträger bot eine 
nachträgliche Erstellung dieser Aufzeichnungen an.

In Bezug auf das Projekt ÖkoBusinessPlan wurden die Art. 4–Kontrol-
len dem Bereich „GEO–Umweltdaten und Controlling“ in der MA 22 
übertragen, die Endbegünstigte des Projekts war. Die MA 27 über-
wachte die Prüfarbeiten. Weiters wurde mit EU–Mitteln eine Veran-
staltung fi nanziert, die nur zu einem geringen Teil einen Bezug zum 
geförderten Projekt hatte und somit nicht förderungsfähig war.

 17.2 Der RH empfahl, nur ordnungsgemäß nachgewiesene bzw. förderungs-
fähige Ausgaben an das BKA zu melden.

 17.3  Laut Stellungnahme des Wiener Stadtsenates sei beim Projekt der 
Volkswirtschaftlichen Gesellschaft zur Förderung der Bildungskoope-
ration Österreich – Ungarn eine Überprüfung der strittigen Kosten mit 
der nächsten Abrechnung erfolgt und einwandfrei dokumentiert wor-
den.

Weitere 
Feststellungen 

Bundeshauptstadt Wien
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Für das Projekt ÖkoBusinessPlan sei die Ausgabenkontrolle an die Cont-
rollingstelle der MA 22 als Endbegünstigte übertragen worden. Die 
Art. 4–Kontrolle selbst sei vorschriftsgemäß durch die MA 27 erfolgt 
und systemkonform. Der Vorwurf der nachträglich erstellten Aufzeich-
nungen sei bei beiden Projekten nicht zutreffend, weil zur Erleichterung 
der Prüfvorgänge durch die beiden Rechnungshöfe vorhandene Tabellen 
in einer Belegaufstellung zusammengefasst worden seien.

 17.4  Der RH merkte an, dass beim Projekt ÖkoBusinessPlan die MA 22 die 
Art. 4–Kontrolle durchgeführt und sich die MA 27 auf eine Plausibili-
tätsprüfung beschränkt hatte. Im Zusammenhang mit dem Projekt der 
Volkswirtschaftlichen Gesellschaft zur Förderung der Bildungskoope-
ration Österreich – Ungarn hielt er fest, dass nur Beträge für die Aus-
gabenbescheinigung gemeldet werden sollten, die mit den geprüften 
Belegaufstellungen übereinstimmen. Die nachträglich vom Projektträ-
ger angebotene Rekonstruktion von Detailaufzeichnungen zu den Per-
sonalkosten wurde vom Europäischen Rechnungshof nicht akzeptiert.

 18 Zusammenfassend hob der RH die nachfolgenden Empfehlungen 
hervor.

 (1) Bei der Abwicklung von Förderprogrammen der EU sollte die 
Wirksamkeit der vorgesehenen Verwaltungs– und Kontrollsysteme 
sichergestellt werden, um die im Fall von nachträglich festgestell-
ten Mängeln vorgesehenen fi nanziellen Sanktionen zu vermeiden. 
Weiters wären Maßnahmen zu setzen, damit die von der EU bzw. 
durch Kofi nanzierung der öffentlichen Hand bereitgestellten Mittel 
sowohl wirtschaftlich und zweckmäßig als auch nachhaltig einge-
setzt werden. (TZ 6, 12)

 (2) Beim Auftreten von Problemen im Rahmen der Projektabwick-
lung wären umgehend personelle und organisatorische Maßnah-
men zu setzen; insbesondere sollte die Kontrolle verstärkt werden, 
z.B. durch die Beiziehung der Internen Revision des Magistrates der 
Bundeshauptstadt Wien. (TZ 12)

 (3) Die Verwaltungs– und Kontrollsysteme wären so zu gestalten, 
dass die laufende Überprüfung der Recht– und Ordnungsmäßigkeit 
der Ausgaben von vornherein gewährleistet ist und nachträgliche 
fi nanzielle Sanktionen nicht erforderlich werden. Die Ausgabenbe-
scheinigungen sollten jedenfalls auf ordnungsgemäß überprüften 
Daten beruhen. (TZ 14, 17)

Schluss-
bemerkungen

BKA und Bundes-
hauptstadt Wien

Bundeshauptstadt 
Wien

Bundeshauptstadt Wien Gemeinschaftsinitiative INTERREG III A 
Österreich – Ungarn
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 (4) Es sollten von Beginn an nur nachgewiesene zuschussfähige Kos-
ten anerkannt werden. Die Prüfung der Recht– und Ordnungsmä-
ßigkeit der kofi nanzierten Projekte sollte nicht erst anlässlich der 
Endabrechnung gewissenhaft durchgeführt werden. (TZ 15)

 (5) Auf die Zuschussfähigkeit von Ausgaben wäre sorgfältiger zu ach-
ten, um nachträgliche fi nanzielle Korrekturen zu vermeiden. (TZ 16)

 (6) Die unterschiedlichen Aufgaben der Verwaltungsbehörde und 
der Zahlstelle sollten personell und organisatorisch klar voneinan-
der getrennt werden, um den unterschiedlichen Interessen besser 
Rechnung tragen zu können. (TZ 9)

 (7) Erkannte Mängel sollten unverzüglich und mit dem gebotenen 
Nachdruck behoben werden, um die Zuverlässigkeit der Ausgaben-
bescheinigungen zu gewährleisten. Die der Europäischen Kommis-
sion gemeldeten Ausgaben sollten frei von Fehlern und Unregel-
mäßigkeiten sein sowie auf ordnungsgemäßen Daten beruhen, auch 
wenn es sich um Zwischenzahlungen handelt. (TZ 9)

 (8) Bedingt durch diverse Änderungen bei der Umsetzung der Prüf-
vorgaben für die Programmperiode 2007 bis 2013 wäre auf eine 
entsprechende personelle Ausstattung der Abteilung IV/3 des BKA 
zu achten. (TZ 10)

BKA

Schlussbemerkungen
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Kurzfassung

Wirkungsbereich des Bundesministeriums für Inneres

Bundespolizeidirektion Salzburg;
Follow–up–Überprüfung

Die Bundespolizeidirektion Salzburg setzte die Empfehlungen des RH 
aus dem Jahr 2004 weitgehend um. Verbesserungsbedarf bestand 
nach wie vor bei der Ermittlung der Vollzugskosten für Schubhäft-
linge, bei der Beschaffung von Dienstkraftfahrzeugen und bei deren 
Ausstattung mit Unfalldatenspeichern.

Ziel war die Überprüfung der Umsetzung der Empfehlungen, die 
der RH bei einer vorangegangenen Gebarungsüberprüfung gege-
ben hatte. (TZ 1)

Das BMI setzte die vom RH empfohlene Neugestaltung der Aufbau-
organisation der Bundespolizeidirektion Salzburg um. Die Ergeb-
nisse der Zusammenführung der Wachkörper wurden berücksich-
tigt. (TZ 2)

Mit der Zusammenführung der Wachkörper wurden einzelne mit 
Exekutivbeamten besetzte, administrative Supportbereiche aufge-
löst. Dadurch konnte eine Rückführung von Exekutivbeamten in 
den exekutiven Außendienst erzielt werden. (TZ 3)

Mit der Einführung des offenen Vollzugs im Polizeianhaltezentrum 
der Bundespolizeidirektion Salzburg im Zusammenwirken mit „Non 
Governmental“–Organisationen verbesserten sich die Haftbedin-
gungen. (TZ 6)

Das BMI kam der Empfehlung des RH, die tatsächlichen Kosten pro 
Hafttag für Schubhäftlinge zu ermitteln und vorzuschreiben, nicht 
nach. (TZ 8)

Die Vielfalt an eingesetzten Dienstkraftfahrzeugmarken und –typen 
verursachte durch verstärkte Vergaben von Reparatur– und War-
tungsaufträgen an private Unternehmen einen vermeidbaren zusätz-
lichen Aufwand. Dieser bestand auch noch trotz eines in der Ein-
führungsphase befi ndlichen Leasingmodells. (TZ 10)
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Mit dem Einsatz von Unfalldatenspeichern in Kraftfahrzeugen der 
Bundespolizeidirektion Salzburg verringerte sich die Anzahl der 
eigenverschuldeten Unfälle, wodurch sich die Verkehrssicherheit 
nachhaltig erhöhte. Mitte 2003 verzichtete das BMI schrittweise auf 
den Einsatz der Unfalldatenspeicher. Gegenüber dem Vergleichs-
jahr 2003 verdoppelten sich in den Jahren 2005 und 2006 sowohl 
die Anzahl der eigenverschuldeten Unfälle als auch die jährliche 
Gesamtschadenssumme. (TZ 11)

 1 Der RH überprüfte im April und Mai 2007 die Umsetzung der Empfeh-
lungen, die er im Jahr 2004 bei einer Gebarungsüberprüfung der Bundes-
polizeidirektion Salzburg gegeben hatte. Der in der Reihe Bund 2005/9 
veröffentlichte Bericht wird in der Folge als Vorbericht bezeichnet.

Die Aufbauorganisation der Bundespolizeidirektion Salzburg hat sich 
durch die Zusammenführung der Wachkörper zwischenzeitlich grund-
legend geändert. Die Wachkörper Sicherheitswache und Kriminaldienst 
wurden mit 1. Juli 2005 aus der Bundespolizeidirektion Salzburg her-
ausgelöst und in den bundesweit neu geschaffenen Wachkörper Bun-
despolizei integriert.

Prüfungsablauf und 
–gegenstand

Kurzfassung

Kenndaten der Bundespolizeidirektion Salzburg

Rechtsgrundlagen Art. 10 Abs. 1 Z 14 Bundes–Verfassungsgesetz 
 Art. 78c Abs. 2 Bundes–Verfassungsgesetz
 Bundespolizeidirektionen–Verordnung, BGBl. II Nr. 56/1999

Gebarung 2002 2003 2004 2005 2006 2007

 in Mill. EUR

Personalausgaben 28,36 26,76 26,45 14,49 2,81 3,01
Sachausgaben 4,24 2,96 3,20 2,24 1,49 1,55

Personalstand1) Anzahl

Sicherheitsverwaltung2) 114 101 96 91,6 69,3 68,8
Sicherheitswache 523 511 489 514  
Kriminaldienst 143 125 114 114

1) jeweils zum 1. Jänner
2) Vertragsbedienstete in Vollbeschäftigungsäquivalenten
3) Durch die Zusammenführung der Wachkörper waren die Exekutivbeamten seit 1. Juli 2005 beim Stadtpolizei-

kommando Salzburg bzw. beim Landespolizeikommando für Salzburg systemisiert. 

} 4503) 4603)
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Die nunmehrige Bundespolizeidirektion Salzburg ist als Sicherheitsbe-
hörde gegenüber den Angehörigen des Stadtpolizeikommandos Salz-
burg zur Erteilung fachlicher Weisungen berechtigt, nicht weisungs-
berechtigt jedoch in Angelegenheiten des inneren Dienstes.

Durch die aufbauorganisatorischen Änderungen liegt die Verantwor-
tung für Teile der anlässlich der seinerzeitigen Gebarungsüberprüfung 
beurteilten Aufgaben nunmehr beim Landespolizeikommando für Salz-
burg sowie beim Stadtpolizeikommando Salzburg.

Zu dem im Juli 2007 übermittelten Prüfungsergebnis nahmen das Lan-
despolizeikommando für Salzburg und das BMI im Oktober 2007 Stel-
lung. Der RH erstattete seine Gegenäußerungen im November 2007.

 2.1 Der RH hatte in seinem Vorbericht empfohlen, die Aufbauorganisa-
tion neu zu gestalten. Dabei sollten durchgeführte Organisationsände-
rungen, insbesondere die Ergebnisse der Zusammenführung der Wach-
körper, berücksichtigt werden.

 2.2 Das BMI und die Bundespolizeidirektion Salzburg entsprachen der Emp-
fehlung des RH. Nach der Zusammenführung der Wachkörper hatte die 
Bundespolizeidirektion Salzburg im Juli 2005 eine neue Geschäftsein-
teilung und –ordnung erlassen. Die Bundespolizeidirektion Salzburg 
bestand danach aus der Behördenleitung, der das Präsidialreferat, die 
Wirtschaftsverwaltung und der Polizeiärztliche Dienst nachgeordnet 
waren, der Sicherheits– und Kriminalpolizeilichen Abteilung sowie der 
Verwaltungspolizeilichen Abteilung.

Zum selben Zeitpunkt wurden das Landespolizeikommando für Salz-
burg (zuständig für das gesamte Bundesland) sowie das Stadtpolizei-
kommando Salzburg (zuständig für die Landeshauptstadt Salzburg) 
eingerichtet.

Durch die Zusammenführung der Wachkörper verringerte sich das Exe-
kutivpersonal von 628 (in der früheren Bundespolizeidirektion Salz-
burg) auf 460 im neu errichteten Stadtpolizeikommando Salzburg. 
Gleichzeitig kam es — vor allem hinsichtlich der strategischen Füh-
rung der Exekutive sowie im Kriminal– und Verkehrsdienst — zu einer 
Ressourcen– und Aufgabenverschiebung von der Bundespolizeidirek-
tion Salzburg zum Landespolizeikommando für Salzburg.

Organisation

Aufbauorganisation

Prüfungsablauf und
-gegenstand

Bundespolizeidirektion Salzburg
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So nahmen die Landesverkehrsabteilung und das Landeskriminal-
amt diese Aufgaben nunmehr auch für die Landeshauptstadt Salz-
burg wahr.

 3.1 Der RH hatte in seinem Vorbericht empfohlen, die 23 (für administra-
tive Verwaltungsaufgaben) ausbildungsfremd verwendeten Exekutiv-
beamten zur Vollziehung von Kernaufgaben in den exekutiven Außen-
dienst rückzuführen. Ein Vergleich des damaligen Personaleinsatzes in 
den vom RH überprüften Bereichen mit dem im Sinne seiner Empfeh-
lungen optimierten Personaleinsatz ergab ein jährliches Einsparungs-
potenzial von rd. 763.000 EUR, das ohne Schaffung zusätzlicher Plan-
stellen zu erzielen wäre.

 3.2 Mit der Zusammenführung der Wachkörper wurden die Fernmelde-
gruppe, die Kraftfahrzeugwerkstätte, die EDV–Gruppe, der Personal– 
und Verrechnungsbereich sowie der Dauerdienst der Bundespolizei-
direktion Salzburg aufgelöst. Dadurch konnte eine Rückführung von 
Exekutivbeamten in den exekutiven Außendienst erzielt werden. Drei 
Exekutivbeamte der Fernsprechvermittlung konnten aus gesundheit-
lichen Gründen nicht mehr in den exekutiven Außendienst rückge-
führt werden.

Der RH empfahl, in der Fernsprechvermittlung nach Ausscheiden der 
drei verbliebenen Exekutivbeamten ausschließlich Bedienstete des Ver-
waltungsdienstes einzusetzen.

 3.3 Laut Stellungnahme des BMI werde die Empfehlung des RH umgesetzt.

 4.1 Der RH hatte in seinem Vorbericht empfohlen, von dritter Seite ver-
gütete Leistungen nicht zusätzlich als Dienstzeit des Amtsarztes zu 
berücksichtigen.

 4.2 Die Bundespolizeidirektion Salzburg kam der Empfehlung des RH inso-
fern nach, als ab 1. Jänner 2005 honorierte Nebentätigkeiten der Amts-
ärzte nicht mehr zusätzlich auf die amtsärztliche Fortbildung ange-
rechnet wurden.

Ausbildungsfremde 
Verwendungen

Vergütung der 
Dienstleistungen von 
Amtsärzten

Organisation

Polizeiärztlicher Dienst
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 5.1 Der RH hatte in seinem Vorbericht empfohlen, an das zuständige BMVIT 
heranzutreten, um die zusätzlichen Vergütungen für die Amtsärzte 
gemäß dem Führerscheingesetz sowie der Führerscheingesetz–Gesund-
heitsverordnung zu prüfen, weil die amtsärztlichen Gutachten im Rah-
men der Dienstzeit erstellt worden waren.

 5.2 Das BMI folgte der Empfehlung des RH im Dezember 2006. Das BMVIT 
gab bekannt, dass dieser Änderungsbedarf hinsichtlich der Abgeltung 
amtsärztlicher Gutachten bereits erkannt worden sei und bei der nächs-
ten Novelle der Führerscheingesetz–Gesundheitsverordnung berück-
sichtigt werde.

 6.1 Der RH hatte in seinem Vorbericht empfohlen, die Haftbedingungen 
für Schubhäftlinge durch ein Zusammenwirken mit „Non Governmen-
tal“–Organisationen zu verbessern, sofern dadurch das Ziel der Schub-
haft nicht beeinträchtigt wird.

 6.2 Die Bundespolizeidirektion Salzburg kam der Empfehlung des RH nach. 
Das BMI genehmigte im Juni 2006 den Probebetrieb des offenen Voll-
zugs1) im Polizeianhaltezentrum der Bundespolizeidirektion Salzburg. 
Nach Vorlage eines positiven Erfahrungsberichts durch die Bundespo-
lizeidirektion Salzburg ordnete es im September 2006 den Vollbetrieb 
an.

1)  Offener Vollzug bedeutet, dass die Zellen tagsüber nicht verschlossen werden und 
den Schubhäftlingen der Aufenthalt in Aufenthaltsräumen ermöglicht wird.

 7.1 Der RH hatte in seinem Vorbericht empfohlen, die Verpfl egung der 
Insassen des Polizeianhaltezentrums zur Gänze der Justizanstalt Salz-
burg zu übertragen, wodurch für die Bundespolizeidirektion Salzburg 
jährliche Einsparungen von rd. 77.000 EUR möglich wären.

Laut den damaligen Stellungnahmen der Bundespolizeidirektion Salz-
burg und des BMI habe die Bundespolizeidirektion Salzburg bereits 
versucht, die Verpfl egung der Insassen des Polizeianhaltezentrums von 
der Justizanstalt Salzburg vornehmen zu lassen. Die Justizanstalt Salz-
burg könne aber derzeit nur die Wochenendverpfl egung übernehmen. 
Eine gänzliche Verpfl egung der Insassen des Polizeianhaltezentrums 
durch die Justizanstalt Salzburg sei erst nach Erweiterung der dortigen 
Küche möglich. Mit einer solchen sei frühestens 2006 zu rechnen.

Zusätzliche
Vergütungen für 
Amtsgutachten

Haftbedingungen

Verpfl egung der 
Insassen

Polizeiärztlicher Dienst Bundespolizeidirektion Salzburg

Betreuung von Insassen
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 7.2 Die Leiterin der Justizanstalt Salzburg gab bekannt, dass eine Erweite-
rung der Küche noch nicht erfolgt sei. Die Vorarbeiten würden laufen 
und die Erweiterung solle bis 2010 abgeschlossen sein. Dann könne 
man die gänzliche Verpfl egung der Insassen des Polizeianhaltezent-
rums übernehmen.

Der RH hielt an seiner Empfehlung fest, die Verpfl egung der Insassen 
des Polizeianhaltezentrums nach der Küchenerweiterung zur Gänze 
der Justizanstalt Salzburg zu übertragen.

 7.3 Laut Mitteilung des BMI werde die Möglichkeit, die Verpfl egung der 
Insassen des Polizeianhaltezentrums durch die Justizanstalt Salzburg 
besorgen zu lassen, nach der Küchenerweiterung geprüft.

 8.1 Der RH hatte in seinem Vorbericht empfohlen, die tatsächlichen Kos-
ten pro Hafttag zu ermitteln und diese gemäß § 103 des Fremdenge-
setzes in Rechnung zu stellen.

Das BMJ errechnete im Jahr 2003 für seine Justizanstalten die Kosten 
eines Hafttags mit rd. 80 EUR.

 8.2 Das BMI führte zwischenzeitlich keine Ermittlung der tatsächlichen 
Kosten eines Hafttags durch. Die Kosten eines Hafttags wurden jähr-
lich mittels Erlass vom Bundesminister für Inneres indexmäßig ange-
passt und betrugen zur Zeit der Follow–up–Überprüfung rd. 28 EUR.

Der RH empfahl dem BMI nochmals, die tatsächlichen Kosten pro Haft-
tag zu ermitteln und den Behörden, für die diese Maßnahme vollzo-
gen wurde, oder — sofern einbringlich — den Inhaftierten selbst vor-
zuschreiben.

 8.3 Laut Mitteilung des BMI würden die tatsächlichen Kosten für die Anhal-
tung von Personen durch die Sicherheitsbehörden rd. 70 EUR betragen. 
Die Kosten für einen Hafttag würden sich nach der geplanten Inbe-
triebnahme eines neuen Schubhaftzentrums verändern und eine neue 
Berechnung erforderlich machen, um dann eine entsprechende Anpas-
sung herbeiführen zu können.

Vollzugskosten

Vollzugskosten für 
Schubhäftlinge

Betreuung von Insassen
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 9.1 Der RH hatte in seinem Vorbericht empfohlen, für die Einführung der 
Integrierten Vollzugsverwaltung (zentrale und IT–unterstützte Verwal-
tung von Haftdaten) zu sorgen.

 9.2 Das BMI kam der Empfehlung des RH insofern nach, als es im Jahr 2006 
ein Projekt zum Aufbau einer IT–unterstützten Anhaltedatei startete. 
Diese sollte folgende Zwecke erfüllen:

– aktuelle Insassenevidenz und Statistikmöglichkeiten,

– Einmalerfassung von festgenommenen Personen und

–  Vereinfachung sowie Rationalisierung des Verwaltungs– und Ver-
fahrensaufwands.

Das Projekt soll im März 2008 in den Echtbetrieb übergeführt wer-
den und bei der Fußball–Europameisterschaft 2008 einsatzfähig sein. 
Der Endausbau dieser Applikation soll voraussichtlich im Herbst 2008 
erfolgen.

 9.3 Laut Stellungnahme des BMI werde im Dezember 2007 der Pilotbetrieb 
anlaufen und ein Projektteil (Häftlingsverwaltung) bereits bis März 2008 
in den Echtbetrieb übernommen. Der erste Meilenstein der Program-
mierung sei bereits abgeschlossen.

 10.1 Der RH hatte in seinem Vorbericht empfohlen, im Rahmen der vergabe-
rechtlichen Möglichkeiten die Anforderungsprofi le an Dienstkraftfahr-
zeuge so deutlich zu formulieren, dass auch Gesichtspunkten wie War-
tungsaufwand und Folgekosten Rechnung getragen wird.

Laut damaliger Stellungnahme des BMI sei die Typenvielfalt im Fuhr-
park der Sicherheitsexekutive als Problemfaktor bereits erkannt wor-
den. Es werde versuchen, die Typenvielfalt zu verringern.

 10.2 Der Empfehlung des RH wurde nicht entsprochen. Zur Zeit der Fol-
low–up–Überprüfung waren im Bereich des Stadtpolizeikommandos 
Salzburg 46, in der Bundespolizeidirektion Salzburg drei und in der 
Sicherheitsdirektion für das Bundesland Salzburg sechs mehrspurige 
Kraftfahrzeuge im Einsatz. Bei insgesamt 55 Kraftfahrzeugen standen 
zehn Marken und 24 Fahrzeugtypen in Verwendung.

Verrechnung der Voll-
zugskostenbeiträge

Kraftfahrwesen

Typenvielfalt

Vollzugskosten Bundespolizeidirektion Salzburg
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Mit 1. Jänner 2006 kam es zu einer wesentlichen Änderung hinsicht-
lich der Beschaffung, Nutzung und Verwertung der Dienstkraftfahr-
zeuge. Ein Teil der Fahrzeuge (Streifenwagen) wurde nicht mehr ange-
kauft, sondern vom BMI für eine bestimmte Dauer — drei Jahre oder 
100.000 km — geleast. Zur Zeit der Follow–up–Überprüfung standen 
zehn Leasingfahrzeuge im Einsatz.

Der RH empfahl nochmals, unabhängig von der Art der Beschaffung, 
im Rahmen der vergaberechtlichen Möglichkeiten, die Marken– und 
Typenvielfalt zu beschränken.

 10.3 Laut Stellungnahme des Landespolizeikommandos für Salzburg werde 
eine Beschränkung der Marken– und Typenvielfalt insbesondere im 
Bereich der Streifenfahrzeuge befürwortet.

Laut Mitteilung des BMI werde ein Teil der Dienstkraftwagen geleast 
und voraussichtlich im Jahr 2010 der Vollausbau erreicht. Die War-
tung der Leasingfahrzeuge sei Bestandteil des Leasingvertrags, wodurch 
keine zusätzlichen Kosten erwachsen würden.

 11.1 Der RH hatte in seinem Vorbericht empfohlen, aus Gründen der Ver-
kehrssicherheit und aufgrund des Rückgangs eigenverschuldeter Ver-
kehrsunfälle, in Ballungsgebieten weiter Unfalldatenspeicher für 
Dienstkraftfahrzeuge in vollem Ausmaß einzusetzen.

Laut damaliger Mitteilung des BMI werde eine weitere Ausstattung 
von den budgetären Gegebenheiten abhängig sein.

 11.2 Der Empfehlung des RH wurde nicht entsprochen. Die Anzahl der Dienst-
kraftfahrzeuge mit Unfalldatenspeichern ging von 37 im Jahr 2004 
auf 24 im Jahr 2006 zurück. Bei geleasten Kraftfahrzeugen war keine 
Ausstattung mit Unfalldatenspeichern vorgesehen.

Eine neuerliche Analyse der Daten zeigte, dass sich sowohl die Anzahl 
der eigenverschuldeten Unfälle als auch die jährliche Gesamtscha-
denssumme in den Jahren 2005 und 2006 gegenüber dem Vergleichs-
jahr 2003 verdoppelten.

Aus dem statistischen Verlauf der eigenverschuldeten Unfälle schloss 
der RH, dass die Verwendung von Unfalldatenspeichern die Fahrweise 
der Exekutivbeamten offensichtlich nachhaltig positiv beeinfl usst. Er emp-
fahl daher nochmals, aus Gründen der Verkehrssicherheit in Ballungs-
gebieten weiter Unfalldatenspeicher in vollem Ausmaß einzusetzen.

Unfalldatenspeicher

Kraftfahrwesen
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 11.3 Laut Mitteilung des Landespolizeikommandos für Salzburg werde die 
Einführung des Unfalldatenspeichers generell begrüßt.

Laut Stellungnahme des BMI werde der Einsatz von Unfalldatenspei-
chern in den Ballungszentren nicht mehr erwogen. Gegen die Unfall-
analyse des RH werde eingewendet, dass insbesondere seit Einführung 
des Leasingmodells mit Jänner 2006 auch alle Kleinstschäden aus-
nahmslos in die Unfallstatistik einfl ießen würden.

 11.4 Der RH entgegnete dem BMI, dass der Einsatz von Unfalldatenspei-
chern in Dienstkraftfahrzeugen die Verkehrssicherheit in Ballungs-
zentren erhöht. Nach Ansicht des RH war sein Vergleich der Unfalldaten 
zulässig, weil auch vor der Einführung des Leasingmodells alle Kleinst-
schäden aufgrund gesetzlicher Verpfl ichtungen zu erfassen waren und 
auch tatsächlich in die Unfallstatistik einbezogen wurden.

 12.1 Der RH hatte in seinem Vorbericht empfohlen, die Erfassung und Bezah-
lung von Privatgesprächen nicht nur bei dienstlichen Mobiltelefonen, 
sondern auch bei Festnetzanschlüssen einzuführen.

 12.2 Der Empfehlung des RH wurde nicht entsprochen. Im Jahr 2006 betru-
gen die Telefongebühren insgesamt 55.883 EUR. Davon fi elen 36.5911) EUR 
für Festnetztelefonie und 19.292 EUR für Mobiltelefonie an. Eine ge-
trennte Verrechnung privater Festnetzgespräche war noch nicht mög-
lich.

1)  Die Festnetzgebühren der Bundespolizeidirektion Salzburg enthielten auch die Tele-
fonkosten der Polizeiinspektionen der Landeshauptstadt Salzburg.

Der RH empfahl nochmals, die getrennte Erfassung und Bezahlung von 
Privatgesprächen einzuführen, wobei aus verwaltungsökonomischen 
Gründen eine Geringfügigkeitsgrenze erwogen werden könnte.

 12.3 Laut Mitteilung des BMI prüfe es die rechtliche Zulässigkeit der ge-
trennten Verrechnung sowie der damit verbundenen Aufzeichnung der 
Gesprächsdaten von dienstlichen und privaten Telefongesprächen bei 
Festnetzanschlüssen. Mit dieser Angelegenheit sei auch das BKA befasst 
worden.

Telefongebühren

Kraftfahrwesen Bundespolizeidirektion Salzburg
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 13 Zusammenfassend hob der RH die nachfolgenden Empfehlungen 
hervor.

(1) In der Fernsprechvermittlung sollten nach Ausscheiden der drei 
verbliebenen Exekutivbeamten ausschließlich Bedienstete des Ver-
waltungsdienstes eingesetzt werden. (TZ 3)

(2) Im Bereich des Kraftfahrwesens wäre, unabhängig von der Art 
der Beschaffung, im Rahmen der vergaberechtlichen Möglichkeiten, 
die Marken– und Typenvielfalt zu beschränken. (TZ 10)

(3) Bei den Festnetzanschlüssen sollte die getrennte Erfassung und 
Bezahlung von Privatgesprächen eingeführt werden, wobei aus ver-
waltungsökonomischen Gründen eine Geringfügigkeitsgrenze erwo-
gen werden könnte. (TZ 12)

(4) Die tatsächlichen Kosten pro Hafttag wären zu ermitteln und 
vorzuschreiben. (TZ 8)

(5) Aus Gründen der Verkehrssicherheit wären in Ballungsgebie-
ten weiter Unfalldatenspeicher für Dienstkraftfahrzeuge in vollem 
Ausmaß einzusetzen. (TZ 11)

(6) Die Verpfl egung der Insassen des Polizeianhaltezentrums sollte 
nach Erweiterung der Küche der Justizanstalt Salzburg dieser zur 
Gänze übertragen werden. (TZ 7)

Schluss-
bemerkungen

BMI und Landes-
polizeikommando für 
Salzburg

BMI

Bundespolizeidirektion 
Salzburg
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Kurzfassung

Bundespolizeidirektion Wien;
Follow–up–Überprüfung

Die Bundespolizeidirektion Wien setzte den weitaus überwiegenden 
Teil der Empfehlungen des RH aus dem Jahr 2004 nicht um. So wur-
den etwa die Möglichkeiten, die Außendienstpräsenz zu erhöhen, 
nicht entsprechend genutzt. Eine Umsetzung der Empfehlungen des 
RH hätte der Bundespolizeidirektion Wien in den Jahren 2005 bis 
2007 Einsparungen von rd. 35,60 Mill. EUR ermöglicht.

Ziel war die Überprüfung der Umsetzung der Empfehlungen, die 
der RH bei einer vorangegangenen Gebarungsüberprüfung gege-
ben hatte. (TZ 1)

Der Empfehlung des RH, Doppelgleisigkeiten zwischen der Bundes-
polizeidirektion Wien und dem Landespolizeikommando für Wien 
im Bereich der Supportaufgaben Budget, Logistik und Infrastruk-
tur zu vermeiden, wurde noch nicht entsprochen. (TZ 2)

Entgegen der Empfehlung des RH waren immer noch 135 Exe-
kutivdienstplanstellen mit Verwaltungsbediensteten besetzt. Diese 
Vorgangsweise war mit einer transparenten und nachvollziehbaren 
Planstellenbewirtschaftung nicht vereinbar. (TZ 3)

Die hohe Anzahl länger dauernder, unbefristeter Dienstzuteilungen 
— zum Großteil zum BMI — führte dazu, dass diese Exekutivbeamten 
bei der Bundespolizeidirektion Wien nicht im exekutiven Außen-
dienst eingesetzt werden konnten. (TZ 4)

Die Empfehlung des RH, 286 ausbildungsfremd im Innendienst ver-
wendete Exekutivbeamte zur Vollziehung von Kernaufgaben in den 
exekutiven Außendienst rückzuführen, wurde nicht umgesetzt. Da-
durch konnte die Bundespolizeidirektion Wien seit 2005 Einspa-
rungen von rd. 31,70 Mill. EUR nicht lukrieren. (TZ 6)

Die Rechtsnatur des Unterstützungsinstituts der Bundespolizei war 
immer noch nicht geklärt. Das Fehlen einer Rechtsgrundlage könnte 
zu zahlreichen rechtlichen Problemen führen. (TZ 9)
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Die Empfehlungen des RH, im Amtsgebäude Schottenring ein Zutritts-
berechtigungssystem einzubauen, im Amtsgebäude Josef–Holaubek–
Platz ein Sicherheitskonzept zu erstellen sowie dort Sicherheitszonen 
einzurichten und die drei Polizeiinspektionen im Regierungsvier-
tel Ballhausplatz–Minoritenplatz zu einer Inspektion zusammen-
zulegen, wurden nicht umgesetzt. Dadurch konnte die Bundespoli-
zeidirektion Wien seit 2005 Einsparungen von rd. 1,40 Mill. EUR 
nicht erzielen. (TZ 11)

Exekutivbeamte wurden nicht, wie vom RH empfohlen, von Schul-
wegsicherungsaufgaben entbunden. Da auch mit der Gemeinde Wien 
keine gemeinsamen Alternativlösungen erarbeitet wurden, konnten 
in den Jahren 2005 bis 2007 Einsparungen von rd. 2,50 Mill. EUR 
nicht lukriert werden. (TZ 12)

Ein Leistungskennzahlensystem mit einer tätigkeitsbezogenen Zeit-
erfassung für Exekutivbeamte, das von Oktober 2006 bis April 2007 
in den Bundesländern Vorarlberg und Burgenland probeweise in 
Betrieb war, befand sich in seiner Evaluierungsphase. (TZ 13)

Die vom BMI für Mitte 2005 in Aussicht gestellte Inbetriebnahme 
der Anhaltedatei für die Polizeianhaltezentren war nicht erfolgt. 
Im Frühjahr 2007 war erst mit deren Programmierung begonnen 
worden. (TZ 14)

Mit dem Einsatz von Unfalldatenspeichern in Kraftfahrzeugen der 
Bundespolizeidirektion Wien verringerte sich die Anzahl der eigen-
verschuldeten Unfälle, wodurch sich die Verkehrssicherheit nach-
haltig erhöhte. Mitte 2003 verzichtete das BMI schrittweise auf 
den Einsatz der Unfalldatenspeicher. In den Jahren 2005 und 2006 
stiegen die eigenverschuldeten Unfälle gegenüber dem Vergleichs-
jahr 2003 um 14 % bzw. 21 %. (TZ 15)

Kurzfassung
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 1 Der RH überprüfte im Mai und Juni 2007 die Umsetzung der Empfeh-
lungen, die er im Jahr 2004 bei einer Gebarungsüberprüfung der Bun-
despolizeidirektion Wien gegeben hatte. Der in der Reihe Bund 2005/6 
veröffentlichte Bericht wird in der Folge als Vorbericht bezeichnet.

Zu dem im August 2007 übermittelten Prüfungsergebnis nahm das 
BMI im Oktober 2007 Stellung. Der RH erstattete seine Gegenäuße-
rung im November 2007.

 2.1 (1) Der RH hatte in seinem Vorbericht empfohlen, die Maßnahmen der 
Reform der Bundespolizeidirektion Wien (November 2002) zu evaluie-
ren und alle Supportaufgaben — Personalverwaltung, Besoldung, Bud-
get, Logistik und Infrastruktur — im Präsidium zu konzentrieren.

Laut den damaligen Stellungnahmen der Bundespolizeidirektion Wien 
und des BMI würden die im Rahmen einer Revision des Generalins-
pektorates der Sicherheitswache detailliert getroffenen Feststellungen 
in einer Arbeitsgruppe zur Neuanpassung des Workfl ows (Arbeitsab-
laufs) und der internen Zuständigkeiten evaluiert.

Prüfungsablauf und 
–gegenstand

Präsidium

Bundespolizeidirektion Wien

Kenndaten der Bundespolizeidirektion Wien

Rechtsgrundlagen Art. 10 Abs. 1 Z 14 Bundes–Verfassungsgesetz 
 Art. 78c Abs. 2 Bundes–Verfassungsgesetz
 Bundespolizeidirektionen–Verordnung, BGBl. II Nr. 56/1999

§ 10 Sicherheitspolizeigesetz, i.d.F. BGBl. I Nr. 151/2004
Dienstrechtsverfahrens–, Personalstellen– und Übertragungsverordnung 2005, 
BGBl. II Nr. 205/2005

Gebarung 2002 2003 2004 2005 2006 2007

 in Mill. EUR

Personalausgaben 284 282 284 300 318 318
Sachausgaben 33 31 33 32 33 33

Personalstand1) Anzahl

Sicherheitsverwaltung2) 1.842 1.748 1.575 1.536 1.554 1.560
Sicherheitswache 5.394 5.558 5.486 5.595 5.7032) 5.5572)

Kriminaldienst 1.096 1.044 892 945 9042) 9332)

1) besetzte Planstellen einschließlich Dienstzuteilungen jeweils zum 1. Jänner
2) Die Darstellung erfolgt auch nach der Zusammenführung der Wachkörper getrennt nach uniformierten Exeku-

tivbeamten (ehemals Sicherheitswache) und zivilen Exekutivbeamten (ehemals Kriminaldienst).
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(2) Das aufgrund der Zusammenführung der Wachkörper novellierte 
Sicherheitspolizeigesetz sah die Zuständigkeit des Polizeipräsidenten 
der Bundespolizeidirektion Wien für alle Supportaufgaben vor. Gleich-
zeitig eröffnete das Sicherheitspolizeigesetz aber auch die Möglich-
keit, die Supportaufgaben an das Landespolizeikommando für Wien 
im Wege einer Verordnung zu übertragen.

Das BMI machte von dieser Verordnungsermächtigung mit bestimm-
ten taxativ aufgezählten Ausnahmen durch die am 1. Juli 2005 in Kraft 
getretene Dienstrechtsverfahrens–, Planstellen– und Übertragungs ver-
ordnung 2005 Gebrauch. Das Landespolizeikommando für Wien rich-
tete daraufhin eine Abteilung zur Wahrnehmung der Supportaufgaben 
ein. Aufgrund einer Vereinbarung des Landespolizeikommandos für 
Wien und der Bundespolizeidirektion Wien erfolgen die Personalver-
waltung und die Besoldung dennoch im Präsidium der Bundespolizei-
direktion Wien.

Im April 2007 beauftragte der Bundesminister für Inneres den Poli-
zeipräsidenten mit der Projektleitung zur Beseitigung der Doppel-
gleisigkeiten im Bereich Budget, Logistik und Infrastruktur. Ein Mitte 
Juni 2007 vorgelegtes Projektendergebnis sah die Konzentration die-
ser Aufgaben im Präsidium der Bundespolizeidirektion Wien vor.

 2.2 Die Bundespolizeidirektion Wien entsprach der Empfehlung des RH, 
die internen Zuständigkeiten zu evaluieren. Ebenso kam sie im Bereich 
der Personalverwaltung und Besoldung der Empfehlung des RH nach. 
Die Beseitigung der Doppelgleisigkeiten zwischen der Bundespolizei-
direktion Wien und dem Landespolizeikommando für Wien im Bereich 
der Supportaufgaben Budget, Logistik und Infrastruktur wurde jedoch 
erst vorbereitet.

Der RH empfahl erneut, zur Vermeidung von Doppelgleisigkeiten und 
Effi zienzverlusten die Budget–, Infrastruktur– und Logistikaufgaben 
in einer Organisationseinheit zu konzentrieren. Weiters sollte nach 
erfolgter Umsetzung und einem angemessenen Zeitraum erneut eine 
Evaluierung durchgeführt werden.

Präsidium
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 3.1 Der RH hatte in seinem Vorbericht empfohlen, den Stellenplan ent-
sprechend dem tatsächlichen Bedarf an Planstellen für Verwaltungs– 
und Exekutivbedienstete zu gestalten. Er erachtete die Aufnahme von 
155 Verwaltungsbediensteten auf Planstellen des Exekutivdienstes mit 
der Zielsetzung einer transparenten und nachvollziehbaren Planstel-
lenbewirtschaftung für nicht vereinbar.

Das BMI teilte in seiner damaligen Stellungnahme mit, die Umsetzung 
der Empfehlung werde sukzessive erfolgen, zumal es bestrebt sei, Exe-
kutivbeamte von Verwaltungsaufgaben zu entbinden.

 3.2 Das BMI war der Empfehlung des RH in nur geringem Umfang nach-
gekommen. Es waren immer noch 135 Exekutivdienstplanstellen mit 
Verwaltungsbediensteten besetzt. 

Der RH empfahl nochmals, den Stellenplan entsprechend dem tatsäch-
lichen Bedarf an Planstellen für Verwaltungs– und Exekutivbediens-
tete zu gestalten.

 3.3 Das BMI teilte mit, dass Exekutivplanstellen grundsätzlich nur dann 
mit Bediensteten der Allgemeinen Verwaltung besetzt würden, wenn 
diese die an den Arbeitsplatz gestellten Anforderungen auch erfüllen 
könnten.

 4.1 Der RH hatte in seinem Vorbericht empfohlen, Dienstzuteilungen nur 
mehr im unbedingt notwendigen Ausmaß und ausschließlich zeit-
lich befristet vorzunehmen. Bestehende Zuteilungen wären aufzuhe-
ben bzw. nur im unbedingt notwendigen Ausmaß aufrechtzuerhalten. 
Allenfalls wären entsprechende Planstellen im BMI zu schaffen, weil die 
langjährigen Dienstzuteilungen überwiegend an das BMI erfolgten.

Laut damaliger Stellungnahme des BMI sei es bestrebt, längerfristige 
Dienstzuteilungen möglichst einzuschränken. Aufgrund des bundes-
weiten Einsatzes von Exekutivbeamten würden sich länger dauernde 
Dienstzuteilungen allerdings nicht vermeiden lassen.

Personalverwaltung

Planstellen

Dienstzuteilungen 
von Exekutivbeamten

Bundespolizeidirektion Wien
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 4.2 Der Empfehlung des RH wurde nicht entsprochen. So bestanden immer 
noch länger dauernde, unbefristete Dienstzuteilungen. Auch wurden 
keine Planstellen im BMI geschaffen. Der Großteil der länger dauernden 
Dienstzuteilungen des Landespolizeikommandos für Wien1) erfolgte 
zum BMI (Einsatzkommando Cobra (97) sowie zum Bundeskriminal-
amt (73)). Dadurch konnten Exekutivbeamte bei der Bundespolizei-
direktion Wien nicht im exekutiven Außendienst eingesetzt werden.

1)  Mit Stichtag 1. Mai 2007 waren immer noch 264 Dienstzuteilungen vom Landes-
polizeikommando für Wien (mit 1. Juni 2007: 259) zu anderen Organisationsein-
heiten des BMI aufrecht.

Der RH empfahl neuerlich, Dienstzuteilungen nur im unbedingt not-
wendigen Ausmaß vorzunehmen. Für die erforderlichen Planstellen 
wäre bei derzeit begünstigten Organisationseinheiten des BMI vor-
zusorgen.

 4.3 Das BMI teilte mit, dass bereits bestehende Zuteilungen von Exekutiv-
beamten zur Systemerhaltung laufend geprüft und auf das erforder-
liche Mindestmaß beschränkt würden.

 5.1 Der RH hatte in seinem Vorbericht empfohlen, bei Einführung des Per-
sonalmanagement–SAP in Anlehnung an die IT–unterstützten Auf-
zeichnungen die erforderlichen Tiefengliederungen bis zur Wach-
zimmerstruktur zu defi nieren. Damit wäre ein jederzeit abrufbares 
Steuerungsinstrument insbesondere im Bereich der Wachkörper ver-
fügbar.

Laut damaliger Stellungnahme der Bundespolizeidirektion Wien werde 
mit der Einführung des Personalmanagement–SAP eine Konzentra-
tion aller Eingaben und Erledigungen beim Zentralen Personalbüro 
erfolgen.

Das BMI teilte seinerzeit mit, dass der Empfehlung nach Umsetzung 
des laufenden Projekts Personalmanagement–SAP gefolgt werde.

 5.2 Der Empfehlung des RH wurde entsprochen.

Zentrales
Personalbüro

Personalverwaltung
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 6.1 Der RH hatte in seinem Vorbericht empfohlen, 91 der ausbildungs-
fremd verwendeten Exekutivbeamten ehebaldigst zur Vollziehung von 
Kernaufgaben vom Innendienst in den exekutiven Außendienst rück-
zuführen. Die übrigen 195 Exekutivbeamten wären in einem Zeitraum 
von sieben Jahren, im Wege der Nachbesetzung natürlicher Abgänge 
im exekutiven Außendienst, rückzuführen. Die dabei frei werdenden 
Planstellen für Unterstützungsleistungen wären auf 195 kostengüns-
tigere Planstellen für Verwaltungsbedienstete umzuwandeln und zu 
besetzen.

Dieser optimierte Personaleinsatz im Sinne der Empfehlungen des RH 
ergab ein jährliches Einsparungspotenzial von rd. 8,70 Mill. EUR, das 
ohne Schaffung zusätzlicher Planstellen zu erzielen wäre.

Zur Umsetzung dieser Restrukturierung regte der RH die Erarbeitung 
eines neuen Personaleinsatzkonzepts an, das angesichts der Trag-
weite des Vorhabens neben konkreten Zielen auch einen mehrjäh-
rigen Umsetzungsplan enthalten sollte.

Nach damaliger Mitteilung des BMI sei im Rahmen der Zusammenfüh-
rung der Wachkörper ein Planstellenkonzept erarbeitet worden, das eine 
neue aufgabenadäquate Verwendungsgruppenzuordnung von Arbeits-
plätzen vorsehe. Darauf aufbauend werde das vom RH geforderte Per-
sonaleinsatzkonzept im weiteren Verlauf dieser Reform erstellt, wobei 
dessen Umsetzung aber wegen der Vielzahl der Betroffenen einen län-
geren Zeitraum beanspruchen werde.

 6.2 Die Bundespolizeidirektion Wien kam den Empfehlungen des RH nicht 
nach. Weder die 91 ehebaldigst noch die 195 langfristig rückführbaren 
Exekutivbeamten waren tatsächlich in den exekutiven Außendienst 
rückgeführt worden. Zur Zeit der Follow–up–Überprüfung waren 275 
außendienstfähige Exekutivbeamte für logistische Unterstützungsleis-
tungen im Innendienst eingesetzt.

Bei einer vollständigen Umsetzung seiner Empfehlungen beginnend 
mit 2008 errechnete der RH durch die dreijährige Verzögerung ein 
nicht genutztes Einsparungspotenzial von 31,70 Mill. EUR. Für den 
Fall einer weiteren Verzögerung wies er auf jährlich erzielbare Ein-
sparungen von rd. 8,40 Mill. EUR (Stand 2007) hin. Weiters könnten 
durch diese Maßnahmen umgehend Exekutivbeamte in den exekuti-
ven Außendienst rückgeführt und dadurch die Außendienstpräsenz 
erhöht werden.

Allgemeines

Bundespolizeidirektion Wien

Ausbildungsfremde Verwendung
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Der RH hielt an seinen Empfehlungen fest, alle ausbildungsfremd ver-
wendeten Exekutivbeamten zur Vollziehung von Kernaufgaben in den 
exekutiven Außendienst rückzuführen. Weiters wäre ein Personalein-
satzkonzept mit konkreten Zielen im Rahmen eines entsprechenden 
Umsetzungsplans zu realisieren.

 6.3 Das BMI teilte mit, dass der an den Präsidenten der Bundespolizeidirek-
tion Wien ergangene Projektauftrag zur Evaluierung der Bereiche Büro 
für Budget, Logistik und Infrastruktur, Fremdenwesen sowie Kriminal-
polizei auch die Erstellung der entsprechenden Personaleinsatzkon-
zepte beinhalte, die den Intentionen des RH Rechnung tragen sollen.

 7.1 Der RH hatte in seinem Vorbericht empfohlen, für die Übermittlung kri-
minalpolizeilicher Nachrichten an das In– und Ausland künftig ledig-
lich zwölf Planstellen für Verwaltungsbedienstete vorzusehen und diese 
im Bundeskriminalamt zu systemisieren.

 7.2 Die Bundespolizeidirektion Wien setzte die Empfehlung des RH nicht 
um. Zur Zeit der Follow–up–Überprüfung waren in der Fernmeldestelle 
Interpol 15 Exekutivbeamte und eine Bedienstete des Verwaltungsdiens-
tes beschäftigt. Die Planstellen der dort verwendeten Bediensteten waren 
weiterhin in der Bundespolizeidirektion Wien systemisiert.

Der RH empfahl erneut, für die Aufgaben der Fernmeldestelle Inter-
pol lediglich zwölf im Bundeskriminalamt systemisierte Planstellen 
für Verwaltungsbedienstete vorzusehen.

 7.3 Laut Mitteilung des BMI werde die Umsetzung der Empfehlung weiter 
verfolgt.

 8.1 Der RH hatte in seinem Vorbericht empfohlen, nach Entfall der Not-
wendigkeit der neuerlichen Dateneingabe die Zusammenführung der 
sieben Datenstationen — mit den Aufgaben Speicherung von Personen– 
und Sachenfahndungen bzw. von Informationen in zentralen Daten-
sammlungen — weiter zu verfolgen.

Weiters war er der Ansicht, dass die Umsetzung der geplanten Zusam-
menführung aller Datenstationen sowie des Entfalls der neuerlichen 
Dateneingabe voraussichtlich eine Halbierung des Arbeitsanfalls bewir-
ken und eine entsprechende Personalverringerung ermöglichen wird. 

Fernmeldestelle 
Interpol

Datenstation Wien

Ausbildungsfremde Verwendung
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 8.2 Die Empfehlung des RH befand sich in Umsetzung. Das Projekt betref-
fend die Dateneingabe konnte mit einem positiven Testbetrieb im Be-
reich der Bundespolizeidirektion Wien abgeschlossen werden. Bereits 
mit 1. Juni 2006 übernahm die Datenstation Wien die Aufgaben der 
Datenstation Salzburg. Seit Mitte Februar 2006 erledigte die Daten-
station Wien auch alle Fahndungsersuchen des Bundeslandes Burgen-
land.

 8.3 Laut Stellungnahme des BMI werde das Projekt der Zusammenfüh-
rung aller Datenstationen eine zentrale Clearingstelle vorsehen. Derzeit 
würden die personellen, infrastrukturellen und technischen Vorausset-
zungen geschaffen. Das Projekt sollte bis zum dritten Quartal 2007 
abgeschlossen sein und zu einer deutlichen Personalreduzierung in der 
zentralen Clearingstelle führen.

 9.1 Der RH hatte in seinem Vorbericht dem BMI empfohlen, seine Inter-
essenlage am Unterstützungsinstitut zu klären und aufgrund dessen 
die in Anspruch genommenen Leistungen nach Abschluss einer ent-
sprechenden Vereinbarung abzugelten. Weiters regte er an, angesichts 
der strittigen Rechtsnatur des Unterstützungsinstituts, die weitere Vor-
gangsweise umgehend zu klären.

 9.2 Die Bundespolizeidirektion Wien erließ am 1. Juli 2005 neue Statuten 
für das Unterstützungsinstitut der Bundespolizei. Die strittige Rechts-
natur des Unterstützungsinstituts war zur Zeit der Follow–up–Über-
prüfung jedoch immer noch nicht geklärt.

Nach Ansicht des RH handelte es sich beim Unterstützungsinstitut 
mangels einer ausreichenden Rechtsgrundlage um keine juristische 
Person öffentlichen Rechts. Das Fehlen einer Rechtsgrundlage könnte 
zu zahlreichen rechtlichen Problemen, bspw. hinsichtlich der Haftung 
von Organen oder bei Verbandsstreitigkeiten, führen.

Der RH empfahl, für das Unterstützungsinstitut der Bundespolizei 
umgehend eine ausreichende Rechtsgrundlage zu schaffen.

Unterstützungsinsti-
tut der Bundespolizei 
(ehemals Bundes-
sicherheitswache)

Ausbildungsfremde Verwendung Bundespolizeidirektion Wien
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 9.3 Das BMI teilte mit, dass das Unterstützungsinstitut seine rechtliche Grund-
lage in einem Erlass des BMI aus dem Jahr 1874 habe. Von seinem 
zulässigen Fortbestand auf Basis der ursprünglichen Rechtsgrundlage 
sei auch nach der tatsächlichen Aufhebung des Vereinspatents aus 1852 
durch das Erste Bundesrechtsbereinigungsgesetz, BGBl. I Nr. 191/1999, 
auszugehen. Das BMI verwies auf die Bestimmung, dass durch dieses 
Gesetz aufgehobene Rechtsvorschriften auch weiterhin auf Sachver-
halte anzuwenden sind, die sich vor dem 1. Jänner 2000 ereignet 
haben.

Das Unterstützungsinstitut sei eine juristische Person öffentlichen Rechts 
sui generis. Es sei deshalb kein dringender Handlungsbedarf gegeben. 
Auch im Hinblick auf die mit einer Umwandlung in eine andere Rechts-
form verbundenen Schwierigkeiten seien keine grundsätzlichen Ände-
rungen beabsichtigt.

 9.4 Der RH verblieb bei seiner Ansicht, dass es sich beim Unterstützungs-
institut mangels ausreichender Rechtsgrundlage um keine juristische 
Person öffentlichen Rechts handelt. Eine juristische Person öffent-
lichen Rechts ist stets durch einen Hoheitsakt, daher entweder durch 
ein Gesetz, durch eine auf einem Gesetz beruhende Verordnung oder 
durch bescheidmäßige Genehmigung eines privatrechtlichen Zusam-
menschlusses einzurichten1).

1)  Siehe bspw. das Erkenntnis des Verwaltungsgerichtshofes vom 27. Juni 2006, 
Zl. 2005/06/0392, und Antoniolli–Koja, Allgemeines Verwaltungsrecht, 3. Auf-
lage S. 314; in diesem Sinn argumentiert auch Hengstschläger, Rechnungshof-
kontrolle: Kommentar zum fünften Hauptstück des B–VG „Rechnungs– und Geba-
rungskontrolle“, S. 137 ff.

Das durch einen internen Verwaltungsakt eingerichtete Unterstützungs-
institut war daher zur Zeit der Gebarungsüberprüfung keine juristische 
Person öffentlichen Rechts. Das Erste Bundesrechtsbereinigungsgesetz 
hatte keine Auswirkungen auf das Unterstützungsinstitut, weil es sich 
nur auf Rechtsvorschriften bezog. 

Der RH hielt fest, dass das BMI beim Unterstützungsinstitut selbst von 
einem integrierenden Bestandteil der Bundespolizeidirektion Wien aus-
ging sowie ein eigenständiger öffentlich–rechtlicher Charakter nicht 
klar erkennbar war. Zum einen war die Zwangsmitgliedschaft wegge-
fallen, worauf auch der Oberste Gerichtshof in seiner älteren Recht-
sprechung Wert gelegt hatte. Zum anderen waren auch Streitigkeiten 
aus der Verbandszugehörigkeit des Unterstützungsinstituts nicht im 
Verwaltungsrechtswege, sondern im Zivilrechtswege auszutragen.

Ausbildungsfremde Verwendung
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 10.1 Der RH hatte in seinem Vorbericht die Schaffung eines abgestuften 
Systems der Tauglichkeit für sämtliche exekutiven Verwendungen emp-
fohlen. Weiters erachtete er die damaligen rechtlichen Rahmenbedin-
gungen hinsichtlich der Ruhestandsversetzung wegen Dienstunfähig-
keit als dringend änderungsbedürftig.

 10.2 Die Umsetzung der Empfehlungen des RH befanden sich in Vorberei-
tung. Der RH regte erneut an, ein abgestuftes System der Exekutiv-
diensttauglichkeit zu schaffen sowie in Zusammenarbeit mit dem BKA 
eine Änderung der rechtlichen Rahmenbedingungen anzustreben.

 10.3 Laut Stellungnahme des BMI habe es im Juni 2007 mit dem BKA Ge-
spräche aufgenommen, um ein abgestuftes System der Exekutivdienst-
tauglichkeit sowie eine Änderung der rechtlichen Rahmenbedingungen 
vorzusehen. Bisher seien jedoch keine weiteren konkreten Schritte 
unternommen worden.

 11.1 Der RH hatte in seinem Vorbericht empfohlen, im Amtsgebäude Schot-
tenring ein Zutrittsberechtigungssystem für eine personalsparende Zu-
trittskontrolle einzubauen. Weiters wären für das Amtsgebäude Josef–
Holaubek–Platz ein Sicherheitskonzept zu erstellen und Sicherheitszonen 
einzurichten gewesen. Bei Zusammenlegung der drei Polizeiinspektio-
nen Minoritenplatz, Ballhausplatz und Hofburg wären jährliche Per-
sonaleinsparungen von rd. 466.000 EUR zu erzielen gewesen.

 11.2 Die Empfehlungen des RH wurden nicht umgesetzt. Zur Zeit der Fol-
low–up–Überprüfung waren im Amtsgebäude Josef–Holaubek–Platz 
kein ausreichendes Sicherheitskonzept vorhanden sowie keine Sicher-
heitszonen eingerichtet. Wegen des im selben Gebäude untergebrachten 
Verkehrsamtes war das Amtsgebäude auch öffentlich zugänglich. Im 
Amtsgebäude Schottenring waren für die Objektsicherung weiterhin 
Exekutivbeamte eingesetzt. Ein Zutrittberechtigungssystem war noch 
nicht vorhanden. Die drei Polizeiinspektionen für das Regierungsvier-
tel Ballhausplatz–Minoritenplatz waren noch nicht zusammengelegt.

Exekutivdienst-
tauglichkeit

Objektschutz und 
Gebäudebewachung

Bundespolizeidirektion Wien

Sonstige Verwendung von Exekutivbeamten
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Der RH hielt an seinen Empfehlungen fest, ein Zutrittberechtigungs-
system im Amtsgebäude Schottenring einzubauen, im Amtsgebäude 
Josef–Holaubek–Platz ein Sicherheitskonzept zu erstellen und Sicher-
heitszonen einzurichten. Weiters wies er nochmals auf das bei einer 
Zusammenlegung der Polizeiinspektionen jährliche Einsparungspoten-
zial von rd. 466.000 EUR hin.

Im Hinblick auf den verlorenen Aufwand von rd. 1,40 Mill. EUR für 
die Jahre 2005 bis 2007 empfahl der RH neuerlich, die drei Polizei-
inspektionen im Regierungsviertel Ballhausplatz–Minoritenplatz zu 
einer Inspektion zusammenzulegen.

 11.3 Das BMI teilte mit, dass hinsichtlich der Zusammenlegung der Poli-
zeiinspektionen Ballhausplatz, Minoritenplatz und Hofburg in den Ver-
handlungen mit dem BKA, dem BMeiA und der Präsidentschaftskanzlei 
Zustimmung zum Überwachungskonzept (einheitliche Videoüberwachung) 
erzielt worden sei. Die Umsetzung des Konzepts sei von der Kostenbe-
teiligung beider Ressorts abhängig.

 12.1 Der RH hatte in seinem Vorbericht empfohlen, Exekutivbeamte — 
angesichts der Überschneidung mit kriminalpolizeilich neuralgischen 
Zeiträumen1) — von Schulwegsicherungen zu entbinden und stattdes-
sen Zivildiener einzusetzen. Er errechnete ein jährliches Einsparungs-
potenzial von rd. 835.600 EUR. Darüber hinaus empfahl er, gemein-
sam mit der Gemeinde Wien Alternativlösungen zu erarbeiten, um die 
Aufrechterhaltung der Schulwegsicherung auch ohne Exekutivbeamte 
gewährleisten zu können.

1) bspw. Öffnungs– und Schließungszeiten von Banken

 12.2 Zur Zeit der Follow–up–Überprüfung war dieselbe Anzahl an Exe-
kutivbeamten zur Schulwegsicherung eingesetzt. Alternativlösungen 
zur Aufrechterhaltung der Schulwegsicherung ohne Exekutivbeamten 
waren mit der Gemeinde Wien nicht erarbeitet worden. Die Umset-
zung seiner Empfehlungen hätte in den Jahren 2005 bis 2007 Einspa-
rungen von rd. 2,50 Mill. EUR ermöglicht.

Der RH empfahl daher nochmals, zur Schulwegsicherung Zivildiener 
einzusetzen sowie gemeinsam mit der Gemeinde Wien Alternativlö-
sungen zu erarbeiten.

Schulwegsicherung

Sonstige Verwendung von
Exekutivbeamten
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 12.3 Laut Stellungnahme des BMI habe die Bundespolizeidirektion Wien die 
Empfehlung des RH im Rahmen eines Mischsystems berücksichtigt und 
Kontakt mit dem Magistrat der Stadt Wien aufgenommen. Für zwei 
Drittel der Schulwegsicherungspunkte würden 100 Zivildiener zur Ver-
fügung stehen. Ein Projekt mit der Einbindung von Elternvereinen und 
privaten Schülerlotsen sei aber gescheitert.

 13.1  Der RH hatte in seinem Vorbericht den Einsatz eines Leistungskenn-
zahlensystems empfohlen, um alle Leistungen der Wachkörper darstel-
len zu können. Weiters regte er an, im Zuge der Zusammenführung 
der Wachkörper jene Tätigkeiten, für deren Wahrnehmung weder eine 
Ausbildung als Exekutivbeamter noch die Ausübung von Zwangsge-
walt erforderlich sind, an Verwaltungsbedienstete zu übertragen.

Laut damaliger Stellungnahme des BMI werde an einem Kennzah-
lensystem für die von Organen des öffentlichen Sicherheitsdienstes 
erbrachten Leistungen gearbeitet.

 13.2 (1) Die Empfehlung des Einsatzes eines Leistungskennzahlensystems 
befand sich in Umsetzung. Das BMI hatte bereits einen Leistungska-
talog erarbeitet. Für die tätigkeitsbezogene Zeiterfassung war eine 
Applikation „Dienst– und Tätigkeitsbericht NEU“ notwendig. Nach der 
erforderlichen Aufnahme datenschutzrechtlicher Bestimmungen in das 
Sicherheitspolizeigesetz, die eine automationsunterstützte Datenver-
arbeitung bestimmter Daten ermöglichten, kam probeweise eine Mus-
terapplikation in den Bundesländern Vorarlberg und Burgenland (von 
Oktober 2006 bis April 2007) zum Einsatz.

Zur Zeit der Follow–up–Überprüfung fand die Evaluierung des Probe-
betriebs statt. Die Implementierung des Leistungskennzahlensystems in 
Verbindung mit der Applikation „Dienst– und Tätigkeitsbericht NEU“ 
im gesamten Bundesgebiet war — nach Vornahme erforderlicher Adap-
tierungen zur Erhöhung der Endanwendertauglichkeit — für Ende des 
Jahres 2008 vorgesehen. Diese Applikation soll die Grundlage für die 
Erstellung von Statistiken sein sowie auch ein Steuerungsinstrument 
für einen outputorientierten Ressourceneinsatz darstellen.

Der RH empfahl, das bereits in Evaluierung befi ndliche Leistungs-
kennzahlensystem im Hinblick auf die dringende Notwendigkeit eines 
optimierten Steuerungsinstruments so rasch wie möglich österreich-
weit einzusetzen.

Erledigung
administ rativer
Aufgaben

Sonstige Verwendung von
Exekutivbeamten

Bundespolizeidirektion Wien
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(2) Jene Aufgaben, für deren Wahrnehmung weder eine exekutiv-
dienstliche Ausbildung noch die Ausübung von Zwangsgewalt erfor-
derlich sind, wurden Verwaltungsbediensteten in den Polizeikommis-
sariaten übertragen. Somit war dieser Empfehlung des RH entsprochen 
worden.

 14.1 Der RH hatte in seinem Vorbericht empfohlen, eine Integrierte Voll-
zugsverwaltung (zentrale und IT–unterstützte Verwaltung von Haft-
daten) für die Polizeianhaltezentren einzurichten.

Laut damaliger Stellungnahme des BMI werde der operative Betrieb der 
Integrierten Vollzugsverwaltung für Mitte 2005 in Aussicht genom-
men.

 14.2 Die Empfehlung des RH befand sich in Umsetzung. Die vom BMI für 
Mitte des Jahres 2005 in Aussicht gestellte Aufnahme des operativen 
Betriebs der Integrierten Vollzugsverwaltung für die Polizeianhalte-
zentren war nicht erfolgt. Vielmehr wurde das Leistungs– und Pfl ich-
tenheft erst im Jahr 2006 und somit verspätet erstellt. Aus budgetären 
Gründen konnte es jedoch vorerst nicht realisiert werden.

Erst im Frühjahr 2007 begann das BMI mit der Umsetzung der Appli-
kation Anhaltedatei – Vollzugsverwaltung in Form einzelner Module, 
die bei der Fußball–Europameisterschaft 2008 einsatzfähig sein sollen. 
Der Endausbau dieser Applikation soll voraussichtlich im Herbst 2008 
erfolgen.

Der RH empfahl, die Applikation Anhaltedatei – Vollzugsverwaltung 
so rasch wie möglich vollständig umzusetzen. Damit könnten nicht 
nur Schnittstellen zu anderen — mit Haftangelegenheiten befassten — 
Bereichen genutzt, sondern auch damit verbundene Synergieeffekte, 
wie bspw. erleichterte Suche nach Insassen, Nutzung der Einmalein-
gabe und Übernahme der Daten anderer Bereiche, lukriert werden.

 14.3 Das BMI teilte mit, dass der Pilotbetrieb „Anhaltedatei“ Mitte Dezem-
ber 2007 angelaufen sei und ein Projektteil (Häftlingsverwaltung) mit 
April 2008 in den Echtbetrieb übernommen werde.

Polizeianhaltezent-
rum – Integrierte 
Vollzugsverwaltung
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 15.1 Der RH hatte in seinem Vorbericht empfohlen, aus Gründen der Ver-
kehrssicherheit, vor allem aber im Hinblick auf den Schutz seiner 
Bediensteten, in Ballungsgebieten weiter Unfalldatenspeicher für 
Dienstkraftfahrzeuge in vollem Ausmaß einzusetzen.

Laut damaliger Stellungnahme des BMI werde die Anregung des RH 
zum Anlass genommen, die Zweckmäßigkeit der Ausstattung von 
Dienstfahrzeugen mit Unfalldatenspeichern in Ballungszentren noch-
mals zu prüfen.

 15.2 Der Empfehlung des RH wurde nicht entsprochen. Die Anzahl der 
Dienstkraftfahrzeuge mit Unfalldatenspeichern ging von 215 im Jahr 
2004 auf 119 im Jahr 2007 zurück. Bei den — seit dem vierten Quar-
tal 2005 — 230 geleasten Kraftfahrzeugen erfolgte keine Ausstattung 
mit Unfalldatenspeichern. 

Eine neuerliche Datenanalyse zeigte, dass die eigenverschuldeten Un-
fälle in den Jahren 2005 und 2006 gegenüber dem Vergleichsjahr 2003 
um 14 % bzw. 21 % gestiegen waren.

Aus dem statistischen Verlauf der eigenverschuldeten Unfälle schloss 
der RH, dass die Verwendung von Unfalldatenspeichern die Fahrweise 
der Exekutivbeamten offensichtlich nachhaltig positiv beeinfl usst. Der 
RH hielt daher seine Empfehlung aufrecht, aus Gründen der Verkehrs-
sicherheit in Ballungsgebieten weiter Unfalldatenspeicher in vollem 
Ausmaß einzusetzen.

 15.3 Das BMI teilte mit, dass der Einbau dieser Geräte durch den Eingriff 
in die Fahrzeugelektronik nicht in allen Fahrzeugen erlaubt sei, für 
die Auswertung der Unfalldatenspeicher ein zusätzlicher Schulungs–, 
Personal– und Sachaufwand entstehe sowie das Unfallgeschehen kei-
nen Anlass für das Abgehen vom schrittweisen Verzicht auf diese Auf-
zeichnungsgeräte gebe.

Gegen die Unfalldatenanalyse des RH werde eingewendet, dass insbe-
sondere der Fahrzeugbestand der Bundespolizeidirektion Wien erhöht 
worden sei und seit dem Jahr 2004 auch alle Kleinstschäden aus-
nahmslos in die Unfallstatistik einfl ießen würden.

 15.4 Der RH entgegnete, dass der Einsatz von Unfalldatenspeichern in Dienst-
kraftfahrzeugen die Verkehrssicherheit in Ballungszentren erhöht. Nach 
Ansicht des RH war sein Vergleich der Unfalldaten zulässig, weil auch 
vor der Einführung des Leasingmodells alle Kleinstschäden aufgrund 
gesetzlicher Verpfl ichtungen zu erfassen waren und auch tatsächlich 
in die Unfallstatistik einbezogen wurden.

Unfalldatenspeicher

Bundespolizeidirektion Wien
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 16.1 Der RH hatte in seinem Vorbericht empfohlen, die Nachvollziehbar-
keit aller Festnetztelefonate nach erforderlichen Verrechnungsmerk-
malen zu gewährleisten, den Online–Zugriff künftig ausschließlich für 
Berechtigte zu ermöglichen und eine Rahmenvereinbarung mit einem 
Internet–Dienstleistungsunternehmen abzuschließen.

 16.2 Das BMI schloss Rahmenverträge für Online–Dienste über das Festnetz 
ab. Dadurch sanken die Online–Kosten von rd. 42.500 EUR im Jahr 2003 
auf 476,56 EUR im Jahr 2006. Diese Empfehlung des RH wurde umge-
setzt.

Demgegenüber wurde der Empfehlung der Nachvollziehbarkeit aller 
Festnetztelefonate nicht entsprochen. Im Jahr 2005 wurden keine 
Ersätze und im Jahr 2006  2,03 EUR für Privatgespräche von Bediens-
teten bezahlt.

Der RH empfahl erneut, die Nachvollziehbarkeit aller Festnetztelefo-
nate nach erforderlichen Verrechnungsmerkmalen durch entsprechende 
technische Adaptierung der Telefonanlage zu gewährleisten. Weiters 
sollten alle Bediensteten nachweislich auf die Zahlungspfl icht von Pri-
vatgesprächen hingewiesen werden.

 16.3 Laut Mitteilung des BMI prüfe es die rechtliche Zulässigkeit der ge-
trennten Verrechnung und der damit verbundenen Aufzeichnung der 
Gesprächsdaten von dienstlichen und privaten Telefongesprächen bei 
Festnetzanschlüssen. Die rechtliche Beurteilung liege noch nicht vor. 

 17 Zusammenfassend hob der RH die nachfolgenden Empfehlungen 
hervor.

(1) Zur Vermeidung von Doppelgleisigkeiten und Effi zienzverlusten 
wären die Budget–, Infrastruktur– und Logistikaufgaben in einer 
Organisationseinheit zu konzentrieren. Weiters sollte nach erfolgter 
Umsetzung und einem angemessenen Zeitraum erneut eine Evalu-
ierung durchgeführt werden. (TZ 2)

(2) Dienstzuteilungen wären nur im unbedingt notwendigen Aus-
maß vorzunehmen. Für die erforderlichen Planstellen sollte bei der-
zeit begünstigten Organisationseinheiten des BMI vorgesorgt wer-
den. (TZ 4)

Gebühren für 
Festnetztelefonie

Schluss-
bemerkungen
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(3) Das bereits in Evaluierung befi ndliche Leistungskennzahlen-
system sollte — im Hinblick auf die dringende Notwendigkeit eines 
optimierten Steuerungsinstruments — so rasch wie möglich öster-
reichweit eingesetzt werden. (TZ 13)

(4) Die Applikation Anhaltedatei – Vollzugsverwaltung wäre so rasch 
wie möglich vollständig umzusetzen. Damit könnten nicht nur Schnitt-
stellen zu anderen — mit Haftangelegenheiten befassten — Berei-
chen genutzt, sondern auch damit verbundene Synergieeffekte, wie 
bspw. erleichterte Suche nach Insassen, Nutzung der Einmaleingabe 
und Übernahme der Daten anderer Bereiche, lukriert werden. (TZ 14)

Folgende — bereits in seinem Vorbericht abgegebenen — Empfeh-
lungen hielt der RH weiterhin aufrecht:

(5) Der Stellenplan wäre entsprechend dem tatsächlichen Bedarf an 
Planstellen für Verwaltungs– und Exekutivbedienstete zu gestal-
ten. (TZ 3)

(6) Alle ausbildungsfremd verwendeten Exekutivbeamten sollten zur 
Vollziehung von Kernaufgaben in den exekutiven Außendienst rück-
geführt werden (jährliches Einsparungspotenzial rd. 8,40 Mill. EUR; 
Stand 2007). Weiters wäre ein Personaleinsatzkonzept mit konkre-
ten Zielen im Rahmen eines entsprechenden Umsetzungsplans zu 
realisieren. (TZ 6)

(7) Für die Aufgaben der Fernmeldestelle Interpol wären lediglich 
zwölf im Bundeskriminalamt systemisierte Planstellen für Verwal-
tungsbedienstete vorzusehen. (TZ 7)

(8) Für das Unterstützungsinstitut der Bundespolizei wäre umge-
hend eine ausreichende Rechtsgrundlage zu schaffen. (TZ 9)

(9) Es sollte ein abgestuftes System der Exekutivdiensttauglich-
keit geschaffen werden. Weiters wäre in Zusammenarbeit mit dem 
BKA eine Änderung der rechtlichen Rahmenbedingungen anzustre-
ben. (TZ 10)

(10) Es sollten ein Zutrittsberechtigungssystem im Amtsgebäude 
Schottenring eingebaut, im Amtsgebäude Josef–Holaubek–Platz ein 
Sicherheitskonzept erstellt und Sicherheitszonen eingerichtet wer-
den. Weiters wären die drei Polizeiinspektionen im Regierungsvier-
tel Ballhausplatz–Minoritenplatz zu einer Inspektion zusammenzu-
legen. (TZ 11)

Schlussbemerkungen Bundespolizeidirektion Wien
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(11) Um die Schulwegsicherung auch ohne Exekutivbeamte aufrecht-
erhalten zu können, wären Zivildiener einzusetzen sowie gemeinsam 
mit der Gemeinde Wien Alternativlösungen zu erarbeiten. (TZ 12)

(12) Aus Gründen der Verkehrssicherheit sollten in Ballungsgebie-
ten weiter Unfalldatenspeicher für Dienstkraftfahrzeuge in vollem 
Ausmaß eingesetzt werden. (TZ 15)

(13) Die Nachvollziehbarkeit aller Festnetztelefonate nach erforder-
lichen Verrechnungsmerkmalen wäre durch entsprechende technische 
Adaptierung der Telefonanlage zu gewährleisten. Alle Bediensteten 
sollten nachweislich auf die Zahlungspfl icht von Privatgesprächen 
hingewiesen werden. (TZ 16)

Schlussbemerkungen
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Kurzfassung

Wirkungsbereich des Bundesministeriums für
Wirtschaft und Arbeit

Verwaltungs– und Kontrollsystem für Fördermittel 
des Europäischen Sozialfonds in Österreich

Das BMWA nahm seine Verantwortung für das Verwaltungs– und 
Kontrollsystem für Fördermittel des Europäischen Sozialfonds in der 
Strukturfondsperiode 2000 bis 2006 in nicht ausreichendem Maße 
wahr. Dadurch wurden im BMBWK, BMSG und BMWA die von der 
Europäischen Kommission vorgeschriebenen Kontrollen nicht im 
erforderlichen Umfang durchgeführt.

Prüfungsziel

Ziel der Gebarungsüberprüfung war die Analyse der internen Ver-
waltungs– und Kontrollsysteme für Fördermittel des Europäischen 
Sozialfonds (ESF) der Strukturfondsperiode 2000 bis 2006. (TZ 1)

Verpfl ichtungserklärungen

Das BMWA war als Verwaltungsbehörde, Zahlstelle und Unabhän-
gige Prüfstelle für die Umsetzung der österreichischen ESF–Maßnah-
men im Ziel 3 verantwortlich (TZ 7). Diese Aufgabe umfasste die Vor-
sorge für die Abrechnungskontrolle sämtlicher Projekte (First Level 
Control) sowie eine stichprobenartige nachgängige Überprüfung von 
5 % der zuschussfähigen Ausgaben und eine Systemprüfung (Second 
Level Control). (TZ 14, 34, 63)

Das BMWA übertrug diese Agenden mittels Verpfl ichtungserklärun-
gen an die anderen Endbegünstigten: das Arbeitsmarktservice (AMS), 
das BMBWK, das BMSG sowie die einzelnen Landesregierungen. 
Diese interpretierten die damit verbundene Verantwortung unter-
schiedlich. Die Erfüllung der übertragenen Verpfl ichtungen über-
prüfte das BMWA nicht. (TZ 9, 10, 40)
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Unterschiedliche Auffassungen bestanden vor allem hinsichtlich der 
mit der Zahlstellenfunktion verbundenen Aufgaben. In diesem Zu-
sammenhang empfahl die Europäische Kommission in den Jah-
ren 2004 bzw. 2005, die Aufteilung der Kompetenzen klarer zu 
regeln. Das BMWA folgte diesen Empfehlungen erst gegen Ende der 
Strukturfondsperiode 2000 bis 2006. (TZ 11, 12, 26)

First Level Control

Die Vorgaben der Europäischen Kommission bezüglich der Abrech-
nungskontrolle sämtlicher Projekte wurden seit 2000 im Verwal-
tungsbereich des BMBWK nicht umgesetzt. Im BMBWK führten die 
für die Prüfungen im Schulbereich zuständigen Landesschulräte bzw. 
der Stadtschulrat für Wien bis Ende 2003 in sechs Bundesländern 
keine einzige Prüfung durch. Die 2004 durchgeführten Prüfungen 
waren nicht ausreichend dokumentiert. (TZ 21)

Second Level Control

Die bis Ende 2003 im BMWA zuständige Abteilung Innere Revision 
entfaltete nahezu keine Prüfaktivitäten im Rahmen der ESF–Finanz-
kontrolle. Erst mit der Befassung des Referats „Prüfung von Förde-
rungen; EU–Finanzkontrolle ESF“ ab 1. Jänner 2004 erfolgten die 
erforderlichen Prüfungen. (TZ 39, 40)

Lediglich das AMS führte die stichprobenartige nachgängige Über-
prüfung von 5 % der zuschussfähigen Ausgaben entsprechend den 
Vorgaben der Europäischen Kommission durch. (TZ 41)

Im BMBWK wurden bis zur Kontrolle durch die Europäische Kom-
mission im Jahr 2004 keine Prüfungen im Rahmen der Second Level 
Control durchgeführt. 2005 führten weitere festgestellte Mängel zu 
einem vorübergehenden Zahlungsstopp für Mittelanforderungen des 
BMBWK. (TZ 42 bis 44)

Die Innere Revision des BMSG wurde im Dezember 2004 durch eine 
mündliche Weisung des damaligen Bundesministers mit der Second 
Level Control betraut; sie nahm im Frühjahr 2005 ihre Tätigkeit auf. 
Bis Ende 2006 konnte keine einzige Prüfung abgeschlossen werden. 
Dies könnte letztlich Pauschalkürzungen der gesamten, in Österreich 
für die Strukturfondsperiode 2000 bis 2006 eingesetzten ESF–Mittel 
von der Europäischen Kommission zur Folge haben. (TZ 47 bis 49)

Kurzfassung
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Weitere Mängel

In der Strukturfondsperiode 2000 bis 2006 fehlte ein zentrales Da -
ten   banksystem. Ein zuverlässiger Gesamtüberblick über die von 
der Europäischen Kommission geforderten fi nanziellen und statis-
tischen Daten konnte nur unter großem Zeitaufwand gewonnen 
werden. (TZ 57)

Weitere Mängel ergaben sich beim Abschlusszeitpunkt von Förde-
rungsverträgen sowie bei deren inhaltlicher Gestaltung (TZ 18, 19, 
24), bei der Ausschreibung von externen Vergaben der ESF–Finanz-
kontrolle (TZ 17, 59), bei der Einhaltung der durch die Europäische 
Kommission vorgegebenen Berichtstermine (TZ 51) sowie bei der 
Informationseinholung von der Europäischen Kommission in Fra-
gen der Betrugsbekämpfung (TZ 54).
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Europäischer Sozialfonds Strukturfondsperiode 2000 bis 2006

Ziel 31)

 AMS BMBWK BMSG BMWA4) gesamt

 in Mill. EUR

geplante ESF–Mittel 390,33 68,68 101,81 11,15 571,97

verausgabte ESF–Mittel 380,11 67,41 86,36 10,14 544,02
nationale Mittel2) 513,28 79,50 121,44 11,70 725,92

Gesamtausgaben3) 893,39 146,91 207,80 21,84 1.269,94

 in %

Ausgabenanteil 70,35 11,57 16,36 1,72 100,00
Ausschöpfungsgrad 97,38 98,15 84,82 90,94 95,11

1) Stand per 31. Dezember 2006
2) Die nationalen Mittel enthalten auch „private nationale Mittel“.
3) nach Brüssel gemeldete Ausgaben für endabgerechnete Projekte
4) inklusive Länder und sonstige über die Länder abgewickelte Projekte 

EQUAL1)

 BMBWK BMSG BMWA gesamt

 in Mill. EUR

geplante ESF–Mittel2) 3,59 15,12 89,25 107,95

verausgabte ESF–Mittel 2,34 11,05 63,68 77,07
nationale Mittel 2,14 11,05 63,68 76,87

Gesamtausgaben3) 4,48 22,10 127,36 153,94

 in %

Ausgabenanteil  2,91 14,36 82,73 100,00
Ausschöpfungsgrad 65,18 73,08 71,35 71,39

1) Stand per 30. September 2006
2) Um eine bessere Ausschöpfung der bereitgestellten Mittel zu garantieren, lag das geplante Projektvolumen 
 um rd. 4 % über dem Budgetwert.
3) nicht endabgerechnete Ausgaben
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 1 Der RH überprüfte von November 2006 bis Jänner 2007 im Rahmen 
einer Querschnittsüberprüfung die internen Verwaltungs– und Kon-
trollsysteme für Fördermittel des Europäischen Sozialfonds (ESF) der 
Strukturfondsperiode 2000 bis 2006. Prüfungsziel war die Analyse 
der nationalen Umsetzung der EU–Bestimmungen in Österreich kurz 
vor Abschluss der Strukturfondsperiode 2000 bis 2006, wobei schwer-
punktmäßig die entsprechenden Strukturen im ESF–Bereich Ziel 3 und 
der Gemeinschaftsinitiative EQUAL überprüft wurden.

Für die Abwicklung und Koordination der ESF–Fördermittel in Öster-
reich war das BMWA zuständig. Ihm kam die Funktion der Verwal-
tungsbehörde zu. An der Durchführung beteiligten sich zudem das 
Arbeitsmarktservice (AMS), das BMSG, das BMBWK sowie die einzel-
nen Landesregierungen.

Zu dem im Mai 2007 übermittelten Prüfungsergebnis nahmen das 
AMS im Juni 2006 und das BMUKK, das BMSK sowie das BMWA 
im Juli 2007 Stellung. Das BMWF verwies im Juli 2007 auf die Stel-
lungnahme des BMUKK. Der RH erstattete seine Gegenäußerungen im 
Oktober 2007.

 2 Zunächst werden im Bericht verwendete Begriffe erläutert:

Abschlussvermerk

Die Unabhängige Prüfstelle hat etwa drei Jahre nach Ablauf der Struk-
turfondsperiode der Europäischen Kommission einen Abschlussver-
merk zu übermitteln. Darin bescheinigt sie, dass die Ausgabenerklä-
rung korrekt und die ihr zugrunde liegenden Vorgänge rechtmäßig und 
ordnungsgemäß sind. Sie stützt sich dabei vor allem auf eine Prüfung 
des Verwaltungs– und Kontrollsystems.

Einheitliches Programmplanungsdokument

Das Einheitliche Programmplanungsdokument bildet den strategischen 
Rahmen für Strukturfondsprojekte in einem Mitgliedstaat. Bevor mit 
der Umsetzung begonnen werden kann, muss es von der Europä-
ischen Kommission genehmigt werden. Es enthält eine Beschreibung 
der nationalen Förderschwerpunkte und gilt für die Dauer einer Struk-
turfondsperiode.

Prüfungsablauf und 
–gegenstand

Begriffe
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Endbegünstigte

Endbegünstigte sind alle Stellen in einem Mitgliedstaat, die Struktur-
fondsprojekte in Auftrag geben. Sie wählen unter Berücksichtigung 
der festgelegten Förderschwerpunkte bzw. vorhandener europäischer 
und nationaler Fördermittel konkrete Projekte aus, begleiten deren 
Umsetzung und wachen über die Einhaltung der geltenden rechtlichen 
Bestimmungen.

In der Strukturfondsperiode 2000 bis 2006 waren Endbegünstigte im 
Bereich des ESF das BMWA, das BMSG, das BMBWK, das AMS sowie 
die einzelnen Landesregierungen.

First Level Control

Alle Strukturfondsprojekte sind von den Endbegünstigten zu kont-
rollieren. Das dafür vorgesehene Verfahren wird als First Level Cont-
rol bezeichnet. Es schließt die Durchführung von Monitoringbesuchen 
ebenso mit ein, wie die Kontrolle der Belege der abgeschlossenen Pro-
jekte. Die Endbegünstigten können die First Level Control auch an 
externe Unternehmen übertragen.

Second Level Control

Die Unabhängige Prüfstelle hat im Rahmen von Systemprüfungen die 
Anwendung und Wirksamkeit des Verwaltungs– und Kontrollsystems 
zu kontrollieren. Das dafür vorgesehene Verfahren wird als Second 
Level Control bezeichnet. Es schließt darüber hinaus auch die Kon-
trolle von 5 % der gesamten zuschussfähigen Ausgaben mit ein. Die so 
genannten 5 %–Prüfungen sind nach Abschluss der First Level Control 
durchzuführen und gleichmäßig auf die einzelnen Förderschwerpunkte 
und Jahre der Strukturfondsperiode zu verteilen. Die Übertragung der 
Second Level Control an externe Unternehmen ist möglich.

Kofi nanzierung

Strukturfondsprojekte werden nicht ausschließlich aus Mitteln der 
Europäischen Kommission fi nanziert. Auch die Mitgliedstaaten müs-
sen sich mit nationalen Fördergeldern an der Finanzierung der Pro-
jekte beteiligen.

Begriffe
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Strukturfonds

Die Strukturfonds sind die Finanzierungsinstrumente der Regionalpo-
litik der EU. Sie beabsichtigt damit, Entwicklungsgefälle zwischen den 
Regionen und Mitgliedstaaten zu verringern. Zur Durchsetzung strate-
gischer beschäftigungspolitischer Ziele wurde 1958 der ESF gegründet.

In der Strukturfondsperiode 2000 bis 2006 wurden Strukturfonds-
mittel an die Mitgliedstaaten auch über den Europäischen Fonds für 
regionale Entwicklung (EFRE), den Europäischen Ausrichtungs– und 
Garantiefonds für die Landwirtschaft (EAGFL) und das Finanzinstru-
ment für die Ausrichtung der Fischerei (FIAF) ausgeschüttet.

Strukturfondsperiode

Als Strukturfondsperiode wird jener mehrjährige Zeitabschnitt bezeich-
net, der durch Verordnungen der Europäischen Kommission für die 
Auswahl, Abwicklung und Kontrolle von Strukturfondsprojekten fest-
gelegt ist. Für bestimmte Aufgaben, wie z.B. für den Abschluss der 
Second Level Control, gibt es Stichtage, die im Fall der Strukturfonds-
periode 2000 bis 2006 nach dem 31. Dezember 2006 lagen.

Systembeschreibung

Die Systembeschreibung ist ein von der Verwaltungsbehörde am Beginn 
der Strukturfondsperiode an die Europäische Kommission zu übermit-
telndes Dokument, das Informationen über die Organisation des Ver-
waltungs– und Kontrollsystems enthält. Änderungen sind einmal jähr-
lich bei der Europäischen Kommission zu melden.

Unabhängige Prüfstelle

Die Unabhängige Prüfstelle ist für die Durchführung der Second Level 
Control und für die Erstellung des Abschlussvermerks zuständig. Sie 
ist so einzurichten, dass die für die Tätigkeit erforderliche Unabhän-
gigkeit in ausreichendem Maße gewahrt bleibt. Diese strikte organisa-
torische Trennung betrifft die Unabhängigkeit gegenüber allen ande-
ren Einrichtungen des Verwaltungs– und Kontrollsystems.

In Österreich fungierten das BMWA, das BMSG, das BMBWK und das 
AMS in der Strukturfondsperiode 2000 bis 2006 als Unabhängige Prüf-
stelle im ESF–Bereich Ziel 3.

Begriffe Verwaltungs– und Kontrollsystem für Förder mittel 
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Verwaltungsbehörde

Eine Verwaltungsbehörde ist eine vom Mitgliedstaat ernannte Stelle, die 
der Europäischen Kommission gegenüber für die erfolgreiche Umset-
zung aller mit einem Strukturfonds in Zusammenhang stehenden Pro-
jekte verantwortlich ist. Teile der Verantwortung können an andere 
Einrichtungen übertragen werden, die Letztverantwortung verbleibt 
jedoch in jedem Fall bei der Verwaltungsbehörde.

In Österreich fungierte das BMWA in der Strukturfondsperiode 2000 
bis 2006 als Verwaltungsbehörde im ESF–Bereich Ziel 3.

Verwaltungs– und Kontrollsystem

Als Verwaltungs– und Kontrollsystem wird die Gesamtheit aller Ein-
richtungen bezeichnet, die zur EU–konformen Abwicklung von Struk-
turfondsprojekten benötigt wird. Dazu zählen die Endbegünstigten, die 
Unabhängige Prüfstelle, die Verwaltungsbehörde und die Zahlstelle. 
Deren Aufgabenteilung ist in der Systembeschreibung bestimmt.

Zahlstelle

Die Zahlstelle ist eine vom Mitgliedstaat benannte Behörde, die in 
regelmäßigen Abständen von den Endbegünstigten Meldungen über 
abgerechnete Projektkosten erhält. Aufgabe der Zahlstelle ist es, diese 
Angaben zu prüfen, zusammenzufassen und in Form eines Auszah-
lungsantrags bei der Europäischen Kommission einzureichen. Die Zahl-
stelle nimmt die Zahlungen entgegen und leitet die Mittel an die End-
begünstigten weiter.

In der Strukturfondsperiode 2000 bis 2006 war im ESF–Bereich dafür 
die Abteilung II/9 im BMWA zuständig.

Begriffe
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 3.1 Die Europäische Kommission erließ die wesentlichen unmittelbar gel-
tenden Bestimmungen für die Strukturfondsperiode 2000 bis 2006 in 
den Jahren 1999 und 2001. Die VO (EG) Nr. 1260/1999 des Rates vom 
21. Juni 1999 enthielt allgemeine Bestimmungen über die Struktur-
fonds. Im Kapitel über die Finanzkontrolle wurde ausdrücklich festge-
halten, dass die Verantwortung für diesen Bereich in erster Linie den 
Mitgliedstaaten zukommt.

Nach Art. 38 der genannten Verordnung hatten sie nämlich dafür zu 
sorgen, dass einwandfrei funktionierende Verwaltungs– und Kontroll-
systeme bestehen und die Fondsmittel nach den Grundsätzen der wirt-
schaftlichen Haushaltsführung verwendet werden.

Die entsprechenden Durchführungsvorschriften wurden mit der VO 
(EG) Nr. 438/2001 der Kommission vom 2. März 2001 erlassen, die im 
März 2001 in Kraft getreten ist. In Art. 2 dieser Verordnung wurde 
ausdrücklich festgelegt, dass jeder Mitgliedstaat für eine ausreichende 
Anleitung der Verwaltungsbehörden und Zahlstellen hinsichtlich der 
Verwaltungs– und Kontrollsysteme sorgen muss.

Das Mindestmaß an durchzuführenden Kontrollen war darin ebenso 
geregelt wie die Verpfl ichtung, Unregelmäßigkeiten aufzuklären und 
die Richtigkeit der Ausgabenerklärungen durch einen unabhängigen 
Vermerk zu bestätigen. Die für die Strukturfondsperiode 1995 bis 1999 
erlassene VO (EG) Nr. 2064/1997 der Kommission vom 15. Oktober 1997 
enthielt vergleichbare Bestimmungen.

 3.2 Der RH merkte an, dass bis zum Geltungsbeginn der detaillierteren 
VO (EG) Nr. 438/2001 die wesentlichen Anforderungen an das Ver-
waltungs– und Kontrollsystem bereits in der VO (EG) Nr. 2064/1997 
geregelt waren.

 4 Der ESF ist einer von vier Strukturfonds der EU, die nachstehende 
Funktionen haben:

–  Der EFRE soll durch die Unterstützung von Maßnahmen zur Beseiti-
gung der Ungleichgewichte zwischen Regionen oder sozialen Grup-
pen hauptsächlich den wirtschaftlichen und sozialen Zusammen-
hang in der EU fördern.

–  Der ESF ist das wichtigste Finanzinstrument für die EU, um ihre 
strategischen beschäftigungspolitischen Ziele in konkrete Maßnah-
men umzusetzen.

Rechtliche Rahmen-
bedingungen in 
Österreich

ESF–Fördermittel
in Österreich

Verwaltungs– und Kontrollsystem für Förder mittel 
des Europäischen Sozialfonds in Österreich

III-119 der Beilagen XXIII. GP - Bericht - Hauptdokument 65 von 108



60 Bund 2008/3

–  Mit dem EAGFL werden Strukturreformen in der Landwirtschaft und 
die Entwicklung des ländlichen Raums unterstützt.

–  Das FIAF fördert Strukturreformen in der Fischerei.

 5 Diese Fonds konnten in der Strukturfondsperiode 2000 bis 2006 für 
die einzelnen Ziele wie folgt eingesetzt werden:

(1) Ziel 1: Für die Entwicklung und die strukturelle Anpassung von 
Regionen mit Entwicklungsrückstand kamen EFRE, ESF, EAGFL und 
FIAF in Betracht.

(2) Ziel 2: Die wirtschaftliche und soziale Umstellung von Gebieten mit 
Strukturproblemen konnte aus Mitteln des EFRE und des ESF geför-
dert werden.

(3) Ziel 3: Für die Entwicklung der Humanressourcen zur Anpassung 
und Modernisierung der nationalen und europäischen Systeme sowie 
Politik der Bildung und Beschäftigung konnten Mittel des ESF ver-
wendet werden.

Somit konnten die Mittel des ESF in allen drei Zielen verwendet wer-
den; darüber hinaus wurden sie auch zur Finanzierung der Gemein-
schaftsinitiative EQUAL herangezogen. Diese diente der Bekämpfung 
von Diskriminierung und Ungleichheiten im Zusammenhang mit dem 
Arbeitsmarkt.

 6 Die Mittel des ESF kamen als Beihilfen für Programme in Frage, wel-
che die „Beschäftigungsfähigkeit“ der Menschen entwickeln und deren 
berufl iche Freizügigkeit verbessern sollten. Für die Strukturfondspe-
riode 2000 bis 2006 standen in Österreich rd. 761 Mill. EUR an ESF–
Mitteln zur Verfügung. Diese fl ossen in die drei angeführten Ziele und 
in die Gemeinschaftsinitiative EQUAL und teilten sich wie folgt auf:

ESF–Fördermittel in Österreich

– Ziel 1:  57 Mill. EUR
– Ziel 2:  28 Mill. EUR
– Ziel 3: 572 Mill. EUR
– EQUAL: 104 Mill. EUR
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Durch nationale Kofi nanzierung wurden diese Mittel um rd. 900 Mill. 
EUR auf mehr als 1,66 Mrd. EUR aufgestockt. Nach vorläufi gen Berech-
nungen nahm die Republik Österreich in der Strukturfondsperiode 2000 
bis 2006 bisher über 90 % der vom ESF zur Verfügung gestellten Mit-
tel in Anspruch. Aufgrund des Gebarungsvolumens beschränkte sich 
die Überprüfung des RH auf die beiden zuletzt genannten Positionen 
(Ziel 3 und EQUAL).

 7.1 In der Strukturfondsperiode 1995 bis 1999 war das BMAGS für die 
Förderungsabwicklung des ESF zuständig. Die Bundesministerienge-
setz–Novelle 2000 begründete die Zuständigkeit des BMWA für Ange-
legenheiten des Arbeitsmarktes ab 2000. Mit Übergang dieser Kompe-
tenzen ging auch die Funktion als fondskorrespondierende Stelle für 
den ESF und die damit verbundene Verantwortung auf das BMWA 
über.

Die in der Strukturfondsperiode 1995 bis 1999 im BMAGS für die 
gesamtösterreichische Koordinierung zuständige Abteilung wurde mit 
der Kompetenz–Neuordnung im April 2000 vom BMWA übernommen. 
Gleichzeitig ging die Zuständigkeit für die weitere Finanzkontrolle im 
Bereich der ESF–Mittel von der Inneren Revision des BMAGS auf die 
gleichnamige Abteilung im BMWA über. Die für die Strukturfondspe-
riode 1995 bis 1999 verantwortlichen Bediensteten der Inneren Revi-
sion des BMAGS verblieben im BMSG.

 7.2 Nach Ansicht des RH hatte das BMWA seit dem Jahr 2000 im Bereich 
des ESF sämtliche, den einzelnen Mitgliedstaaten in den Verordnungen 
der Europäischen Kommission übertragenen Verpfl ichtungen als fonds-
korrespondierende Stelle zu erfüllen.

 7.3 Laut Stellungnahme des BMWA habe in der Strukturfondsperiode 2000 
bis 2006 anlässlich des Übergangs der Zuständigkeit für die Finanz-
kontrolle auf die Innere Revision des BMWA im Jahr 2000 keine Eini-
gung bezüglich der Übernahme von Mitarbeitern der Innenrevision des 
BMSG erzielt werden können. Den entstandenen Personalmangel habe 
es durch die Übertragung der ESF–Prüfkompetenz auf ein neu geschaf-
fenes Referat samt Personalaufstockung im Jahr 2004 behoben.

Koordinierungs-
aufgabe des BMWA
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Weiters teile das BMWA die Auffassung des RH nicht, wonach es als 
fondskorrespondierende Stelle sämtliche Verpfl ichtungen zu erfüllen 
habe, die den einzelnen Mitgliedstaaten in den Verordnungen der Euro-
päischen Kommission übertragen worden waren. Aus dem Begriff der 
fondskorrespondierenden Stelle ließen sich rechtlich verbindlich noch 
keine Aufgaben ableiten. Diese seien in den Funktionen Verwaltungs-
behörde, Zahlstelle, Endbegünstigter sowie Finanzkontrolle defi niert.

 7.4 Der RH merkte an, dass die Innere Revision des BMWA mehrmals akten-
mäßig auf mangelnde Ressourcen für die mit der ESF–Finanzkontrolle 
verbundenen Aufgaben hingewiesen hatte. Erst mit 1. Jänner 2004 — 
nach Ansicht des RH sehr spät — wurde das Referat „Prüfung von För-
derungen; EU–Finanzkontrolle ESF“ mit der Durchführung der Second 
Level Control beauftragt.

Der RH schloss sich der Darstellung des BMWA an, dass allein aus der 
Bezeichnung „fondskorrespondierende Stelle“ noch keine Aufgaben für 
das BMWA abgeleitet werden können; eine Ausnahme davon bildete die 
Kommunikation mit der Europäischen Kommission. Das BMWA hatte 
jedoch als Verwaltungsbehörde, Zahlstelle und Unabhängige Prüfstelle 
den Verpfl ichtungen gemäß der VO (EG) Nr. 1260/1999 sowie der VO 
(EG) Nr. 438/2001 nachzukommen. Der RH ersetzte deshalb in diesem 
Bericht den Begriff „fondskorrespondierende Stelle“ durch die jewei-
ligen Funktionsbezeichnungen.

Gemäß Vorbemerkung (47) der VO (EG) Nr. 1260/1999 fungierte das 
BMWA als einzige vom Mitgliedstaat benannte Verwaltungsbehörde für 
die Umsetzung der österreichischen ESF–Maßnahmen im Ziel 3. Somit 
war es nach Art. 34 dieser Verordnung für die Wirksamkeit und Ord-
nungsmäßigkeit der Verwaltung und Durchführung aller ESF–Maßnah-
men im Ziel 3 verantwortlich. Nach Ansicht des RH trug es damit die 
Letztverantwortung für die österreichische ESF–Umsetzung im Ziel 3. 
Das Einheitliche Programmplanungsdokument enthielt einen entspre-
chenden Hinweis.

Nach der österreichischen Rechtsordnung können nur eigene Rechte 
und Pfl ichten übertragen werden. Somit hatte das BMWA durch die 
Verpfl ichtungserklärungen einen Teil seiner Aufgaben innerstaatlich 
an die anderen Endbegünstigten übertragen. Dies enthob das BMWA 
jedoch nicht von der Verantwortung, die Einhaltung der übertragenen 
Verpfl ichtungen zu überprüfen und gegebenenfalls auf festgestellte 
Mängel hinzuweisen.

Koordinierungs aufgabe des BMWA
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 8 Die dem BMWA zukommende Verantwortung gegenüber der Europäi-
schen Kommission für die Angelegenheiten des ESF im Ziel 3 und EQUAL 
umfasste die gesamte fi nanzielle Abwicklung und Koordinierung der 
Verwaltungs– und Kontrolltätigkeiten. Dies ergab sich vor allem aus 
den VO (EG) Nr. 1260/1999 sowie Nr. 438/2001 und wurde auch in die 
mit der Europäischen Kommission vereinbarten Programmplanungs-
dokumente aufgenommen.

Das BMWA übertrug diese Verantwortung mittels Verpfl ichtungserklä-
rungen an jene Stellen, welche die einzelnen Projekte in Auftrag gaben 
(Endbegünstigte). Als solche kamen vor allem das AMS, das BMBWK, 
das BMSG sowie die einzelnen Landesregierungen in Betracht.

 9.1 Die vom BMWA entworfenen Verpfl ichtungserklärungen wurden von 
den anderen Endbegünstigten unterzeichnet bzw. mussten im Fall des 
AMS aufgrund einer Ministerweisung als verbindlich akzeptiert wer-
den. Sie regelten die Aufgaben und Verantwortlichkeiten der Endbe-
günstigten, insbesondere im Verhältnis zum BMWA als Verwaltungs-
behörde, Zahlstelle und Unabhängige Prüfstelle für den ESF.

Aus Sicht des BMWA verblieben ihm diese Funktionen nur für die im 
eigenen Wirkungsbereich abgewickelten Projekte sowie die Verantwor-
tung für die gesamtösterreichische Koordinierung für den ESF.

 9.2 Der RH wies darauf hin, dass durch Verpfl ichtungserklärungen Aufga-
ben an die Endbegünstigten übertragen werden können. Die Letztver-
antwortung für die Einhaltung der Vorgaben der Europäischen Kom-
mission verbleibt jedoch im BMWA als Verwaltungsbehörde, Zahlstelle 
und Unabhängige Prüfstelle.

 9.3 Das BMWA wies darauf hin, dass es kein übergeordnetes Ministerium 
sei, weil dies dem Grundsatz der Ministerverantwortung widersprechen 
würde.

Inhalt
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 9.4 Gemäß Art. 34 der VO (EG) Nr. 1260/1999 war das BMWA als Verwal-
tungsbehörde für die Wirksamkeit und Ordnungsmäßigkeit der Ver-
waltung und Durchführung der ESF–Maßnahmen im Ziel 3 verant-
wortlich. Durch die Verpfl ichtungserklärungen wurden Agenden an 
die anderen Endbegünstigten übertragen. Deren Gesamtkoordination 
verblieb jedoch beim BMWA.

Der Grundsatz der Ministerverantwortlichkeit wäre nicht verletzt wor-
den, wenn das BMWA durch regelmäßige Kontakte mit den anderen 
Endbegünstigten die Koordinierungsfunktion wahrgenommen hätte.

 10.1 Nach der Übernahme von Aufgaben im Rahmen der Verpfl ichtungs-
erklärungen interpretierten die Endbegünstigten die daraus resultie-
rende Verantwortung unterschiedlich. Auch nach In–Kraft–Treten der 
VO (EG) Nr. 438/2001 im März 2001 verabsäumte es das BMWA als 
Verwaltungsbehörde, Zahlstelle und Unabhängige Prüfstelle, den Um-
fang der mit den Verpfl ichtungserklärungen übertragenen Aufgaben 
klarzustellen.

So war beispielsweise die Zuständigkeit des BMWA als Zahlstelle in 
den Verpfl ichtungserklärungen eindeutig geregelt. Es fehlte aber die 
Übertragung der Verantwortung für die mit der Zahlstellenfunktion 
verbundenen Aufgaben.

 10.2 Der RH vertrat die Ansicht, dass das BMWA bereits zum Zeitpunkt 
des Abschlusses der Verpfl ichtungserklärungen den Endbegünstigten 
nähere Erläuterungen geben und diese Vertragswerke nach In–Kraft–
Treten der VO (EG) Nr. 438/2001 anpassen hätte müssen.

 10.3 Laut Stellungnahme des BMWA seien die Verpfl ichtungserklärungen 
bereits in der Strukturfondsperiode 1995 bis 1999 in Verwendung ge-
wesen. Obwohl sich die rechtlichen Grundlagen in diesem Zeitraum 
geändert hätten (VO (EG) Nr. 2064/1997), habe die Europäische Kom-
mission diese Vereinbarungen nicht beanstandet. Das BMWA betrach-
tete deshalb die Verpfl ichtungserklärungen auch in der Strukturfonds-
periode 2000 bis 2006 für die Regelung der Verantwortlichkeiten als 
ausreichend.

Aufgaben-
interpretation
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Das BMWA vertrat die Ansicht, dass es in den Verpfl ichtungserklärungen 
auch die Aufgaben der Zahlstelle, wie sie nachträglich im März 2001 
von der Europäischen Kommission defi niert worden waren, übertragen 
habe. Dies deshalb, weil die budgetäre Verantwortung und jene für die 
Ordnungsmäßigkeit sowie Haftung in den Verpfl ichtungserklärungen 
eindeutig geregelt und dadurch an die Endbegünstigten übertragen wor-
den seien.

 10.4 Der RH wies darauf hin, dass die für die Verpfl ichtungserklärungen 
relevanten rechtlichen Bestimmungen der Europäischen Kommission 
am Beginn der Strukturfondsperiode 2000 bis 2006 mit Kundmachung 
der VO (EG) Nr. 438/2001 in wichtigen Teilen geändert wurden. Auch 
wenn es in der Strukturfondsperiode 1995 bis 1999 keine Probleme 
gegeben haben soll, hätte das BMWA die Verpfl ichtungserklärungen 
aufgrund der VO (EG) Nr. 438/2001 und der neuen Zusammensetzung 
der Endbegünstigten anpassen müssen. Diese Verpfl ichtung galt insbe-
sondere für die mit der Zahlstellenfunktion verbundenen Aufgaben.

 11.1 Anlässlich einer Prüfung der Verwaltungs– und Kontrollsysteme im 
BMBWK stellte die Europäische Kommission im Dezember 2004 fest, 
dass wesentliche Vorgaben aus der VO (EG) Nr. 438/2001 nicht umge-
setzt waren. Sie empfahl eine umgehende und eindeutige Regelung 
zur Abgrenzung der Arbeitsaufgaben zwischen BMWA und BMBWK. 
Insbesondere sollte geregelt werden, wem die Funktion der Zahlstelle 
und der Unabhängigen Prüfstelle zukommt.

Erst Ende 2005 konkretisierte das BMWA in einer Mitteilung an die 
Endbegünstigten teilweise die in den Verpfl ichtungserklärungen sehr 
allgemein beschriebenen Zuständigkeitsregelungen. In dieser Mittei-
lung hielt das BMWA erstmals fest, dass im österreichischen Innen-
verhältnis bestimmte Agenden der Verwaltungsbehörde und der Zahl-
stelle auf die einzelnen Endbegünstigten übertragen worden seien. 
Weiters beschrieb es konkrete Kontrollaufgaben gemäß der VO (EG) 
Nr. 438/2001.

 11.2 Nach Ansicht des RH hätte das BMWA unmittelbar nach In–Kraft–Tre-
ten der VO (EG) Nr. 438/2001 die Verpfl ichtungserklärungen konkre-
tisieren müssen.

 11.3 Das BMWA teilte mit, dass es bereits vor der im Dezember 2004 statt-
gefundenen Prüfung des Verwaltungs– und Kontrollsystems durch die 
Europäische Kommission aufgrund eigener Feststellungen im Mai 2004 
Abstimmungsgespräche mit dem BMBWK gesucht habe.

Prüfungen der Euro-
päischen Kommission
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 12.1 Im August 2005 stellte die Europäische Kommission fest, dass im BMSG 
die Aufgaben der Zahlstelle nur in sehr beschränktem Umfang wahr-
genommen worden seien und die Unabhängige Prüfstelle ihre Akti-
vitäten erst 2005 aufgenommen habe. Sie empfahl, die übertragenen 
Teile der Zahlstellenfunktion zu defi nieren und für Systemprüfungen 
durch die Unabhängige Prüfstelle zu sorgen.

 12.2 Der RH stellte fest, dass das BMWA nach der Überbindung von Auf-
gaben an die Endbegünstigten seiner Verantwortung als Letztverant-
wortlicher nicht nachkam und kritisierte die mangelnde Koordinie-
rung.

 12.3 Nach Mitteilung des BMUKK hätten durch die mangelhafte Informa-
tion und Klarstellung seitens des für das Verwaltungs– und Kontroll-
system verantwortliche BMWA bis zum Prüfbesuch der Europäischen 
Kommission 2004 einzelne Punkte der VO (EG) Nr. 438/2001 nicht 
in entsprechendem Ausmaß wahrgenommen werden können.

Laut Stellungnahme des BMWA habe die Europäische Kommission 
im Rahmen einer Besprechung im August 2005 festgestellt, dass auf 
Basis des Verordnungstextes Plausibilitätsprüfungen nicht ausreichen 
würden.

Bis zu diesem Zeitpunkt habe die Europäische Kommission in Kenntnis 
des österreichischen Systems keine konkreten Schritte zu einer Ände-
rung gefordert und die Zahlungsanträge problemlos akzeptiert. Es wies 
darauf hin, dass die Europäische Kommission erstmals im April 2006 
eine schriftliche Arbeitsunterlage über Prüfungen und Berichte der Zahl-
stelle veröffentlicht habe. Diese Unterlage liege jedoch noch nicht in 
end gültiger Form vor.

 12.4 Nach Ansicht des RH waren dem BMWA Mängel bei der Umsetzung 
der Zahlstellenfunktion seit einer Prüfung der Europäischen Kommis-
sion im Oktober 2002 bekannt. Auch die Prüfungen der Europäischen 
Kommission im Dezember 2004 bzw. August 2005 zeigten, dass die 
Kontrollen nach Art. 9 der VO (EG) Nr. 438/2001 nicht nach ihren Vor-
gaben durchgeführt wurden.

Das BMWA hätte in Wahrnehmung seiner Koordinierungsfunktion als 
Zahlstelle bereits im Anschluss an die Überprüfung im BMBWK im 
Dezember 2004 eine konkrete Vorstellung haben müssen, wie die Kont-
rollen nach Art. 9 der VO (EG) Nr. 438/2001 durchzuführen wären.
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 13.1 Die VO (EG) Nr. 438/2001 verpfl ichtete die Mitgliedstaaten, innerhalb 
von drei Monaten nach Genehmigung des Programmplanungsdoku-
ments Systembeschreibungen an die Europäische Kommission zu über-
mitteln (Art. 5). Diese Beschreibungen sollten insbesondere Angaben 
über die Organisation der Verwaltungsbehörde und der Zahlstelle sowie 
über die von den Endbegünstigten eingerichteten Verwaltungs– und 
Kontrollsysteme beinhalten.

Allfällige Änderungen mussten die Mitgliedstaaten als Teil des jährlich 
zu übermittelnden Berichts über die Second Level Control der Euro-
päischen Kommission melden (Art. 13).

Das BMWA delegierte die Erstellung der Systembeschreibungen an die 
jeweiligen Endbegünstigten. Da die Ergänzung zum österreichischen 
Programmplanungsdokument Ende Juli 2001 genehmigt wurde, hatte 
das BMWA bis Ende Oktober 2001 die Systembeschreibung für das 
eigene Ressort zu erstellen, die Systembeschreibungen von den End-
begünstigten einzufordern und alle Unterlagen an die Europäische 
Kommission zu übermitteln.

Nach Angabe des BMWA seien die Systembeschreibungen bereits vor 
der Genehmigung der Intervention durch die Europäische Kommis-
sion im Juni 2001 erstellt, eingefordert und dem BKA per E–Mail zur 
Weiterleitung an die Europäische Kommission übermittelt worden. Im 
BMWA konnte dies allerdings nicht belegt werden; laut Auskunft des 
BKA habe es 2001 keine entsprechende Nachricht erhalten.

Im Februar 2002 urgierte die Europäische Kommission beim BMWA die 
Systembeschreibungen für das Ziel 3–Programm. Das BMWA übermit-
telte im März 2002 jene Beschreibungen an die Europäische Kommis-
sion, die 2001 von den anderen Endbegünstigten eingefordert worden 
waren. Die Europäische Kommission bestätigte den Erhalt der Sen-
dung, forderte aber darüber hinaus noch vom BMWA eine ausgear-
beitete Textbeschreibung.

Das BMWA delegierte deren Erstellung an die jeweiligen Endbegüns-
tigten. Im Juni 2002 übermittelte das BMWA die seiner Ansicht nach 
vollständigen Unterlagen an die Europäische Kommission.

System-
beschreibungen
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Darin war eine über das Monitoringsystem hinausgehende System-
beschreibung des BMWA nicht enthalten. Dieses Versäumnis wurde 
mit dem Jahresbericht über die Second Level Control im Jahr 2004 — 
erstellt Mitte 2005 — nachgeholt. Darüber hinaus enthielt dieser Bericht 
erstmalig die geforderte jährliche Aktualisierung der Systembeschrei-
bungen der anderen Endbegünstigten. 

Laut Auskunft des BMWA sei diese erstmals 2004 von der Europä-
ischen Kommission eingefordert worden. Ab diesem Zeitpunkt würde 
es die anderen Endbegünstigten um jährliche Mitteilungen über all-
fällige Systemänderungen ersuchen.

 13.2 Der RH merkte an, dass das BMWA bei der Verwaltung und Übermitt-
lung der Systembeschreibungen bis zum Jahresbericht über die Second 
Level Control im Jahr 2004 nicht die notwendige Sorgfalt an den Tag 
legte. Aus Sicht des RH hätten die Systembeschreibungen den Istzu-
stand der Verwaltungs– und Kontrollsysteme widerspiegeln und bereits 
vor 2005 in jährlichen Abständen aktualisiert werden sollen. Dadurch 
hätten vorhandene Systemmängel vom BMWA rechtzeitig aufgedeckt 
werden können.

 13.3 Das BMWA teilte mit, es könne die Feststellung des RH nicht nachvoll-
ziehen, dass das BKA 2001 keine Nachricht betreffend der an die Euro-
päische Kommission weiterzuleitenden Systembeschreibungen erhalten 
habe. Weiters wies es darauf hin, dass mangels entsprechender Mel-
dungen der Endbegünstigten bzw. Kritik der Europäischen Kommis-
sion im Zeitraum 2000 bis 2003 keine Notwendigkeit bestanden habe, 
aktualisierte Systembeschreibungen an die Europäische Kommission 
zu übermitteln. Eine Aufforderung der Europäischen Kommission zur 
Aktualisierung der Systembeschreibungen sei ihm nicht bekannt.

 13.4 Der RH entgegnete dem BMWA, dass es die Übermittlung der System-
beschreibungen 2001 nicht belegen konnte und das BKA erklärte, 2001 
keine entsprechende Nachricht erhalten zu haben.

Weiters wies der RH darauf hin, dass die für 2001 und 2002 von den 
Endbegünstigten BMBWK, BMSG und AMS erstellten Systembeschrei-
bungen keinen Hinweis darauf enthielten, wer für die mit der Zahlstel-
lenfunktion verbundenen Aufgaben verantwortlich war. Diese Beschrei-
bungen enthielten auch keine Aussage über die Zuständigkeit für die 
Second Level Control in den einzelnen Ressorts bzw. im AMS.

Systembeschreibungen
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Nach Ansicht des RH hätten diese Mängel dem BMWA auffallen und 
in Wahrnehmung seiner Koordinierungsfunktion entsprechende Klä-
rungsversuche auslösen müssen. Der RH verblieb deshalb bei seiner 
Ansicht, dass die Systembeschreibungen gemäß Art. 13 der VO (EG) 
438/2001 bereits vor 2004 zu aktualisieren gewesen wären.

Abschließend hielt der RH fest, dass die Aufforderung der Europäischen 
Kommission zur Vorlage aktueller Systembeschreibungen einer Erle-
digung des BMWA zu entnehmen wäre.

 14 Nach den Vorgaben des Art. 4 der VO (EG) Nr. 438/2001 soll die First 
Level Control aus zwei unterschiedlichen Prüfungen bestehen. Zum 
einen sind stichprobenartig bei einzelnen laufenden Projekten Monito-
ringbesuche durchzuführen und entsprechend zu dokumentieren. Zum 
anderen sind sämtliche abgeschlossenen Projekte anhand der vorge-
legten Belege einer Abrechnungskontrolle zu unterziehen.

Die Verantwortung für beide Prüfungen tragen die für die jeweiligen 
Projekte zuständigen Endbegünstigten. Allerdings können diese Prü-
fungen auch an externe Unternehmen im Zuge einer Fremdvergabe 
ausgelagert werden. Im Bereich der Gemeinschaftsinitiative EQUAL war 
eine externe Kontrolle zwingend vorgeschrieben. Darüber hinaus ver-
langten die vom BMF vorgegebenen haushaltsrechtlichen Vorschriften 
zusätzlich noch die Prüfung der sachlichen und rechnerischen Rich-
tigkeit in den einzelnen Ressorts.

 15 Der RH überprüfte im BMWA, im BMBWK, im BMSG und im AMS 
nach einer Zufallsstichprobe einige Projekte im Hinblick auf

–  den Zeitpunkt des Vertragsabschlusses im Verhältnis zum Projekt-
beginn,

–  den von der EU geforderten Hinweis auf den ESF–Schwerpunkt im 
Förderungsvertrag,

–  den Zeitraum vom Projektabschluss bis zur Endabrechnung im Hin-
blick auf nationale Vorfi nanzierungen sowie

–  allfällige Differenzen in den Endabrechnungen.

First Level Control

Allgemeines
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 16.1 Die First Level Control im ESF–Bereich Ziel 3 wurde während der 
gesamten Strukturfondsperiode 2000 bis 2006 von der Budgetabtei-
lung des BMWA durchgeführt, und zwar zum Teil durch jenes Perso-
nal, das ab 2004 im Referat „Prüfung von Förderungen; EU–Finanz-
kontrolle ESF“ die Aufgaben der Unabhängigen Prüfstelle übernahm. 
Innerhalb dieses Referats wurde streng darauf geachtet, dass die Per-
sonen, welche die First Level Control durchführten, nicht gleichzeitig 
die Verantwortung für die Second Level Control trugen 

Wie der RH feststellte, wurden stets sämtliche Belege überprüft.

 16.2 Der RH vertrat die Ansicht, dass auch eine strikte organisatorische Tren-
nung zwischen First Level Control und Second Level Control erforder-
lich ist. Es reicht nicht aus, die beiden Kontrollarten von unterschied-
lichen Personen innerhalb des Referats „Prüfung von Förderungen; 
EU–Finanzkontrolle ESF“ durchführen zu lassen. Um jede mögliche 
Befangenheit zu vermeiden, wäre es zweckmäßiger gewesen, First Level 
Control und Second Level Control von unterschiedlichen Organisations-
einheiten vornehmen zu lassen.

 16.3 Das BMWA wies darauf hin, dass die von ihm gewählte Vorgangsweise 
einer strikten funktionalen Trennung der Aufgaben innerhalb des Refe-
rats „Prüfung von Förderungen; EU–Finanzkontrolle ESF“ für die Euro-
päische Kommission ausreichend gewesen sei. Darüber hinaus seien die 
Second Level Control im Bereich EQUAL sowie Teile der First Level Cont-
rol im Bereich der Territorialen Beschäftigungspakte nicht vom BMWA 
durchgeführt worden.

 16.4 Der RH hielt fest, dass für ihn als nationale oberste Kontrollbehörde 
die Auffassung der Europäischen Kommission aufgrund unterschied-
licher Perspektiven nicht bindend ist.

Er bestätigte die strikte Trennung zwischen First Level Control und 
Second Level Control auf Sachbearbeiterebene im BMWA. Nach seiner 
Ansicht war diese aber nicht ausreichend, weil spätestens auf Ebene 
der Abteilungsleitung beide Kontrollinstanzen wieder in einer Person 
zusammenliefen und damit die funktionale Trennung nicht in ausrei-
chendem Maße gegeben war.

First Level Control
im BMWA
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 17.1 Alle Projekte im Rahmen der Gemeinschaftsinitiative EQUAL wur-
den zunächst von Wirtschaftsprüfern einer 100 %igen Belegprüfung 
unterzogen. Weiters war die Arbeitsgemeinschaft, das EQUAL Büro 
Österreich, mit einer neuerlichen Belegkontrolle beauftragt. Schließ-
lich prüften zwei unterschiedliche Abteilungen im BMWA die sach-
liche bzw. rechnerische Richtigkeit. Hierbei orientierte sich die Inten-
sität der ministeriellen Belegprüfung an den Ergebnissen einer zuvor 
durchgeführten Risikoanalyse.

Von den Projekten der ersten Antragsrunde, die im September 2005 
auslief, waren im November 2006 erst zwei endabgerechnet. Da die 
Projekte der zweiten Antragsrunde noch liefen, lagen bei diesen noch 
keine Endabrechnungen vor.

 17.2 Dem RH schien es nicht zweckmäßig, jene Projekte, die ohnehin vom 
BMWA kontrolliert wurden, zusätzlich durch zwei externe Unterneh-
men überprüfen zu lassen. Die mehrfachen Kontrollen erklärten nach 
Ansicht des RH auch die lange Dauer der Endabrechnung. Der RH 
empfahl dem BMWA, bei EQUAL–Projekten zur Beschleunigung des 
Verfahrens und zur Kosteneinsparung im Rahmen der Abrechnungs-
kontrolle jeweils nur ein externes Unternehmen einzusetzen.

 17.3 Laut Mitteilung des BMWA sei mehrmals kontrolliert worden, um ange-
sichts der EQUAL–Förderstruktur die Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit 
und Zweckmäßigkeit der Förderungen überprüfen und Betrugshand-
lungen so weit wie möglich ausschließen zu können. Das BMWA wies 
darauf hin, dass die Gemeinschaftsinitiative nicht fortgeführt werde.

 17.4 Die Ausführungen des BMWA erklärten nicht, warum die zweimalige 
vollständige Belegprüfung durch zwei externe Unternehmen notwen-
dig gewesen sein soll, weil darüber hinaus auch noch das BMWA zur 
Prüfung der Abrechnungen verpfl ichtet war.

Der RH wiederholte seine Empfehlung, weil die vom BMWA gewählte 
Vorgangsweise den Grundsätzen der Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit 
und Zweckmäßigkeit nicht entsprach.
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 18.1 Die Förderungsverträge des BMWA enthielten den Hinweis auf den 
Schwerpunkt des ESF, dem das einzelne Projekt zugerechnet wurde. Der 
Abschluss des Förderungsvertrags erfolgte in allen vom RH überprüf-
ten Fällen erst nach Beginn des Projekts. Der Zeitraum zwischen Pro-
jektabschluss und Endabrechnung betrug im Durchschnitt 7,7 Monate. 
Der RH ermittelte aus den Projektabrechnungen eine durchschnittliche 
Abrechnungsdifferenz von ca. 71.000 EUR. Damit betrug diese etwa 
12,8 % der durchschnittlichen Projektkosten von rd. 550.000 EUR.

 18.2 Nach Ansicht des RH sollte die Abrechnungsdifferenz 5 % nicht über-
steigen. Der RH empfahl dem BMWA, von den Projektträgern genauere 
Kostenschätzungen einzufordern. Des Weiteren sollten die Verträge 
bereits vor Beginn der Förderung abgeschlossen werden.

 18.3 Das BMWA begründete in seiner Stellungnahme den verspäteten Abschluss 
der Förderverträge mit dem zeitlichen Ablauf des Förderverfahrens. Es 
wies darauf hin, dass die Abrechnungsdifferenzen auf schwer zu pla-
nende Kosten und starke Kürzungen bei den anzuerkennenden Kosten 
zurückzuführen gewesen seien.

 18.4 Der RH erwiderte, dass der späte Vertragsabschluss mit einem kor-
rekten Verwaltungshandeln nicht vereinbar ist. Er vertrat die Ansicht, 
dass Förderungen nur bei genauen Kostenschätzungen vergeben wer-
den sollen.

 19.1 Im Bereich des AMS führten die einzelnen Landesgeschäftsstellen die 
First Level Control durch. Die Förderungsverträge enthielten keine 
Hinweise auf den jeweiligen ESF–Schwerpunkt und wurden teilweise 
erst nach Beginn der Maßnahme abgeschlossen. Die Endabrechnung 
erfolgte bei den vom RH überprüften Projekten durchschnittlich neun 
Monate nach Beendigung der Projekte. Das Projektvolumen betrug im 
Durchschnitt rd. 2,16 Mill. EUR. Die durchschnittliche Abrechnungs-
differenz lag bei rd. 79.000 EUR bzw. 3,7 %.

 19.2 Nach Ansicht des RH war eine Differenz von weniger als 5 % zu tolerie-
ren. Der RH empfahl dem AMS, die Verträge grundsätzlich vor Beginn 
der Förderung abzuschließen und die jeweiligen ESF–Schwerpunkte 
in den Text der Verträge aufzunehmen.

 19.3 Das AMS sagte zu, den Empfehlungen des RH nachzukommen.

First Level Control
im AMS
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 20 Im BMBWK musste zwischen den Schulprojekten sowie den Projekten 
in den Bereichen Wissenschaft und Erwachsenenbildung unterschie-
den werden. Darüber hinaus gab es noch Maßnahmen im Rahmen der 
Gemeinschaftsinitiative EQUAL. Im Schulbereich oblag die Prüfung 
nach Art. 4 der VO (EG) Nr. 438/2001 den jeweiligen Landesschulrä-
ten bzw. in Wien dem Stadtschulrat. Bei den Zentrallehranstalten des 
Bundes führte die jeweilige Fachabteilung des BMBWK die Prüfung 
durch. In den Bereichen Wissenschaft und Erwachsenenbildung wurde 
die First Level Control an externe Unternehmen vergeben.

 21.1 Die Innere Revision des BMBWK stellte fest, dass Ende 2003 im Schul-
bereich in sechs Bundesländern noch kein einziger Prüfbericht verfasst 
worden war. Das BMBWK ersuchte daraufhin mehrfach die Landes-
schulräte bzw. den Stadtschulrat für Wien, die erforderlichen Prü-
fungen durchzuführen. Aufgrund dessen nahm die Prüftätigkeit im 
Jahr 2004 stark zu. Dazu stellte die Europäische Kommission anläss-
lich ihrer Kontrollen im Dezember 2004 fest, dass diese Prüfungen 
nicht ausreichend dokumentiert wurden.

Als Reaktion auf die Feststellungen der Europäischen Kommission gab 
das BMBWK im Frühjahr 2005 einen Erlass mit detaillierten Anlei-
tungen für die Abwicklung der Kontrolltätigkeit heraus. Seither kont-
rolliert die Innere Revision regelmäßig die vorgelegten Prüfberichte. 
Das BMBWK geht davon aus, bis zum Ende der Fondsperiode sämt-
liche Prüfungen absolvieren zu können.

 21.2 Der RH merkte kritisch an, dass die Landesschulräte bzw. der Stadt-
schulrat für Wien bis zum Jahr 2005 nur spärliche Prüftätigkeiten ent-
falteten.

 21.3 Laut Mitteilung des BMUKK seien Kontrollen vorgenommen worden, deren 
Dokumentation allerdings nur schwer nachvollziehbar sei. Es wies darauf 
hin, dass aufgrund der Prüfungsfeststellungen der Europäischen Kom-
mission im Dezember 2004 umfangreiche Aktivitäten gesetzt worden 
seien, die bereits Mitte 2005 zur Aufhebung des EU–Zahlungsstopps 
geführt hätten. Die Europäische Kommission habe darüber hinaus bei 
einem weiteren Kontrollbesuch im November 2006 die „First Level Cont-
rol“ als beanstandungsfrei bewertet.

First Level Control
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 22.1 In den Bereichen Wissenschaft und Erwachsenenbildung führten in 
der Strukturfondsperiode 2000 bis 2006 externe Unternehmen die First 
Level Control durch. Obwohl diese bei einigen Projekten im Bereich 
Erwachsenenbildung empfahlen, einzelne Kostenpositionen nicht anzu-
erkennen, leistete das BMBWK volle Zahlung. Erst nach einer entspre-
chenden Kritik durch die Europäische Kommission anerkannte das 
BMBWK nur noch die von den beauftragten externen Unternehmen 
bestätigten Kosten.

 22.2 Nach Ansicht des RH kam das BMBWK seiner Sorgfaltspfl icht bis zur 
Kontrolle durch die Europäische Kommission nur in eingeschränktem 
Umfang nach.

 23 Die First Level Control im Rahmen der Gemeinschaftsinitiative EQUAL 
wurde an das EQUAL Büro Österreich ausgelagert. Die Prüfung der 
sachlichen Richtigkeit erfolgte durch die jeweilige Fachabteilung 
und jene der rechnerischen Richtigkeit durch die Budgetabteilung im 
BMBWK.

 24.1 Die Zuständigkeit für die First Level Control im BMSG lag beim Bun-
desamt für Soziales und Behindertenwesen, das sowohl Monitoring-
besuche als auch die Abrechnungskontrollen durchführte. Die mit den 
Projektträgern abgeschlossenen Verträge enthielten keinen Hinweis 
auf den ESF–Schwerpunkt und wurden nach Beginn des Förderzeit-
raums abgeschlossen. Die Endabrechnung erfolgte bei den vom RH 
überprüften Projekten durchschnittlich 13 Monate nach Abschluss der 
Projekte.

Bei sechs der zehn überprüften Projekte ergaben sich aufgrund der 
Abrechnungsdifferenzen teilweise beträchtliche Rückzahlungen der 
Projektträger.

Nach den Berechnungen des RH betrug das durchschnittliche Projekt-
volumen rd. 669.000 EUR. Die durchschnittliche Abrechnungsdifferenz 
lag bei rd. 63.000 EUR bzw. 9,5 %. Eine derartige Differenz überschritt 
deutlich den vom RH angenommenen Toleranzbereich von 5 %.

 24.2 Der RH empfahl dem BMSG, von den Projektträgern genauere Kosten-
schätzungen einzufordern. Auch wären die Verträge grundsätzlich vor 
Beginn der Förderung abzuschließen und die jeweiligen ESF–Schwer-
punkte in den Text der Verträge aufzunehmen.

First Level Control
im BMSG
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 24.3 Das BMSK teilte mit, dass die verspäteten Vertragsabschlüsse auf Ver-
zögerungen bei der Übermittlung der Unterlagen durch seine Vertrags-
partner zurückzuführen gewesen seien. Mit den Projektträgern seien Hin-
weise auf den jeweiligen ESF–Schwerpunkt in vielen Fällen kommuniziert, 
jedoch nicht eindeutig in den Verträgen festgehalten worden.

 25 Die VO (EG) Nr. 1260/1999 defi niert die Zahlstelle als eine vom Mit-
gliedstaat benannte Behörde, die beauftragt ist, Auszahlungsanträge 
zu erstellen, diese einzureichen und Zahlungen der Europäischen Kom-
mission entgegenzunehmen. Eine Aufteilung der Zahlstellenagenden 
auf mehrere Behörden ist möglich. In Art. 9 der VO (EG) Nr. 438/2001 
konkretisierte die Europäische Kommission die Aufgaben der Zahl-
stelle.

Die Anträge für Zwischen– und Abschlusszahlungen dürfen demnach 
nur Ausgaben enthalten, die tatsächlich von den Endbegünstigten 
getätigt wurden, durch quittierte Rechnungen belegt sind und mit den 
Gemeinschaftsvorschriften im Einklang stehen.

 26.1 Laut Verpfl ichtungserklärungen für das BMBWK und das BMSG bzw. 
laut Ministerweisung an das AMS fungierte das BMWA als Zahlstelle 
für alle ESF–Mittel. Die für 2001 und 2002 von den Endbegünstigten 
BMBWK, BMSG und AMS erstellten Systembeschreibungen enthielten 
keine Hinweise darauf, wer für die mit der Zahlstellenfunktion ver-
bundenen Aufgaben verantwortlich war.

 26.2 Nach Ansicht des RH wäre es Aufgabe der Zahlstelle im BMWA gewe-
sen, darauf zu achten, dass die Verantwortung für die Umsetzung der in 
Art. 9 der VO (EG) Nr. 438/2001 genannten Anforderungen in den Sys-
tembeschreibungen der Endbegünstigten klar zum Ausdruck gebracht 
wird.

 26.3 Das BMWA wies erneut auf die Feststellungen der Europäischen Kom-
mission vom August 2005 hin, wonach auf Basis des Verordnungs-
textes Plausibilitätsprüfungen nicht ausreichen würden. Bis zu diesem 
Zeitpunkt habe die Europäische Kommission in Kenntnis des österrei-
chischen Systems keine konkreten Schritte zu einer Änderung gefor-
dert und die Zahlungsanträge problemlos akzeptiert.

Zahlstelle

Allgemeines
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Es wies darauf hin, dass die Europäische Kommission erstmals im April 2006 
eine schriftliche Arbeitsunterlage über Prüfungen und Berichte der Zahl-
stelle veröffentlicht habe. Diese Unterlage liege jedoch noch nicht in 
endgültiger Form vor.

 26.4 Der RH wiederholte seine Ansicht, wonach dem BMWA Mängel bei der 
Umsetzung der Zahlstellenfunktion seit einer Prüfung der Europäischen 
Kommission im Oktober 2002 bekannt waren. Auch die Prüfungen 
der Europäischen Kommission im Dezember 2004 bzw. August 2005 
zeigten, dass die Kontrollen nach Art. 9 der VO (EG) Nr. 438/2001 nicht 
nach ihren Vorgaben durchgeführt wurden.

Das BMWA hätte in Wahrnehmung seiner Koordinierungsfunktion als 
Zahlstelle bereits im Anschluss an die Überprüfung im BMBWK im 
Dezember 2004 eine konkrete Vorstellung haben müssen, wie die Kont-
rollen nach Art. 9 der VO (EG) Nr. 438/2001 durchzuführen wären.

 27.1 Zur Sicherstellung regelmäßiger Rückfl üsse aus dem ESF waren alle 
Endbegünstigten verpfl ichtet, vierteljährlich Informationen über die 
getätigten Ausgaben an die Zahlstelle im BMWA, Abteilung II/9, zu 
übermitteln. Die Meldungen wurden von dieser Abteilung auf ihre 
Plausibilität hin überprüft, in eine Monitoringdatenbank eingegeben 
und in kumulierter Form an die Europäische Kommission weitergelei-
tet. Diese überwies im Durchschnitt rund zwei Monate nach Eingang 
der Auszahlungsanträge die zustehenden Mittel.

 27.2 Der RH merkte an, dass das BMWA, abgesehen von den Plausibilitäts-
prüfungen, den Aufgaben der gesamtkoordinierenden Zahlstelle ent-
weder gar nicht oder zu spät nachgekommen war.

 27.3 Laut Stellungnahme des BMWA seien die Ausgabenmeldungen der End-
begünstigten von der zuständigen Abteilung im BMWA auf ihre Plau-
sibilität überprüft worden. Diese sei damit ihrer Aufgabe als gesamt-
koordinierende Zahlstelle nachgekommen.

 27.4  Der RH wies darauf hin, dass die Plausibilitätsprüfungen nur ein Teil 
der Aufgaben der gesamtkoordinierenden Zahlstelle waren.

Zahlstelle
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 28.1 Die Europäische Kommission beanstandete anlässlich einer Prüfung im 
Oktober 2002, dass sich die Zahlstelle im BMWA auf die Konsolidie-
rung und Weitergabe von Zahlungsdaten beschränkte. Ihrer Meinung 
nach hätte sie sich über Plausibilitätsprüfungen hinaus zu vergewis-
sern gehabt, dass die in Art. 9 der VO (EG) Nr. 438/2001 genannten 
Anforderungen eingehalten wurden. Den Hinweis auf angeblich durch-
geführte Prüfungen durch die Endbegünstigten betrachtete die Euro-
päische Kommission als nicht ausreichend.

Im Dezember 2004 prüfte die Europäische Kommission das Verwaltungs– 
und Kontrollsystem im Bereich des BMBWK und stellte fest, dass dort 
keine Zahlstelle im Sinne der Gemeinschaftsbestimmungen eingerich-
tet war. Die Abteilung II/9 im BMWA erklärte sich der Europäischen 
Kommission gegenüber für die nach Art. 9 der VO (EG) Nr. 438/2001 
durchzuführenden Prüfungen als unzuständig. Sie sah sich lediglich 
für die Weiterleitung der von den Endbegünstigten gelieferten Anga-
ben verantwortlich.

Die Europäische Kommission empfahl, die Aufgabenverteilung der 
Zahlstelle zwischen BMBWK und BMWA klar festzulegen.

Im ersten Halbjahr 2005 akzeptierte das BMBWK schließlich die Ver-
antwortung für die Prüfungen nach Art. 9 der VO (EG) Nr. 438/2001. 
Die für den Jahresbericht 2005 erstellten Ergänzungen zu den Sys-
tembeschreibungen wurden entsprechend überarbeitet.

 28.2 Nach Ansicht des RH war die Zahlstellenfunktion durch die Verpfl ich-
tungserklärung klar defi niert. Die Zuständigkeit dafür lag allein beim 
BMWA. Spätestens nach der Veröffentlichung der VO (EG) Nr. 438/2001 
hätte die Verantwortung für die Aufgaben nach Art. 9 zwischen der 
Zahlstelle im BMWA und allen Endbegünstigten neu geregelt werden 
müssen. Das Fehlen diesbezüglicher Vereinbarungen wurde von der 
Europäischen Kommission erstmals 2002 aufgezeigt.

 28.3 Laut Stellungnahme des BMWA sei die Rolle der Abteilung II/9 auf die 
Funktion der gesamtkoordinierenden Zahlstelle beschränkt gewesen. 
Dies sei bei allen Prüfungen der Europäischen Kommission, des Euro-
päischen und des Österreichischen Rechnungshofes offen erklärt wor-
den. Die anderen Ressorts hätten sich der Ansicht des BMWA mittler-
weile angeschlossen.

 28.4  Der RH verwies auf die Prüfberichte der Europäischen Kommission, in 
denen klar festgehalten wurde, dass die Zuständigkeit für Prüfungen 
nach Art. 9 der VO (EG) Nr. 438/2001 nicht geregelt war.

Prüfungen der Euro-
päischen Kommission

Zahlstelle Verwaltungs– und Kontrollsystem für Förder mittel 
des Europäischen Sozialfonds in Österreich

III-119 der Beilagen XXIII. GP - Bericht - Hauptdokument 83 von 108



78 Bund 2008/3

 29.1 Laut Art. 2 der VO (EG) Nr. 438/2001 haben die Mitgliedstaaten dafür zu 
sorgen, dass unter anderem die mit der Zahlstellenfunktion betrauten 
Einrichtungen in ausreichendem Maße Anleitungen über die einwand-
freie Verwaltung der Strukturfonds erhalten. Die Europäische Kom-
mission vereinbarte in der ersten Jahreshälfte 2005 mit dem BMBWK 
ein Prüfverfahren im Sinne des Art. 9 der VO (EG) Nr. 438/2001. Die 
Zahlstelle im BMWA kommunizierte diese Vorgangsweise weder an 
die anderen Endbegünstigten noch wendete sie diese im eigenen Wir-
kungsbereich an.

 29.2 Der RH wies darauf hin, dass die Zahlstelle im BMWA ihrer Koordi-
nierungsfunktion nur ungenügend nachkam.

 30.1 Die Europäische Kommission führte im August 2005 eine Kontrolle 
im Bereich des BMSG durch. Sie stellte fest, dass es in diesem Ressort 
ebenfalls keine eindeutige Regelung über die Aufteilung der Aufga-
ben der Zahlstellenfunktion gab. Die Europäische Kommission empfahl 
deshalb der Zahlstelle im BMWA, allen Endbegünstigten ein Schrei-
ben zur Klarstellung der Zahlstellenfunktion zu übermitteln. Diesem 
Vorschlag folgte das BMWA im Dezember 2005.

 30.2 Der RH merkte kritisch an, dass das BMWA erst nach einer neuerlichen 
Empfehlung der Europäischen Kommission die gebotene Klarstellung 
an die Endbegünstigten übermittelte. Er vertrat weiters die Ansicht, 
dass das im Dezember 2005 an die anderen Endbegünstigten gerich-
tete Schreiben viel zu allgemein gehalten war. Es enthielt keine ein-
deutigen Hinweise auf jene EU–konformen Lösungen, die zwischenzeit-
lich von der Europäischen Kommission gemeinsam mit dem BMBWK 
bzw. mit dem BMSG entwickelt wurden.

 30.3 Laut Stellungnahme des BMWA habe es sehr wohl auf die konkreten 
Aussagen der Europäischen Kommission reagiert.

 30.4 Der RH verblieb bei seiner Ansicht, dass das Schreiben des BMWA zu 
allgemein gehalten war.

Zahlstelle
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 31.1 Das Referat „Prüfung von Förderungen; EU–Finanzkontrolle ESF“ im 
BMWA führte ab 2004 im Rahmen seiner Verantwortung für Kontrol-
len nach Art. 10 der VO (EG) Nr. 438/2001 mehrere Systemprüfungen 
im Bereich der Länder durch. Diese Prüfungen ergaben, dass die meis-
ten Endbegünstigten die von der Zahlstelle übernommenen Aufgaben 
nicht in dem Umfang wahrnahmen, wie es den Vorgaben der Europäi-
schen Kommission entsprochen hätte.

Damit bestätigte das Referat die bereits von der Europäischen Kom-
mission anlässlich ihrer Überprüfungen im Jahr 2002 bzw. 2004 bei 
einigen Endbegünstigten geäußerten Bedenken. Trotzdem nahm die 
Zahlstelle im BMWA die Prüfungsergebnisse des Referats nicht zum 
Anlass, sämtliche Endbegünstigte ausreichend über die von ihnen nach 
Art. 9 durchzuführenden Kontrollen zu informieren.

 31.2 Nach Ansicht des RH hätte die Zahlstelle im BMWA aufgrund der ihr 
bekannten Prüfberichte sämtliche Endbegünstigte über Art und Umfang 
der gemäß Art. 9 der VO (EG) Nr. 438/2001 durchzuführenden Prü-
fungen aufklären müssen.

 31.3 Das BMWA teilte mit, dass es Prüfungen nach Art. 9 der VO (EG) 
Nr. 438/2001 für inhaltlich unbegründet und auch nicht zweckmäßig 
erachte.

 31.4 Der RH konnte sich der Ansicht des BMWA nicht anschließen, dass die 
Prüfungen nach Art. 9 der VO (EG) Nr. 438/2001 inhaltlich unbegrün-
det seien. Er wies darauf hin, dass sie von der Europäischen Kommis-
sion gefordert wurden.

 32.1 Angesichts großer Probleme bei der korrekten Umsetzung des Art. 9 
der VO (EG) Nr. 438/2001 in mehreren Mitgliedstaaten veröffentlichte 
die Europäische Kommission im ersten Quartal 2006 eine „Arbeitsun-
terlage zur guten Praxis hinsichtlich der Bescheinigungsfunktion der 
Zahlstelle“. In diesem Dokument wurden die Anforderungen an die 
Zahlstellenfunktion anhand konkreter Beispiele beschrieben, wobei 
der Schwerpunkt auf den durchzuführenden Prüfungen lag.

Das Referat „Prüfung von Förderungen; EU–Finanzkontrolle ESF“ im 
BMWA leitete diese Arbeitsunterlage im April 2006 an die Endbegüns-
tigten und an die Zahlstelle im BMWA weiter.

Aktivitäten im BMWA
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Während das BMBWK und das BMSG ihre Prüfkonzepte geringfügig 
an die schriftlichen Vorgaben der Europäischen Kommission anpass-
ten, löste die Konkretisierung des Art. 9 der VO (EG) Nr. 438/2001 im 
BMWA bzw. im AMS keine Veränderungen aus.

 32.2 Der RH stellte fest, dass die Europäische Kommission erst gegen Ende 
der Strukturfondsperiode 2000 bis 2006 die Aufgaben der Zahlstelle 
präzisierte. Er merkte jedoch kritisch an, dass die Arbeitsunterlage der 
Europäischen Kommission weder im BMWA noch beim AMS entspre-
chende Reaktionen bewirkte.

 32.3 Laut Stellungnahme des BMWA seien, soweit Defi zite bei Prüfungen 
nach Art. 9 der VO (EG) Nr. 438/2001 bestanden hätten, diese mitt-
lerweile behoben. Diese hätten sich zu keiner Zeit auf die Zahlungs-
fl üsse seitens der Europäischen Kommission ausgewirkt.

 32.4 Der RH verblieb bei seiner Ansicht, weil zur Zeit der Überprüfung von den 
Endbegünstigten AMS und BMWA keine Prüfberichte, wie sie die Euro-
päische Kommission verlangt, vorgelegt werden konnten. Er wies auch 
darauf hin, dass fehlende Prüfungen nach Art. 9 der VO (EG) Nr. 438/
2001 zu jenen Mängeln zählten, die einen vorübergehenden Zahlungs-
stopp für Mittelanforderungen des BMBWK zur Folge hatten.

 33.1 Im Dezember 2006 richtete das Amt der Burgenländischen Landesregie-
rung als Endbegünstigter eine Anfrage an das Referat „Prüfung von 
Förderungen; EU–Finanzkontrolle ESF“ bezüglich der korrekten Bewäl-
tigung der Aufgaben der Zahlstellenfunktion. Der dabei unterbreitete 
Vorschlag sah jährliche Prüfungen im Sinne des Art. 9 der VO (EG) 
Nr. 438/2001 vor. Er wurde zur Stellungnahme an die Abteilung II/9 im 
BMWA und an die Europäische Kommission weitergeleitet. Aus Sicht 
der Zahlstelle im BMWA entsprach die geplante Vorgehensweise den 
Bestimmungen.

Demgegenüber forderte die Europäische Kommission vierteljährliche 
Kontrollen, wie sie bereits im BMBWK und im BMSG durchgeführt wur-
den. Im Jänner 2007 schloss sich die Zahlstelle im BMWA der Haltung 
der Europäischen Kommission an und informierte alle Endbegünstigten 
über die korrekte Umsetzung des Art. 9 der VO (EG) Nr. 438/2001.

Zahlstelle
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 33.2 Für den RH war es nicht nachvollziehbar, warum die Zahlstelle im 
BMWA erst gegen Ende der Strukturfondsperiode 2000 bis 2006 den 
Vorgaben der Europäischen Kommission folgte und den Endbegünstig-
ten eindeutige Anleitungen zur Verfügung stellte. Bei aktiver Wahrneh-
mung der Koordinierungsfunktion hätte die Abteilung II/9 bereits im 
Anschluss an die Prüfung der Europäischen Kommission im BMBWK im 
ersten Halbjahr 2005 den Endbegünstigten eine entsprechende Infor-
mation zugehen lassen müssen.

 34 Die Kontrolle nach Art. 10 der VO (EG) Nr. 438/2001 (Second Level 
Cont rol) umfasst zwei unterschiedliche Prüfungen. Zum einen sind die 
Verwaltungs– und Kontrollsysteme aller mit der Umsetzung von ESF–
Projekten befassten Systeme auf ihre Funktionstüchtigkeit zu überprü-
fen (Systemprüfungen). Zum anderen sollen im Zuge von Einzelbeleg-
prüfungen mindestens 5 % der gesamten zuschussfähigen Ausgaben 
kontrolliert werden (5 %–Prüfungen).

Beide Prüfungsarten waren gleichmäßig auf die einzelnen Förder-
schwerpunkte und Jahre der gesamten Strukturfondsperiode 2000 bis 
2006 zu verteilen und nach Abschluss der First Level Control von einer 
Unabhängigen Prüfstelle vorzunehmen. Dabei waren auch Fremdver-
gaben zulässig.

Nach Auffassung des BMSG hatten die 5 %–Prüfungen der zuschuss-
fähigen Ausgaben gemäß VO (EG) Nr. 438/2001 aufgrund einer reprä-
sentativen Stichprobe zu erfolgen.

Zuständigkeit

 35 In der Strukturfondsperiode 1995 bis 1999 war die Innere Revision des 
BMAGS für die gesamte Second Level Control im Bereich des ESF ver-
antwortlich. Im Zuge der Regierungsbildung 2000 gingen die Arbeits-
marktkompetenzen an das BMWA über. Damit verbunden war auch 
der Übergang der Zuständigkeit für die Second Level Control auf die 
Innere Revision des BMWA. Die bis dahin verantwortlichen Bediens-
teten der Inneren Revision des BMAGS verblieben im BMSG.

Second Level Control
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 36 Da die Innere Revision ihre für die ESF–Finanzkontrolle zur Verfü-
gung stehenden Personalressourcen für unzureichend beurteilte, ent-
wickelte sie ab Beginn der Strukturfondsperiode 2000 bis 2006 vier 
Alternativszenarien:

–  Aufstockung des Personals der Inneren Revision,

–  Einrichtung einer eigenen Organisationseinheit ESF–Finanzkont-
rolle im BMWA,

–  Durchführung der Prüfungen durch die EFRE–Prüfabteilung im BKA 
oder

–  externe Vergabe.

Anfang 2004 wurden schließlich die Prüfkompetenzen auf ein im 
BMWA bereits bestehendes Referat übertragen, das die Bezeichnung 
„Prüfung von Förderungen; EU–Finanzkontrolle ESF“ erhielt.

 37 Als Unabhängige Prüfstelle war das BMWA für die Durchführung der 
Prüfungen im Bereich der ESF–Finanzkontrolle zuständig. Daher trug 
die Innere Revision des BMWA (bzw. ab 2004 das Referat „Prüfung von 
Förderungen; EU–Finanzkontrolle ESF“) grundsätzlich auch die Ver-
antwortung für die Prüfungen nach Art. 10 der VO (EG) Nr. 438/2001 
im BMBWK und im BMSG.

Aus Sicht des BMWA wurden die Kompetenzen für die Second Level 
Control im Jahr 2000 mittels Verpfl ichtungserklärungen allerdings auf 
die anderen Ressorts übertragen bzw. wurde das AMS 2001 durch eine 
schriftliche Weisung des Bundesministers für Wirtschaft und Arbeit 
zur Durchführung der ESF–Prüfungen im eigenen Wirkungsbereich 
verpfl ichtet.

Das BMWA erachtete sich daher zur Durchführung der Second Level 
Control nur noch für die von ihm direkt vergebenen Projekte (Ziel 3 
und EQUAL) zuständig, wobei die Prüfung der EQUAL–Projekte 2004 
an ein externes Unternehmen übertragen wurde. Darüber hinaus war 
die zuständige Abteilung im BMWA mit der Second Level Control im 
Bereich Ziel 1 (Burgenland) sowie im Bereich Ziel 2 (Kärnten, Steier-
mark, Wien) betraut.

Second Level Control
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 38.1 Die Endbegünstigten sollten dem BMWA jährlich über die durchge-
führten Prüfungen berichten. Die Innere Revision des BMWA verge-
wisserte sich in den Jahren 2000 bis 2003 nicht, ob diese Prüfungen 
tatsächlich im erforderlichen Umfang durchgeführt wurden. Aus den 
2001 bzw. 2002 vorgelegten Systembeschreibungen der einzelnen Res-
sorts bzw. des AMS ging zudem nicht immer eindeutig hervor, wer für 
die Second Level Control zuständig war.

 38.2 Nach Ansicht des RH wäre es Aufgabe des BMWA gewesen, darauf zu 
achten, dass die Endbegünstigten ihren Prüfungsverpfl ichtungen im 
von der Europäischen Kommission geforderten Ausmaß nachkommen. 
Zu diesem Zweck hätten unter anderem die Systembeschreibungen auf 
ihre Plausibilität überprüft werden müssen, um die eindeutige Zustän-
digkeit für die Second Level Control in den einzelnen Ressorts abzu-
klären.

 38.3 Laut Stellungnahme des BMWA habe das AMS der für die Second Level 
Control zuständigen Abteilung im BMWA laufend Prüfberichte vorge-
legt; die anderen Endbegünstigten seien zum damaligen Zeitpunkt im 
Begriff gewesen, die erforderlichen Strukturen auf– bzw. umzubauen. 
Ferner seien die Systembeschreibungen der Endbegünstigten von der 
Europäischen Kommission nicht beanstandet worden. Es habe daher 
kein Handlungsbedarf für das BMWA bestanden.

 38.4 Der RH wies darauf hin, dass die Unabhängige Prüfstelle im BMWA 
schon zu einem früheren Zeitpunkt mit den anderen Endbegünstigten 
Kontakt aufnehmen hätte müssen, um auf die Einrichtung der erfor-
derlichen Prüfstrukturen für die Second Level Control zu drängen. Ein 
diesbezügliches, durch ein Protokoll belegbares Gespräch mit Vertre-
tern des BMBWK fand erst zweieinhalb Jahre nach Beginn der Struk-
turfondsperiode 2000 bis 2006 statt.

Nach Ansicht des RH hätten die Mängel in den Systembeschreibungen 
dem BMWA auffallen und in Wahrnehmung seiner Koordinierungs-
funktion entsprechende Klärungsversuche auslösen müssen.
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Durchführung der Prüfungen

 39.1 Die Innere Revision des BMWA verfügte über insgesamt vier Mitarbei-
ter. Diese Abteilung führte im Verantwortungsbereich des BMWA bis 
Ende 2003 nur drei Systemprüfungen — Arbeitsaufwand jeweils ein Tag 
— und eine einzige 5 %–Prüfung (Prüfungsvolumen rd. 95.000 EUR) 
durch. Zusätzlich war sie 2003 mit der Ausschreibung der Second Level 
Control für die Gemeinschaftsinitiative EQUAL beschäftigt. Weiters 
wurden die Jahresberichte 2000 bis 2002 verfasst.

Darüber hinaus entfaltete die Innere Revision keine weiteren Prüfak-
tivitäten im Rahmen der ESF–Finanzkontrolle. Dies vor allem auch 
deshalb, weil der Großteil der Ressourcen durch die eigentliche Revi-
sionstätigkeit und einen parlamentarischen Untersuchungsausschuss 
anderweitig gebunden war.

Der RH wies bereits 2001 und 2002 im Rahmen von Begleitprüfungen 
des Europäischen Rechnungshofes auf die mangelnden Systemprü-
fungen durch die Innere Revision des BMWA hin (Reihen Bund 2002/4 
und 2003/2). In diesem Zusammenhang sagte das BMWA entspre-
chende Maßnahmen zu.

 39.2 Nach Ansicht des RH fehlten der Abteilung Innere Revision im BMWA 
sowohl die notwendigen Ressourcen als auch ausreichende Informa-
tionen, um die geforderten Prüfungen abwickeln zu können. Er wies 
darauf hin, dass im Zeitraum 2000 bis 2003 insgesamt nur vier Prü-
fungen durchgeführt worden waren, wobei selbst diesen wenigen Prü-
fungen jeweils zu geringe Ressourcen gewidmet wurden. Auch war 
die gleichmäßige Verteilung der Prüfungen über die gesamte Struktur-
fondsperiode 2000 bis 2006 im Sinne der VO (EG) Nr. 438/2001 nicht 
gewährleistet.

Schließlich stellte der RH kritisch fest, dass mit der Umsetzung der 
Maßnahmen, die ihm anlässlich seiner Begleitprüfungen 2001 und 
2002 zugesagt wurden, erst 2004 begonnen wurde.

 39.3 Das BMWA vertrat die Ansicht, dass der Begriff „gleichmäßige Ver-
teilung“ von Prüfungen in den Rechtstexten der Europäischen Kom-
mission unklar formuliert sei. Er könne sich sowohl auf den Zeitpunkt 
der Prüfung durch die Unabhängige Prüfstelle als auch auf den Zeit-
punkt der Projektdurchführung beziehen. Darüber hinaus verwies das 
BMWA auf die Rechtsvorschriften der Europäischen Kommission, die 
einen Abschluss der Strukturfondsperiode 2000 bis 2006 frühestens 
2010 vorsehen würden.
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 39.4 Nach Ansicht des RH ergaben die Berichte über durchgeführte Prü-
fungen der First Level Control die Grundgesamtheit für die laufende 
Auswahl der Prüfobjekte für die Second Level Control. Um zu ver-
hindern, dass Mängel, die im Zuge der Second Level Control festge-
stellt wurden, auch bei noch laufenden Projekten auftreten, waren die 
Prüfungen der Second Level Control zeitnah nach Abschluss der First 
Level Control anzusetzen und so auszuwählen, dass sie sowohl zeit-
lich, örtlich als auch inhaltlich gleichmäßig verteilt waren. Der RH 
verwies auf das diesbezügliche Prüfcontrolling im AMS.

Nach Ansicht des RH diente die Nachfrist bis 2010 nicht der Durchfüh-
rung eines Großteils der Prüfungen nach Art. 10 der VO (EG) Nr. 438/2001, 
sondern lediglich der Kontrolle der knapp vor Ende der Strukturfonds-
periode 2000 bis 2006 vergebenen Projekte sowie der Erstellung des 
auf allen Prüfungen aufbauenden Abschlussvermerks.

 40.1 Mit der Befassung des Referats „Prüfung von Förderungen; EU–Finanz-
kontrolle ESF“ ab 1. Jänner 2004 führte diese Organisationseinheit 
alle erforderlichen Systemprüfungen und 5 %–Prüfungen durch. Dafür 
standen 2,5 Vollzeitäquivalente zur Verfügung. In Wahrnehmung seiner 
Koordinierungsfunktion führte dieses Referat im Vorfeld von Kontroll-
besuchen der Europäischen Kommission auch Abstimmungsgespräche 
mit den einzelnen Ressorts. Darüber hinaus gelang es, die Prüfkompe-
tenzen sowohl im BMSG als auch im BMBWK eindeutig festzulegen.

 40.2 Der RH anerkannte die umfangreiche Prüftätigkeit durch das Referat 
„Prüfung von Förderungen; EU–Finanzkontrolle ESF“. Verbesserungs-
fähig waren die Koordinierungsbemühungen: So wurde erst aufgrund 
einer Empfehlung des RH während der Gebarungsüberprüfung die 
Prüfungsmethodologie des Referats „Prüfung von Förderungen; EU–
Finanzkontrolle ESF“ den anderen Endbegünstigten übermittelt.

Der RH empfahl dem BMWA, regelmäßig Koordinierungstreffen zu 
veranstalten, um den Informationsaustausch mit den Endbegünstig-
ten zu verbessern und eine einheitliche Vorgangsweise bei den Prü-
fungen zu gewährleisten.

 40.3 Laut Stellungnahme des BMWA seien jährliche Koordinierungstreffen 
geplant.
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 41 Für die Prüfungen nach Art. 10 der VO (EG) Nr. 438/2001 war im AMS 
seit der Ministerweisung im Jahr 2001 die Abteilung Innere Revision 
des AMS zuständig. Da die Prüfungen gleichmäßig über die gesamte 
Programmlaufzeit und über alle Schwerpunkte und Landesgeschäfts-
stellen verteilt wurden, war die korrekte Umsetzung der gemeinschafts-
rechtlichen Vorgaben gewährleistet.

 42.1 Im BMBWK war laut Systembeschreibung bzw. Geschäftseinteilung 
2001 die Innere Revision für die Second Level Control zuständig. Aller-
dings interpretierte das BMBWK die Verpfl ichtungserklärung dahin-
gehend, dass das BMWA die Prüfungen nach Art. 10 der VO (EG) 
Nr. 438/2001 selbst abwickeln würde. Erst die Ankündigung einer Kon-
trolle durch die Europäische Kommission im ersten Quartal 2004 führte 
zu Gesprächen zwischen dem BMWA und dem BMBWK.

In deren Verlauf stellte sich heraus, dass bis zu diesem Zeitpunkt ledig-
lich Prüfungen nach Art. 4 der VO (EG) Nr. 438/2001 (First Level Cont-
rol) durchgeführt wurden, die irrtümlicherweise in den Meldungen an 
das BMWA als Prüfungen nach Art. 10 (Second Level Control) bezeich-
net wurden.

 42.2 Der RH bemängelte, dass die Versäumnisse des BMBWK dem für die 
Koordinierung zuständigen BMWA jahrelang nicht aufgefallen sind 
und die mit der Verpfl ichtungserklärung übertragenen Aufgaben dem 
BMBWK nicht früher kommuniziert wurden.

 42.3 Laut Stellungnahme des BMUKK sei es bis zum Kontrollbesuch der Euro-
päischen Kommission 2004 davon ausgegangen, dass diese Kontrollen 
durch das BMWA wahrgenommen worden seien. Dieser Punkt sei erst 
im Anschluss an den Kontrollbesuch der Europäischen Kommission mit 
dem BMWA geklärt worden. Erst aufgrund des verhängten Zahlungs-
stopps sei es gezwungen gewesen, die Second Level Control selbst zu 
installieren.

Das BMWA konnte die Ausführungen des RH, dass das BMBWK irr-
tümlich Prüfungen der First Level Control als solche der Second Level 
Control gemeldet hatte, nicht nachvollziehen. Es verwies auf die Fest-
stellungen seiner Inneren Revision, dass Ende 2003 im Schulbereich 
in sechs Bundesländern noch kein einziger Prüfbericht bezüglich First 
Level Control verfasst worden sei. Dieser Mangel habe — nach Ansicht 
des BMWA — der Inneren Revision des BMBWK nur im Rahmen einer 
Systemprüfung der Second Level Control aufgefallen sein können.

Second Level Control 
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Damit habe das BMBWK bereits im Jahr 2003 die vom BMWA über-
tragenen Agenden aus der Verpfl ichtungserklärung für den Bereich der 
Second Level Control wahrgenommen.

 42.4 Der RH wies darauf hin, dass die vom BMWA angeführten Feststellun-
gen der Inneren Revision des BMBWK aus deren Einsicht in das res-
sortinterne Monitoringsystem und nicht aus Kontrolltätigkeiten an Ort 
und Stelle stammten. Die übertragenen Aufgaben wurden daher — ent-
gegen der vom BMWA vertretenen Ansicht — vom BMBWK 2003 nicht 
wahrgenommen. Der RH verwies auch auf die Feststellungen der Euro-
päischen Kommission vom Dezember 2004.

 43 Schließlich erwies sich bei der Kontrolle durch die Europäische Kom-
mission im Dezember 2004, dass das Verwaltungs– und Kontrollsystem 
im BMBWK den Anforderungen der VO (EG) Nr. 438/2001 nicht ent-
sprach. Im Bereich der Second Level Control ergab diese Überprüfung 
das vollkommene Fehlen von System– bzw. 5 %–Prüfungen. Außer-
dem stellte das Prüfteam der Europäischen Kommission fest, dass die 
Zuständigkeit für die Second Level Control nicht geregelt war. Diese 
und weitere Mängel hatten einen vorübergehenden Zahlungsstopp für 
Mittelanforderungen des BMBWK zur Folge.

 44.1 Aufgrund des Ergebnisses dieser Überprüfung und des damit verbun-
denen Zahlungsstopps wurde 2005 in Zusammenarbeit mit dem BMWA 
die ESF–Finanzkontrolle im BMBWK neu strukturiert. Weiters wurde 
ein eigenes ESF–Prüfteam zur Durchführung der Prüfungen nach 
Art. 10 der VO (EG) Nr. 438/2001 errichtet. Dieses setzte sich unter 
anderem aus Mitarbeitern der Inneren Revision zusammen und nahm 
im Juni 2005 seine Arbeit auf. Der Zahlungsstopp wurde im dritten 
Quartal 2005 aufgehoben.

Durch die intensive Tätigkeit des ESF–Prüfteams gelang es, im ESF–
Bereich Ziel 3 die geforderte Überprüfung von 5 % der zuschussfähigen 
Ausgaben bis Ende 2006 beinahe vollständig zu erfüllen. Dagegen gab 
es bis zu diesem Zeitpunkt keine Prüfungen der EQUAL–Projekte. Für 
die Strukturfondsperiode 2007 bis 2013 war die Vergabe der Second 
Level Control an ein externes Unternehmen vorgesehen.
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 44.2 Der RH stellte fest, dass es des Drucks der Europäischen Kommission 
bedurfte, um im BMBWK die erforderlichen Strukturen zur Vornahme 
der gebotenen Prüfungen zu schaffen. Da die vorhandenen Kapazitäten 
des Prüfteams auch zur Prüfung der EQUAL–Projekte genützt hätten 
werden können, war für den RH die Notwendigkeit einer Fremdvergabe 
nicht ersichtlich. Gleiches galt bezüglich der Auslagerung der Second 
Level Control in der neuen Strukturfondsperiode 2007 bis 2013.

 44.3 Das BMUKK wies darauf hin, dass die Konzentration des ressortinter-
nen Prüfteams auf Aufgaben und Tätigkeiten im ESF–Ziel 3–Programm 
beschränkt worden sei, um die Vorgaben der Europäischen Kommis-
sion im Rahmen ihrer Prüfbesuche 2004 und 2005 zu erfüllen.

Prüfungen 2000 bis 2004

 45.1 Wie bereits erwähnt, ging die Funktion als Verwaltungsbehörde, Zahl-
stelle und Unabhängige Prüfstelle für den ESF im Jahr 2000 auf das 
BMWA über. In diesem Zusammenhang vereinbarten die Inneren Revi-
sionen der beiden Ressorts, dass die Revision des BMSG für die Second 
Level Control der Strukturfondsperiode 1995 bis 1999 und die Revision 
des BMWA für die Second Level Control der Strukturfonds periode 2000 
bis 2006 verantwortlich sein sollte.

Diese Vereinbarung stand im Widerspruch zur Verpfl ichtungserklä-
rung und deren Auslegung durch die Abteilung II/9 des BMWA in 
ihrer Funktion als letztverantwortliche Verwaltungsbehörde für den 
ESF. Nach Auffassung der Abteilung II/9 war die Innere Revision des 
BMSG sehr wohl auch in der neuen Strukturfondsperiode 2000 bis 
2006 für die Prüfungen nach Art. 10 der VO (EG) Nr. 438/2001 im 
eigenen Bereich zuständig.

Auch die vom BMSG 2001 und 2002 erstellten Systembeschreibungen 
gingen von einer weiteren Zuständigkeit der Inneren Revision des 
BMSG aus; dies war allerdings der Inneren Revision des BMSG nicht 
bekannt.

 45.2 Nach Ansicht des RH war die Kommunikation sowohl innerhalb des 
BMSG als auch zwischen den beiden Ressorts unzulänglich.

Second Level Control 
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 46.1 Ein Mitarbeiter der Abteilung Innere Revision des BMSG war aus-
schließlich für die Prüfung der „Behindertenmilliarde“ abgestellt. Die 
meisten aus diesen Mitteln fi nanzierten Projekte wurden gleichzeitig 
auch vom ESF unterstützt. Da über die Prüfungen keine schriftlichen 
Berichte vorlagen, konnte der RH nicht feststellen, ob im Zuge dieser 
Prüfungen auch Aspekte des ESF untersucht wurden.

 46.2 Nach Ansicht des RH wäre es zweckmäßig gewesen, in diese Prüftä-
tigkeit die ESF–Mittel auch aktenkundig einzubeziehen.

 46.3 Laut Mitteilung des BMSK seien bei diesen Prüfungen keine Aspekte 
des ESF berücksichtigt worden.

Prüfungen ab 2004

 47.1 Da das BMSG für den österreichischen Jahresbericht 2003 keinen Teil-
bericht übermittelte, ersuchte das Referat „Prüfung von Förderungen; 
EU–Finanzkontrolle ESF“ des BMWA im Jahr 2004 um Klärung der 
Zuständigkeit für die Second Level Control im BMSG. Der damalige 
Bundesminister verfügte im Dezember 2004 mittels mündlicher Wei-
sung, dass die Innere Revision des BMSG hiefür zuständig sei.

Im Frühjahr 2005 begann die Innere Revision mit 5 %–Prüfungen in 
einem Bundesland. Im Zuge einer Kontrolle stellte die Europäische 
Kommission im August 2005 fest, dass die 5 %–Prüfungen noch nicht 
abgeschlossen waren, bislang keine Systemprüfungen durchgeführt 
wurden und eine Risikoanalyse fehlte. Dies nahm die Innere Revision 
des BMSG zum Anlass, zwei Mitarbeiter von laufenden Prüfungen 
abzuziehen und mit der Erarbeitung einer Risikoanalyse zu befassen. 
Deren Erstellung nahm mehr als drei Monate in Anspruch.

Obwohl die Prüftätigkeit im Frühjahr 2006 in vollem Umfang wieder 
aufgenommen wurde, konnte bis Ende 2006 lediglich ein erster Zwi-
schenbericht vorgelegt werden.

 47.2 Dem RH erschien es unverständlich, dass die Innere Revision des BMSG 
in einem Zeitraum von zwei Jahren die begonnenen Prüfungen nicht 
abschließen konnte. Auch war ihm die Dauer für die Erstellung einer 
Risikoanalyse nicht nachvollziehbar.
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 47.3 Laut Mitteilung des BMSK hätten aufgrund der von der Europäischen 
Kommission geforderten 100 %–Belegprüfung die Kontrollen mit den 
vorhandenen Ressourcen der befassten Abteilung nicht abgeschlossen 
werden können. Es wies auch darauf hin, dass der vom RH angeführte 
Zeitaufwand von drei bis vier Monaten neben der Erstellung der Risi-
koanalyse der Erarbeitung eines Stichprobensystems für die Auswahl 
der Projekte sowie von Checklisten für die Prüfung der Verwaltungs– 
und Kontrollsysteme gedient habe.

Der dafür aufgewendete Zeitaufwand sei durch Unterlagenbereitstellun-
gen anderer Endbegünstigter (BKA, BMWA, AMS), um die das BMSK 
ersucht habe, geringer gewesen.

 47.4 Nach Ansicht des RH war es nicht gerechtfertigt, die ohnehin knap-
pen Ressourcen der Inneren Revision vorwiegend für die Erstellung 
eines Handbuchs und einer Risikoanalyse zu verwenden.

 48.1 In der zweiten Hälfte des Jahres 2006 leitete das BMSG die Ausschrei-
bung zur Fremdvergabe der Second Level Control für die Struktur-
fondsperiode 2000 bis 2006 sowohl für Ziel 3 als auch für EQUAL ein. 
Die laufenden ESF–Prüfungen der Abteilung Innere Revision sollten 
2007 lediglich als nationale Revisionen abgeschlossen werden, weil 
sie nicht sämtlichen Erfordernissen der Europäischen Kommission für 
eine Second Level Control entsprachen. Auf diesen Tatbestand wie-
sen auch die Vertreter der Europäischen Kommission anlässlich einer 
Prüfung im November 2006 hin.

Sie konnten nach Abschluss der örtlichen Erhebungen nicht ausschlie-
ßen, dass aufgrund der mangelhaften Second Level Control im BMSG 
die Gesamtbeurteilung des österreichischen ESF–Systems auf „einge-
schränkte Sicherheit“ lautet. Dadurch konnten weder ein Zahlungs-
stopp noch die Möglichkeit einer Pauschalkürzung der gesamten ESF–
Mittel ausgeschlossen werden.

 48.2 Der RH kritisierte, dass das BMSG bis zum Ende der Strukturfondspe-
riode 2000 bis 2006 keine einzige Prüfung nach Art. 10 der VO (EG) 
Nr. 438/2001 abzuschließen vermochte. Für den RH war es nicht nach-
vollziehbar, dass die bereits für die Strukturfondsperiode 1995 bis 1999 
prüfungszuständige Abteilung — trotz geänderter Rahmenbedingungen 
— in der Strukturfondsperiode 2000 bis 2006 keine einzige EU–kon-
forme Prüfung durchführen konnte. Er wies das BMSG nachdrücklich 
auf das Erfordernis hin, unverzüglich die gemeinschaftsrechtlich gebo-
tenen System– und 5 %–Prüfungen durchzuführen.
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 48.3 Laut Stellungnahme des BMSK sei es aufgrund der vom BMWA über-
mittelten Informationen fälschlicherweise davon ausgegangen, dass 
sich die Anforderungen und Interpretationen der Europäischen Kom-
mission hinsichtlich der durchzuführenden Prüftätigkeit gegenüber der 
Strukturfondsperiode 1995 bis 1999 nicht geändert hätten.

Es sei auch erst anlässlich der im August 2005 stattgefundenen Ab-
schlussbesprechung mit den Prüfern der Europäischen Kommission 
evident gewesen, dass eine grundsätzliche Überarbeitung seiner Prüf-
methodik, insbesondere der aufwendigen und ressourcenintensiven Beleg-
prüfung, erforderlich gewesen sei.

Das BMSK teilte mit, dass der aufgrund der Ausschreibung mit der 
Durchführung der Second Level Control beauftragte Dienstleister mit 
der Finanzkontrolle im Mai 2007 begonnen habe.

 48.4 Der RH verblieb bei seiner Ansicht, dass aufgrund der Qualifi kation 
und Erfahrung der mit der Kontrolle beauftragten Mitarbeiter diese 
durchaus in der Lage gewesen wären, die Prüfungen in der von der 
Europäischen Kommission geforderten Art und Weise abzuwickeln.

 49.1 Gegen Ende der Gebarungsüberprüfung teilte das BMWA dem RH mit, 
es habe wiederholt sowohl mit dem BMBWK als auch mit dem BMSG 
Kontakt aufgenommen, um auf die Dringlichkeit der Second Level Cont-
rol hinzuweisen. Weiters betonte das BMWA, es werde von der Euro-
päischen Kommission gegenüber anderen Mitgliedstaaten des Öfteren 
als Beispiel für eine effi ziente ESF–Administration („best practice“) 
genannt.

 49.2 Der RH wies darauf hin, dass im BMBWK als Auswirkung einer Prü-
fung der Europäischen Kommission im Dezember 2004 ein vor über-
gehender Zahlungsstopp für Mittelanforderungen dieses Ressorts ver-
hängt wurde. Er konnte der Einschätzung des BMWA vor allem 
angesichts des Ergebnisses der im November 2006 von der Europäi-
schen Kommission durchgeführten Prüfung im BMSG nicht folgen:

Die Möglichkeit der Verhängung einer Pauschalkürzung der gesamten, 
in Österreich für die Strukturfondsperiode 2000 bis 2006 eingesetzten 
ESF–Mittel steht nämlich ebenso im Raum wie die Möglichkeit, dass 
die Europäische Kommission dem ordnungsgemäßen Abschluss der 
Strukturfondsperiode 2000 bis 2006 nicht zustimmt.

Beurteilung durch 
das BMWA
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 49.3 Das BMWA wies darauf hin, dass die Europäische Kommission die öster-
reichische ESF–Verwaltung wiederholt als besonders effi zient und effek-
tiv dargestellt habe. Nach Mitteilung des BMWA habe der Mitgliedstaat 
die Bestätigung über den ordnungsgemäßen Abschluss der Struktur-
fondsperiode 2000 bis 2006 bis März 2010 zu erbringen. Bis zu die-
sem Zeitpunkt sei es dem Mitgliedstaat möglich, die erforderlichen 
Prüfungen durchzuführen.

Nach Ansicht des BMWA stelle der RH in unverhältnismäßiger Weise 
die grundsätzliche Möglichkeit einer Pauschalkürzung in den Raum, 
ohne dabei die bereits eingeleitete Problembehebung im Bereich der 
Second Level Control zu berücksichtigen. Das BMWA beurteilte deshalb 
die Wahrscheinlichkeit von Pauschalkürzungen bzw. die Ablehnung des 
Abschlusses durch die Europäische Kommission als gering.

 49.4 Der RH wies neuerlich darauf hin, dass die Sicherstellung des Mittel-
rückfl usses nach Österreich nicht Gegenstand der Gebarungsüberprü-
fung war. Ein vom BMWA angeführter hoher Ausnutzungsgrad ist 
zwar ein Indikator dafür, dass Teile des Verwaltungssystems effi zient 
organisiert waren. Nach Ansicht des RH lässt der hohe Ausnutzungs-
grad aber keinen Rückschluss darauf zu, dass eine effi ziente Organi-
sation auch für alle anderen Bereiche des Verwaltungs– und Kontroll-
systems gegeben war.

Der RH verwies neuerlich auf die Schlussbesprechung mit Vertretern der 
Europäischen Kommission am 24. November 2006 im BMSG. Aufgrund 
der dort festgestellten Mängel hielten diese einen ordnungsgemäßen 
Abschluss der Strukturfondsperiode 2000 bis 2006 für nicht sicherge-
stellt und schlossen eine nachträgliche Pauschalkürzung der gesam-
ten österreichischen ESF–Mittel nicht aus. In der Vergangenheit waren 
bereits andere Mitgliedstaaten von Pauschalkürzungen betroffen.
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 50 Die Europäische Kommission verpfl ichtete die Mitgliedstaaten, regel-
mäßig Berichte zu legen. Der RH geht im Folgenden auf den jährlichen 
Durchführungsbericht, den Jahresbericht über die Second Level Cont-
rol sowie auf die Unregelmäßigkeitsmeldungen ein.

 51.1 Bei mehrjährigen Programmen hatte das BMWA als Verwaltungsbe-
hörde der Europäischen Kommission innerhalb von sechs Monaten 
nach Ende jedes vollen Kalenderjahrs einen Durchführungsbericht vor-
zulegen. Da die einzelnen Endbegünstigten den ihnen intern vorge-
gebenen Termin für relevante Textteile nicht einhielten, übermittelte 
das BMWA diesen Bericht bis zu zehn Wochen verspätet an die Euro-
päische Kommission. Eine der Bedingungen für die Leistung von Zwi-
schenzahlungen durch die Europäische Kommission war das Vorlie-
gen des jährlichen Durchführungsberichts.

 51.2 Der RH empfahl dem BMWA, in der künftigen Strukturfondsperiode 
auf die Einhaltung dieses Termins verstärkt zu achten. Auf die End-
begünstigten wäre entsprechend einzuwirken.

 51.3 Laut Stellungnahme des BMWA seien die jährlichen Kontrollberichte 
der Unabhängigen Prüfstelle stets termingerecht vorgelegt worden.

 51.4 Der RH wies darauf hin, dass es sich bei den verspätet übermittelten 
Berichten nicht um die Kontrollberichte der Unabhängigen Prüfstelle 
handelte, sondern um die Durchführungsberichte der Verwaltungsbe-
hörde.

 52 In Art. 13 der Verordnung VO (EG) Nr. 438/2001 wurden die Mitglied-
staaten aufgefordert, der Europäischen Kommission jährlich über die 
durchgeführten Überprüfungen im Rahmen der Second Level Control 
im abgelaufenen Kalenderjahr zu berichten. Zusätzlich waren in diese 
Berichte allfällige Veränderungen der Systembeschreibungen aufzu-
nehmen.

Bis zum Bericht über das Kalenderjahr 2002 (erstellt 2003) war die 
Innere Revision des BMWA für die Erstellung und Übermittlung dieses 
Dokuments an die Europäische Kommission verantwortlich. Die Zustän-
digkeit ging mit Beginn 2004 auf das Referat „Prüfung von Förde-
rungen; EU–Finanzkontrolle ESF“ im BMWA über. Das BMWA ver-
pfl ichtete die Endbegünstigten, Informationen über durchgeführte 
Prüfungen zur Verfügung zu stellen.

Berichtswesen
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 53.1 Bis zum Jahresbericht 2003 über Prüfungen gemäß Art. 10 der VO (EG) 
Nr. 438/2001 war aus diesen Berichten herauszulesen, dass bei eini-
gen Endbegünstigten keine diesbezüglichen Prüfungen durchgeführt 
wurden. Erstmals 2005 bestätigte die Europäische Kommission schrift-
lich, dass der Jahresbericht über das Verwaltungsjahr 2004 den Kom-
missionsvorgaben entsprach.

 53.2 Der RH wies darauf hin, dass erst der Jahresbericht 2004 den Anfor-
derungen der Europäischen Kommission entsprach. Er anerkannte die 
Verbesserung der Berichtsqualität ab diesem Zeitpunkt.

 53.3 Laut Stellungnahme des BMWA seien die für 2000 bis 2002 erstell-
ten Jahresberichte ohne negative Rückmeldungen von der Europäischen 
Kommission anerkannt worden.

 53.4 Nach Ansicht des RH hätten der Inneren Revision im BMWA die Mängel 
bei der Second Level Control bereits vor der Übertragung der Zustän-
digkeit an das Referat „Prüfung von Förderungen; EU–Finanzkont-
rolle ESF“ auffallen müssen. In Wahrnehmung ihrer Koordinierungs-
funktion hätten sie entsprechende Klärungsversuche auslösen sollen.

 54.1 Jeder Mitgliedstaat war verpfl ichtet, der Europäischen Kommission und 
dem Europäischen Amt für Betrugsbekämpfung vierteljährlich eine 
Aufstellung über solche Unregelmäßigkeiten zu übermitteln, die Gegen-
stand einer ersten amtlichen oder gerichtlichen Feststellung waren. 
Die gebotene Berichterstattung war deshalb erschwert, weil die Euro-
päische Kommission die Defi nition der meldepfl ichtigen Unregelmä-
ßigkeit während der Strukturfondsperiode 2000 bis 2006 mehrmals 
änderte. Dadurch bestanden Zweifel darüber, welche Tatbestände zu 
melden waren.

 54.2 Der RH empfahl dem BMWA, in Zweifelsfällen Auskünfte von der Euro-
päischen Kommission in schriftlicher Form einzuholen.

 54.3 Laut Mitteilung des BMWA habe es wiederholt — mit unterschiedlichem 
Erfolg — versucht, Auskünfte von der Europäischen Kommission in 
schriftlicher Form einzuholen.

Berichtswesen
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 55.1 Die Europäische Kommission erteilte — abweichend von den Bestim-
mungen, die hiefür fünf Monate vorsehen — dem im Oktober 1999 von 
Österreich eingereichten Programmplanungsdokument erst im August 
2000 die Zustimmung.

Das auch für die Europäische Kommission bestimmte Dokument 
„Ergänzung zur Programmplanung“ enthielt unter anderem genauere 
Angaben zur Programmumsetzung und einen detaillierten Finanzplan. 
Erst nach Vorliegen dieses Dokuments konnten aussichtsreiche Auszah-
lungsanträge gestellt werden. Im November 2000 übermittelte Öster-
reich der Europäischen Kommission die „Ergänzung zur Programm-
planung“, die dieses Dokument erst Ende Juli 2001 akzeptierte.

Das BMWA stellte Anfang August 2001 den ersten Auszahlungsantrag 
für den Zeitraum 2000 bis inklusive zweites Quartal 2001 über mehr als 
54 Mill. EUR. Auf Grundlage dieser Meldung überwies die Euro päische 
Kommission Anfang September 2001 die angeforderten Mittel.

 55.2 Der RH hielt fest, dass die verspätete Genehmigung des Programm-
planungsdokuments auch einen verzögerten Programmstart in Öster-
reich bewirkt hatte. Er wies auch darauf hin, dass der bis zur Erstellung 
des ersten Auszahlungsantrags resultierende Vorfi nanzierungsaufwand 
nicht durch das BMWA verursacht wurde.

 56 Die sozial–ökonomischen Betriebe (wie z.B. „geschützte Werkstät-
ten“) rechneten ihre Projektkosten mit dem Endbegünstigten AMS im 
Regelfall nur einmal jährlich ab. Die durch die Zahlstelle im BMWA 
vierteljährlich erstellten Auszahlungsanträge durften gemäß VO (EG) 
Nr. 438/2001 nur abgerechnete und geprüfte Projektkosten enthalten. 
Durch diesen Abrechnungsmodus entstand ein Vorfi nanzierungsauf-
wand für das AMS.

Auf Anregung und in Zusammenarbeit mit dem RH berechnete das 
AMS das angenommene Einsparungspotenzial bei einem Wechsel 
auf vierteljährliche Abrechnung im Bereich der sozial–ökonomischen 
Betriebe. Der bei Umstellung auf kürzere Abrechnungsintervalle ent-
stehende zusätzliche Prüfaufwand würde die Kosten der Vorfi nanzie-
rung übersteigen.

Vorfi nanzierungs-
aufwand
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 57.1 Ein zentrales Datenbanksystem für alle ESF–Projekte in der Struktur-
fondsperiode 2000 bis 2006 fehlte. In den einzelnen Ressorts bzw. im 
AMS bestanden unterschiedliche Lösungen, weshalb ein zuverlässiger 
Gesamtüberblick über die von der Europäischen Kommission gefor-
derten fi nanziellen und statistischen Daten nur unter großem Zeitauf-
wand gewonnen werden konnte. Untersuchungen bzw. Kostenerhe-
bungen bezüglich der Einrichtung eines zentralen Datenbanksystems 
lagen nicht vor.

 57.2 Nach Ansicht des RH war eine umfassende Projektübersicht durch die 
unterschiedlichen Einzellösungen nicht sichergestellt. Der RH empfahl 
den überprüften Stellen, die Zusammenführung der einzelnen Daten-
banksysteme zu untersuchen. Ein solches System hätte die laufende 
Kontrolltätigkeit des Referats „Prüfung von Förderungen; EU–Finanz-
kontrolle ESF“ im BMWA wesentlich erleichtert.

Für den RH war es nicht nachvollziehbar, dass das BMWA in seiner 
Eigenschaft als Verwaltungsbehörde keinen kurzfristigen und aktuellen 
Überblick über die eingesetzten Mittel anstrebte.

 57.3 Das BMUKK wies darauf hin, dass es bereits in der Strukturfonds-
periode 2000 bis 2006 bereit gewesen wäre, an einem zentralen ESF–
Datenbanksystem mitzuwirken. Es erklärte sich auch bereit, an einem 
fondsweiten Datenbanksystem teilzunehmen.

Das BMWA wies darauf hin, dass aufgrund der Vorgaben des ESF eine 
zentrale Datenbanklösung nicht erforderlich gewesen sei; es sei jeder-
zeit möglich, Projektdaten innerhalb von zehn Arbeitstagen zur Ver-
fügung zu stellen. Für die Verwaltungsbehörde und die gesamtkoordi-
nierende Zahlstelle sei ein Überblick über die eingesetzten Mittel auf 
Einzelprojektebene völlig unerheblich.

Das BMWA begründete seine Entscheidung gegen eine zentrale Daten-
banklösung damit, dass in der vorhergehenden Strukturfondsperiode 
80 % der Fördermittel von einem einzigen Endbegünstigten verwal-
tet worden seien, dessen Datenbanksystem für Externe Benutzer nicht 
zugänglich gewesen sei. Diese Entscheidung fand 2000 mit der Ein-
beziehung der BMBWK ihre Fortsetzung.

Zentrales Daten-
banksystem für 
ESF–Projektdaten
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 57.4 Der RH verkannte nicht, dass aufgrund der für die Strukturfonds-
periode 2000 bis 2006 geltenden Verordnungen die Führung eines 
zentralen Datenbanksystems nicht zwingend erforderlich war. Er wies 
aber darauf hin, dass es laut den Vorgaben der Europäischen Kommis-
sion für die Strukturfondsperiode 2007 bis 2013 erforderlich wäre, für 
die Auswahl der Stichproben alle Ausgabenmeldungen bis auf Pro-
jektebene rückverfolgen zu können.

Nach Ansicht des RH ist dies nur nach einer umfassenden Anpassung 
der bestehenden Datenbanksysteme möglich. Dies wurde auch von 
der Unabhängigen Prüfstelle im BMWA im November 2006 gefordert. 
Bis zum Abschluss der örtlichen Erhebungen durch den RH erfolgten 
keine konkreten Schritte hinsichtlich einer Anpassung der bestehen-
den Datenbanksysteme.

Der RH schloss sich der dargelegten Ansicht des BMWA nicht an, dass 
für die Verwaltungsbehörde und gesamtkoordinierende Zahlstelle ein 
Überblick über die eingesetzten Mittel auf Einzelprojektebene völlig 
unerheblich sei. Dies deshalb, weil nach seiner Ansicht die Verwal-
tungsbehörde jederzeit einen Überblick über die geförderten Projekte 
haben sollte. Die Ausweitung des Kreises der Endbegünstigten in der 
Strukturfondsperiode 2000 bis 2006 hätte ein neuerlicher Anstoß sein 
müssen, zumindest Überlegungen für eine einheitliche Datenbanklö-
sung anzustellen und diese zu dokumentieren.

 58.1 Die für die Strukturfondsperiode 2007 bis 2013 geltende VO (EG) 
Nr. 1828/2006 der Kommission vom 8. Dezember 2006 sieht eine Stich-
probenauswahl für die Second Level Control vor. Da die vorhandenen 
Systeme den Anforderungen für dieses Verfahren teilweise nicht mehr 
entsprechen, wurden Überlegungen über ein zentrales Datenbanksys-
tem bzw. Änderungen an den bestehenden Datenbanken durch das 
BMWA angestellt. Die Umsetzbarkeit dieser beiden Lösungsvarianten 
wurde nicht weiter untersucht.

 58.2 Der RH stellte kritisch fest, dass trotz des aufgezeigten Handlungsbe-
darfs noch keine konkreten Schritte zur Zusammenführung der ver-
schiedenen Datenbanklösungen unternommen wurden. Nach Ansicht 
des RH wird es nur schwer möglich sein, die bestehenden Datenbank-
systeme bis zum Wirksamwerden der neuen Anforderungen der VO 
(EG) Nr. 1828/2006 anzupassen.

Zentrales Datenbanksystem für
ESF–Projektdaten
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 58.3 Das BMWA teilte mit, dass es im Frühjahr 2007, nach Abschluss 
der Überprüfung durch den RH, die Verknüpfung der Rechnersysteme 
angedacht habe. Angesichts der aufgezeigten Probleme und Kosten sei 
dieses Vorhaben jedoch wieder verworfen worden. Es habe eine prak-
tikable und von den Kosten her verhältnismäßige Lösung vereinbart.

 58.4 Der RH verblieb bei seiner grundsätzlichen Ansicht, dass ein zentrales 
Datenbanksystem für die Kontrolltätigkeit des Referats „Prüfung von 
Förderungen; EU–Finanzkontrolle ESF“ im BMWA bereits in der Struk-
turfondsperiode 2000 bis 2006 vorteilhaft gewesen wäre.

Die vom BMWA im Frühjahr 2007 durchgeführten und in der Stellung-
nahme angeführten Überlegungen hinsichtlich der Machbarkeit einer 
zentralen Datenbanklösung konnten nicht bewertet werden, weil das 
BMWA in der Stellungnahme keine näheren Informationen zur Ver-
fügung gestellt hatte.

 59.1 Die Ausschreibungen von externen Vergaben der ESF–Finanzkontrol-
len erfolgten ohne konkrete Abstimmungsgespräche bzw. Erfahrungs-
austausch zwischen BMWA, BMSG und BMBWK. Diese Vorgangsweise 
verursachte einen erhöhten Personaleinsatz.

 59.2 Der RH bemängelte die fehlende Zusammenarbeit zwischen den ein-
zelnen Ressorts in der Vorbereitung der Auftragsvergaben für die ESF–
Finanzkontrolle. Negative Auswirkungen auf das jeweilige Ausschrei-
bungsergebnis konnten dabei nicht ausgeschlossen werden. Er empfahl 
den überprüften Stellen, die Koordinierung bei der externen Vergabe 
von Aufträgen im Rahmen der Finanzkontrolle zu verbessern.

 59.3 Laut Stellungnahme des BMWA sei ein ressortübergreifender Erfah-
rungsaustausch nicht zielführend, weil für die Auslagerungen von Prüf-
dienstleistungen auf dem Gebiet der Second Level Control noch keine 
Erfahrungswerte vorliegen würden. Die vom RH vermuteten negativen 
Auswirkungen auf das Ausschreibungsergebnis könne es nicht nach-
vollziehen.

 59.4 Der RH ging aufgrund seiner Erfahrungen bei der Prüfung von Verga-
ben davon aus, dass eine Koordinierung von Vergaben mit ähnlichem 
Leistungsbild vorteilhaft und damit eine Verbesserung des Gesamter-
gebnisses möglich gewesen wäre.

Vergaben der 
ESF–Finanzkontrolle

Zentrales Datenbanksystem für
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 60.1 Gemäß Umsatzsteuergesetz 1994, BGBl. 663/1994, ist bei Erbringung 
einer Leistung im Inland durch einen ausländischen Auftragnehmer 
ohne Firmensitz im Inland die direkte Abführung der anfallenden 
Umsatzsteuer durch den Auftraggeber an das zuständige inländische 
Finanzamt vorgeschrieben.

Das mit der Second Level Control im BMWA für den Bereich EQUAL 
beauftragte Unternehmen verfügte über keinen Firmensitz in Öster-
reich, verrechnete aber in den ersten vier Teilrechnungen den zum 
Zeitpunkt des Vertragsabschlusses gültigen deutschen Umsatzsteuer-
satz von 16 %. Das BMWA überwies den gesamten Rechnungsbetrag — 
entgegen der geltenden Rechtslage — inklusive des deutschen Umsatz-
steueranteils von rd. 6.900 EUR an den Auftragnehmer. Erst ab der 
fünften Teilrechnung wurde die Umsatzsteuer ordnungsgemäß an das 
zuständige österreichische Finanzamt abgeführt.

 60.2 Nach Ansicht des RH hätte das BMWA diese Besonderheit des Umsatz-
steuergesetzes 1994 bereits bei der Erstellung des Werkvertrags berück-
sichtigen müssen. Der RH empfahl dem BMWA, die weitere Vorgehens-
weise mit dem zuständigen österreichischen Finanzamt zu klären.

 61.1 Ein vom BMBWK erteilter externer Auftrag im Bereich der First Level 
Control endete im Juli 2004. Das BMBWK ging davon aus, dass der Auf-
tragnehmer einer Vertragsfortführung zustimmen würde. Ende März 2004 
teilte der Auftragnehmer dem BMBWK jedoch mit, dass an einer Ver-
tragsverlängerung kein Interesse bestehe. Aufgrund des bevorstehen-
den Vertragsendes führte das BMBWK ein so genanntes „beschleunig-
tes Verhandlungsverfahren aus Gründen der Dringlichkeit“ durch. Es 
beabsichtigte damit, einen kontinuierlichen Übergang auf einen neuen 
Auftragnehmer zu gewährleisten.

 61.2 Nach Ansicht des RH verabsäumte es das BMBWK, rechtzeitig die Fort-
führung des Auftrags sicherzustellen. Der RH wies darauf hin, dass 
durch die Wahl eines „beschleunigten Verhandlungsverfahrens“ der 
Bieterkreis eingeschränkt war.

 61.3 Laut Stellungnahme des BMUKK stehe das Vergabeverfahren, das zur 
Sicherstellung einer lückenlosen Fortführung der Projekte in den Berei-
chen Erwachsenenbildung und Wissenschaft gewählt wurde, in vollem 
Einklang mit den bundesvergabegesetzlichen Anforderungen.

Vergaben der ESF–Finanzkontrolle Verwaltungs– und Kontrollsystem für Förder mittel 
des Europäischen Sozialfonds in Österreich
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 62.1 Im BMBWK war das ressorteigene ESF–Prüfteam für die Durchfüh-
rung der Second Level Control verantwortlich. Deren Prüftätigkeit 
beschränkte sich auf die im Rahmen von Ziel 3 abgewickelten Pro-
jekte. Das ESF–Prüfteam sah sich nicht in der Lage, darüber hinaus 
auch vier Projekte zu prüfen, die der Gemeinschaftsinitiative EQUAL 
zuzuordnen waren. Anfang 2007 wurde deshalb die Second Level Con-
trol für diese Projekte mit einem Prüfvolumen von rd. 350.000 EUR 
zu einem Gesamtpreis von 22.300 EUR extern vergeben.

 62.2 Der RH vertrat die Ansicht, dass aufgrund der vorhandenen Prüfstruk-
turen im BMBWK und des geringen Prüfvolumens die Fremdvergabe 
nicht gerechtfertigt war. Zudem hat nach den Vorgaben der Europäi-
schen Kommission bei externen Vergaben der Auftraggeber in jedem 
Fall die Berichte des Auftragnehmers zu prüfen.

 63.1 Die Zuständigkeit für die Second Level Control war in der Struktur-
fondsperiode 2000 bis 2006 auf die Kontrolleinrichtungen der einzel-
nen Endbegünstigten übertragen. Ebenso hatten die Endbegünstigten 
schlussendlich die Verantwortung für die Prüfungen nach Art. 9 der 
VO (EG) Nr. 438/2001. Das BMWA sollte als Unabhängige Prüfstelle 
sowie Zahlstelle die Koordination dieser Aktivitäten übernehmen.

 63.2 Nach Ansicht des RH hatte die Aufteilung der Kompetenzen in der 
Strukturfondsperiode 2000 bis 2006 auf mehrere Endbegünstigte 
einen erhöhten Koordinierungsaufwand zur Folge. Dieser wurde — 
wie erwähnt — vom BMWA nur in eingeschränktem Ausmaß wahrge-
nommen.

Der RH empfahl dem BMWA, für die Strukturfondsperiode 2007 bis 
2013 die Aufgaben der Second Level Control und der Zahlstelle zu zent-
ralisieren. Voraussetzung dafür wäre die Einrichtung einer zentralen 
ESF–Datenbank. Die mit den Verpfl ichtungserklärungen von den End-
begünstigten zu übernehmenden Aufgaben im Bereich der Finanzkont-
rolle wären dann auf die First Level Control einzuschränken.

 63.3 Laut Stellungnahme des BMWA werde es in der Strukturfondsperiode 
2007 bis 2013 von der in der VO (EG) Nr. 1083/2006 des Rates vom 
11. Juli 2006 vorgesehenen Möglichkeit der Übertragung von Aufga-
ben der Verwaltungs– und Bescheinigungsbehörde auf zwischenge-
schaltete Stellen Gebrauch machen. Das BMWA vertrat die Ansicht, 
dass ein dezentrales System deutlich ressourcensparender sei. Die Euro-
päische Kommission sei in die diesbezüglichen Planungsarbeiten ein-
gebunden.

Ausblick auf die 
Strukturfonds-
periode 2007 bis 
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 63.4 Nach Ansicht des RH war bei der Organisation des Verwaltungs– und 
Kontrollsystems auf einen möglichst sparsamen Ressourceneinsatz zu 
achten. Dabei waren die geltenden rechtlichen Bestimmungen einzuhal-
ten. Da die dezentrale Umsetzung in der Strukturfondsperiode 2000 bis 
2006 mangelhaft war, empfahl der RH, in der Strukturfonds periode 2007 
bis 2013 ausgewählte Funktionen mit erhöhtem Koordinierungsbedarf 
zu zentralisieren.

Damit das BMWA die in den Art. 34 und 38 der VO (EG) Nr. 1260/1999 
übertragenen Aufgaben erfüllen kann, wäre es bei dieser Lösung 
zweckmäßig, ein Verwaltungsübereinkommen mit den Endbegünstig-
ten abzuschließen oder auf eine die Kompetenzen klarstellende gesetz-
liche Regelung hinzuwirken.

Nach Ansicht des RH führt die vom BMWA angedachte dezentrale 
Lösung zu keinem in Summe geringeren Ressourceneinsatz. Bei einer 
umfassenden Betrachtung sind auch die notwendigen Ressourcenbin-
dungen bei den Endbegünstigten und der erhöhte Koordinierungsauf-
wand im BMWA zu berücksichtigen.

 64 Zusammenfassend hob der RH die nachfolgenden Empfehlungen 
hervor.

(1) Zur Verbesserung des Informationsaustausches mit den Endbe-
günstigten und zur Gewährleistung einer einheitlichen Vorgangs-
weise bei den Prüfungen wären regelmäßig Koordinierungstreffen 
zu veranstalten. (TZ 40)

(2) Die Aufgaben der Second Level Control und der Zahlstelle wären 
zu zentralisieren. Sodann sollten die mit den Verpfl ichtungserklä-
rungen von den Endbegünstigten zu übernehmenden Aufgaben im 
Bereich der Finanzkontrolle auf die First Level Control eingeschränkt 
werden. (TZ 63)

(3) In Zweifelsfällen wären Auskünfte von der Europäischen Kom-
mission in schriftlicher Form einzuholen. (TZ 54)

(4) Zur Einhaltung der durch die Europäische Kommission vorge-
gebenen Berichtstermine wäre auf die Endbegünstigten einzuwir-
ken. (TZ 51)

Schluss-
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BMSG

BMWA, Arbeitsmarkt-
service, BMSG und 
BMBWK

BMWA, Arbeitsmarkt-
service und BMSG

BMWA und BMSG

Arbeitsmarktservice 
und BMSG

(5) Bei EQUAL–Projekten wäre zur Beschleunigung des Verfahrens 
und zur Kosteneinsparung im Rahmen der Abrechnungskontrolle 
jeweils nur ein externes Unternehmen einzusetzen. (TZ 17)

(6) Die gemeinschaftsrechtlich gebotenen System– und 5 %–Prüfun-
gen (Second Level Control) wären unverzüglich durchzuführen. 
(TZ 48)

(7) Die Zusammenführung der einzelnen Datenbanksysteme sollte 
untersucht werden. (TZ 57)

(8) Zur Erzielung eines optimalen Ausschreibungsergebnisses sollte 
die Koordinierung bei der externen Vergabe von Aufträgen im Rah-
men der Finanzkontrolle verbessert werden. (TZ 59)

(9) Die Verträge mit den Projektträgern sollten bereits vor Beginn 
der Förderung abgeschlossen werden. (TZ 18, 19, 24)

(10) Von den Projektträgern wären genauere Kostenschätzungen 
einzufordern. (TZ 18, 24)

(11) Die Schwerpunkte des Europäischen Sozialfonds sollten in den 
Text der Verträge aufgenommen werden. (TZ 19, 24)

Wien, im Februar 2008

Der Präsident:

Dr. Josef Moser

Schlussbemerkungen

III-119 der Beilagen XXIII. GP - Bericht - Hauptdokument108 von 108




